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Aus dem Landkreistag

Medien-Spektrum: Aktuelle Pressemitteilungen

„Hartz IV“ mit Verfassungsbe-
schwerde stoppen! 

Presseerklärung vom 01.06.2004

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen
(LKT NRW) tritt dafür ein, „Hartz IV“
durch das Bundesverfassungsgericht
überprüfen zu lassen. Das Gesetz, das
die Zusammenlegung von Arbeitslosen-
und Sozialhilfe regelt und dabei die
Kommunen nicht wie versprochen ent-
sondern in Milliardenhöhe belastet, trei-
be Kreise und Städte nicht nur in den
finanziellen Ruin, „es ist in Teilen über-
dies nicht einmal mit dem Grundgesetz
vereinbar“, erklärte der Präsident des
LKT NRW, Unnas Landrat Gerd
A c h e n b a c h, heute bei der Vorstands-
sitzung des Verbands in Düsseldorf. Ein
Rechtsgutachten des Staatsrechtlers Dr.

Hans L ü h m a n n, Privatdozent an der
Berliner Humboldt-Universität, unter-
mauert dies.
Kernpunkt der Kritik ist die geplante so
genannte Aufgabenzuweisung der Bun-
desagentur für Arbeit (BA) an die Kom-
munen: Bei der Vermittlung von Langzeit-
arbeitslosen sollen die Kreise nämlich nur
als verlängerter Arm der BA herhalten,
also weisungsgebunden sein, aber bei der
Vermittlung von Langzeitarbeitslosen kei-
nerlei Eigenverantwortung tragen.
„Schlichtweg verfassungswidrig“ – auf
diesen kleinen Nenner lässt sich die
Quintessenz des Gutachtens bringen.
Denn: „Derlei Verflechtungen zwischen
dem Staat auf der einen und den Kommu-
nen auf der anderen Seite sieht das
Grundgesetz nicht vor. So soll genau das
verhindert werden, was jetzt passiert –
dass Berlin faktisch die kommunale

Selbstverwaltung untergräbt und damit in
letzter Konsequenz die finanzielle Situa-
tion vor Ort noch unerträglicher macht,
als sie es ohnehin schon ist“, erklärt Dr.
Alexander S c h i n k, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Landkreistags Nordrhein-Westfa-
len.
Der Vorstand des kommunalen Spitzen-
verbands beschloss daher, Gerichts- und
Anwaltskosten derjenigen NRW-Kreise zu
übernehmen, die sich zu einer Verfas-
sungsklage entschließen. Entsprechende
Vorbereitungen treffen zurzeit bereits die
Kreise Gütersloh, Herford und Höxter.
„Weitere Kreise, insbesondere solche mit
schon jetzt angespannter finanzieller Situ-
ation, werden den Gang nach Karlsruhe
nun wohl ebenfalls erwägen. Es ist für sie
vielleicht die letzte Rettung vor der Plei-
te“, prophezeit Dr. S c h i n k.

Ex-Innenminister bekräftigt
LKT-Kritik an geplanter
„Bezirksregierung Ruhr“ 

Presseerklärung vom 02.06.2004

„Vernünftige Argumente, die Zahl der
Bezirksregierungen auf drei zu verringern
und dabei eine Bezirksregierung Ruhr ein-
zurichten, gibt es nicht“, fasste Dr. Her-
bert S c h n o o r seine Kritik an den Vor-
schlägen der Landesregierung zusammen.
Der frühere Innenminister Nordrhein-
Westfalens war Gastredner einer öffent-
lichen Vortragsveranstaltung in der Uni-
versität zu Münster. Das Freiherr-vom-
Stein-Institut (FSI), die wissenschaftliche
Forschungsstelle des Landkreistags Nord-
rhein-Westfalen (LKT NRW), hatte ihn
eingeladen.
Der SPD-Politiker wies darauf hin, es gebe
in Wahrheit nur ein Motiv, von den fünf
Bezirksregierungen drei aufzulösen: Dies
sei die erst dann entstehende Möglich-
keit, eine neue im Ruhrgebiet einzurich-
ten. Andere Argumente gebe es nicht.

Die Dreierlösung bringe aber Nachteile
für das Land Nordrhein-Westfalen, ohne
dass durch sie die Lage im Ruhrgebiet ver-
bessert werde. „Das Revier lebt auch von
seiner Verzahnung mit dem Umland,
nicht von seiner Isolierung.“ Mögliche
Defizite in der Verwaltung des Reviers
könnten nicht durch eine Bezirksregie-
rung Ruhr, sondern nur durch die Kom-
munen selbst beseitigt werden. „Es geht
um interkommunale Zusammenarbeit,
um die Zusammenarbeit in modernen
Stadtregionen“, bekräftigte er entspre-
chende Positionen des LKT NRW.
Auch der Hinweis darauf, man müsse Per-
sonalkosten einsparen, sei als Argument
für die Neuordnung ungeeignet. Die
Erfahrung lehre, dass Änderungen der
Verwaltungsorganisation in dieser Grö-
ßenordnung nicht zu Einsparungen, son-
dern für längere Zeit zu Mehrkosten füh-
ren.
Als sehr positiv beurteilte der ehemalige
Innenminister die Absicht der Landesre-
gierung, die staatlichen Sonderbehörden
in die Bezirksregierungen einzugliedern.

Das ermögliche eine noch bürgerfreund-
lichere Verwaltung aus einer Hand und
führe zugleich zu geringeren Verwal-
tungskosten. „Ich kann nur wünschen“,
sagte Dr. S c h n o o r, „dass es den jeweili-
gen Fachbruderschaften nicht gelingt,
diese wichtige Verwaltungsreform zu Fall
zu bringen.“
Sehr eingehend und kritisch setzte sich
der Staatsminister a.D. auch mit den Vor-
stellungen der NRW-CDU auseinander,
anstelle der beiden Landschaftsverbände
und der fünf Bezirksregierungen drei
kommunal verfasste Regionalverbände
einzurichten. Nach dem Rechtsstaatsprin-
zip sei eine klare Trennung zwischen den
Bereichen der kommunalen Selbstverwal-
tung und denen der staatlichen Landes-
verwaltung unerlässlich. Schon deshalb
sei das CDU-Modell unpraktikabel und
praxisfern. Es sei in keinem Land realisiert
und bisher nur von der CDU in Nord-
rhein-Westfalen und von der SPD in Hes-
sen vertreten worden. „Damit handelt es
sich um ein typisches Oppositionsmo-
dell“, resümmierte Dr. Herbert S c h n o o r.
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Steuerausfälle durch Sparen
ausgleichen, nicht durch immer
neue Kredite! 

Presseerklärung vom 02.06.2004

„Immer wieder neue Kredite sind keine
Lösung“, weiß Gerd A c h e n b a c h, der
Präsident des Landkreistags Nordrhein-
Westfalen (LKT NRW). Sein Appell bei der
Vorstandssitzung des kommunalen Spit-
zenverbands gestern abend war daher
eindeutig: „Jeder Bürger weiß, dass er
sparen muss, wenn er weniger Geld
bekommt. Das muss jetzt endlich auch
das Land lernen!“
Aus der jüngst veröffentlichten Steuer-
schätzung habe die Landesregierung

nämlich wieder einmal die falschen Kon-
sequenzen gezogen: „Nordrhein-Westfa-
len muss allein in diesem Jahr mit 950
Millionen Euro weniger an Steuergeldern
auskommen; daraus resultieren 225 Milli-
onen, die den NRW-Kommunen auf-
grund ihres Steuerverbundes mit dem
Land fehlen. Es ist wenig sinnvoll, diese
Ausfälle mit Krediten überbrücken zu
wollen!“ Spätestens im Jahre 2006 werde
sich das rächen: „Dann wissen die Kreise
und Städte nämlich überhaupt nicht
mehr, wo sie ihr Geld noch hernehmen
sollen. Ausgeglichene Haushalte sind
dann reine Utopie“, betonte Landrat
A c h e n b a c h. Weitere 240 Millionen
Mindereinnahmen sind bei dieser Rech-
nung noch gar nicht berücksichtigt. Die

werden nach Meinung der Steuerschätzer
allein in diesem Jahr den Kommunen feh-
len, weil die Konjunktur einfach nicht
anspringen will und eben Einkommen-
steuer in dieser Höhe fehlt.
„Um die kommunalen Haushalte zu ent-
lasten, führt an einem wirksamen und
strikten Sparkurs kein Weg vorbei“,
betonte auch Dr. Alexander S c h i n k,
Hauptgeschäftsführer des LKT NRW. Das
Land, so heißt es im Beschluss des Vor-
standes, werde daher aufgefordert, „alle
Einsparmöglichkeiten durch Aufgaben-
und Standard-Abbau auszuschöpfen“.
Den Kommunen dürften darüber hinaus
keine neuen Aufgaben zugewiesen wer-
den, wenn sie dafür finanziell nicht ent-
schädigt würden.

Schulaufsicht auf die Kreise
verlagern!

Presseerklärung vom 08.06.2004

„Eine vernünftige Schulreform setzt eine
Schulaufsicht voraus, die von den Kreisen
und kreisfreien Städten verantwortet
wird“, erklärte Dr. Alexander S c h i n k
heute in Düsseldorf. Der Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistags Nordrhein-
Westfalen (LKT NRW) machte deutlich,
dass Schulen nur dann wirklich selbststän-
dig werden können, wenn die Fäden nicht
wie bisher zentralistisch in den Bezirksre-
gierungen zusammen laufen und gezo-

gen werden, sondern ortsnah in den
Schulämtern.
„Für Schulleiter und Lehrkräfte beispiels-
weise ist eine Beratung direkt vor Ort viel
effektiver als weit entfernt in einer anony-
men Behörde. Das leuchtet doch jedem
ein“, argumentierte Dr. S c h i n k. Auch
die Landesregierung sehe das ja inzwi-
schen so und unterstütze zumindest prin-
zipiell diese Überlegungen. Was Düssel-
dorf den Kommunen aber nicht geben
wolle, sei die für die tägliche Arbeit so
wichtige Entscheidungskompetenz. „Das
Land hätte es am liebsten, wenn wir eine
Vielzahl an Aufgaben übernehmen, dabei
aber überhaupt nichts zu sagen haben. So

funktioniert das Ganze aber nicht!“,
empört sich der Hauptgeschäftsführer. Es
sei in Ordnung, wenn das Schulministe-
rium den Landräten bei erheblichen Mei-
nungsverschiedenheiten Weisungen er-
teilen kann. Damit könne es seiner Lehr-
verantwortung für das Schulwesen
gerecht werden. Das Tagesgeschäft und
damit ein effektives Arbeiten müsse aber
auf kommunaler Ebene stattfinden. „Bei
den Kreispolizeibehörden wird es genau
so gemacht“, erklärte Dr. Alexander
S c h i n k. „Und was sich in diesem Bereich
bewährt hat, kann doch im Schulressort
nicht schlecht sein.“

Bewegung bei „Hartz IV“:
Arbeitsagenturen kooperieren
mit den NRW-Kommunen

Presseerklärung vom 14.06.2004

„Diese Rahmenvereinbarung ist ein Mei-
lenstein für die Kommunen“, freuen sich
Landrat Gerd A c h e n b a c h, Präsident
des Landkreistags Nordrhein-Westfalen
(LKT NRW), und Bürgermeister Roland
S c h ä f e r, Präsident des Städte- und
Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
(StGB NRW). Die Kreise und kreisangehö-
rigen Gemeinden auf der einen sowie die
zuständige Regionaldirektion der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) und damit die ört-
lichen Agenturen für Arbeit auf der ande-
ren Seite wollen als gleichberechtigte
Partner Arbeitslose betreuen und vermit-
teln, die ab dem nächsten Jahr das neue
Arbeitslosengeld II beziehen.
LKT NRW, StGB NRW und BA-Regional-
direktion wollen sich gemeinsam dafür
einsetzen, dass die Kommunen wie zuge-
sichert finanziell ent- und nicht in Milliar-

denhöhe belastet werden, wenn das
Gesetz zur Zusammenlegung von Arbeits-
losen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) in
Kraft tritt. Beide Seiten unterstreichen,
Langzeitarbeitslosen sei nur effektiv zu
helfen, wenn BA und Kommunen gleich-
berechtigt und abgestimmt handeln. Die
bestehenden regionalen Strukturen des
Arbeitsmarktes und der Beschäftigungs-
förderung vor Ort müssten zielgerichtet
erhalten und ausgebaut werden, Gelder
hätten den Kommunen zeitnah, flexibel
und ausreichend zur Verfügung zu ste-
hen, heißt es in dem Papier.
„Wir sind sehr froh, dass es zu einer sol-
chen Vereinbarung gekommen ist“,
betonten die beiden Hauptgeschäftsfüh-
rer Dr. Alexander S c h i n k (LKT NRW)
und Dr. Bernd Jürgen S c h n e i d e r (StGB
NRW). „Denn bislang war unser Verhält-
nis zur Arbeitsverwaltung durch ein
Gefühl der Unsicherheit geprägt. Wir sind
zuversichtlich, dass sich dies nun ändern
wird.“
So soll es Kooperationsvereinbarungen
zwischen den Kommunen und den ört-
lichen Agenturen für Arbeit geben. Orga-

nisation, Strukturen, Personalausstattung
und weitere Umsetzungsfragen von Hartz
IV stehen dabei im Mittelpunkt. Auf diese
Weise, erläuterten die beiden Hauptge-
schäftsführer, sollen die durchaus unter-
schiedlichen Kompetenzen und Stärken
aller Beteiligten gebündelt und effizient
verzahnt werden.
„Wenn die Kreise – unter Einbeziehung
der kreisangehörigen Kommunen – und
die Arbeitsagenturen vor Ort zusammen
arbeiten und ihr jeweiliges Know-How
nutzen, ist sehr vielen Menschen zu hel-
fen, die arbeiten wollen, aber bislang
keine Beschäftigung gefunden haben“,
bestätigt auch Christiane Sc h ö n e f e l d,
Vorsitzende der Geschäftsführung der
Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen
der Bundesagentur für Arbeit.
Die beiden kommunalen Spitzenverbände
und die Regionaldirektion setzen sich des-
halb dafür ein, baldmöglichst miteinander
Absichtserklärungen in den Regionen zu
schließen. Über Detailfragen solle dabei
direkt vor Ort entschieden werden,
erklärten Dr. S c h i n k und Dr. S c h n e i -
d e r übereinstimmend.
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EU muss NRW-Kreise auch nach
2006 weiter fördern!

Presseerklärung vom 14.06.2004

Der Appell an hochrangige EU-Vertreter
war eindringlich: Auch ab dem Jahr 2007
muss die Europäische Union weiterhin
Gelder für strukturschwache Regionen in
Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stel-
len. Bis 2006 sind entsprechende Mittel,
beispielsweise für die regionale Arbeits-
marktpolitik, fest zugesichert. Später wird
ein Großteil der Euros des Strukturfonds
in die neuen EU-Länder fließen.
Dr. Alexander S c h i n k, Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistags Nordrhein-
Westfalen (LKT NRW), mahnte beim 4.
Brüsseler Gespräch zur Kommunalpolitik

dieser Tage in der europäischen Haupt-
stadt: „Die Kreise in Nordrhein-Westfalen
dürfen nicht übergangen, regionale Pro-
jekte müssen auch in zweieinhalb Jahren
weiter gefördert werden. Sonst war alle
bisherige Mühe vergebens. Die Kommu-
nen und mit ihnen Millionen von Men-
schen sind auf das Geld angewiesen!“
NRW-Europaminister Wolfram K u s c h k e
sicherte zu, verstärkt das Gespräch mit
den kommunalen Spitzenverbänden zu
suchen. Er ermutigte die betroffenen Krei-
se, in Eigeninitiative Fördermittel zu bean-
tragen. Es werde dann eine „zielgerichte-
te Prüfung im Einzelfall“ statt einer
„generellen Förderung“ geben. Walter
D e f f a a, Direktor der Generaldirektion
Regionalpolitik bei der Europäischen
Kommission, unterstrich, zukünftig werde

sich die EU weitest gehend heraushalten,
wenn es darum gehe, „die Gelder aus
dem Strukturfond en detail zu verteilen“.
Das werde dann Sache der Mitgliedsstaa-
ten sein.
Dem LKT NRW machten die Hinweise in
Brüssel Sorgen. „Wir befürchten, dass sich
die EU aus ihrer Verantwortung stehlen
will“, bringt es Dr. S c h i n k auf den
Punkt. „Ich hoffe sehr, dass Brüssel noch
konkrete Vorschläge unterbreiten wird,
um eine Riesen-Region à la Nordrhein-
Westfalen zu unterstützen.“ Der Haupt-
geschäftsführer stellte klar, dass die finan-
ziell schwächsten neuen EU-Mitglieder
natürlich unterstützt werden müssten.
„Darüber darf man die vermeintlich Rei-
chen aber nicht vergessen. Denn sonst
sind auch sie bald bettelarm.“

Die vermeintliche Einigung von
C l e m e n t mit den Kommunen
gibt es nicht 

Presseerklärung vom 15.06.2004

„Von einer Einigung mit den Kommunen
kann überhaupt keine Rede sein“, stellte
Dr. Alexander Schink in der Düsseldorfer
Staatskanzlei klar. Der Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistags Nordrhein-
Westfalen (LKT NRW) erklärte, die 31
Kreise im Lande seien durchaus bereit, in
Sachen „Hartz IV“ zu kooperieren. „Es
darf aber nicht sein, dass Wirtschaftsmi-
nister C l e m e n t ausschließlich mit dem

Städtetag über Milliardensummen ver-
handelt. Die Kreise tragen die größte Last
bei der Zusammenlegung der Arbeitslo-
sen- mit der Sozialhilfe. Also können wir
auch erwarten, dass Gespräche mit uns
geführt werden. Der Städtetag hat dazu
überhaupt kein Mandat!“
Bundesweit lebt die Mehrheit der Betrof-
fenen im kreisangehörigen Raum. Allein
in Nordrhein-Westfalen sind es 10,7 der
knapp 18 Millionen Einwohner. „Für all
diese Menschen spricht der Städtetag
nicht. Und wir wehren uns energisch
dagegen, ihn als alleinigen Vertreter der
Kommunen sprechen zu lassen“, protes-
tierte Dr. Schink bei dem Gespäch mit
NRW-Staatsminister Wolfram K u s c h k e.

Das, was C l e m e n t und Städtetag ausge-
handelt haben, bedeute für die Kreise – als
Hauptbetroffene – eine handfeste Kata-
strophe. „Deshalb werden sich die Kom-
munen mit dem angebotenen Bundeszu-
schuss von 1,8 Milliarden Euro keinesfalls
zufrieden geben. Bis zu 7,5 Milliarden sind
nötig, um auch nur annähernd die Entlas-
tung zu erzielen, die uns seinerzeit aus
Berlin ohne Wenn und Aber zugesichert
worden ist“, argumentierte Dr. S c h i n k.
Die Kreise müssten sich das fehlende Geld
über die Kreisumlage von ihren Städten
und Gemeinden zurück holen. „Das wer-
den die meisten nicht verkraften. Sie äch-
zen schon jetzt unter den enormen Schul-
den, die auf ihnen lasten.“

Kreisumlage fast überall stabil –
noch! 

Presseerklärung vom 18.06.2004

Elf der 31 Kreise in Nordrhein-Westfalen
haben ihre Kreisumlage in diesem Jahr
unverändert gelassen, 16 haben sie sogar
reduziert. Mit der Umlage finanzieren die
Kreise den größten Teil ihrer Haushalte.
Sie wird von ihnen selbst festgelegt und
ist ein guter Indikator dafür, wie gut oder
schlecht es einem Kreis geht. „Sie unter-
einander zu vergleichen, hieße aber trotz-
dem Äpfel mit Birnen zu vergleichen“,
erklärt Dr. Alexander S c h i n k, Hauptge-
schäftsführer des LKT NRW. „Denn
natürlich ist die Umlage in einem struktur-
schwachen Kreis höher als in einem dicht
besiedelten mit florierender Wirtschaft.“
Die Qualität der jeweiligen Haushaltsfüh-
rung kann mit den nackten Zahlen eben-
falls nicht in Relation zueinander gesetzt

werden. So ist die Anhebung der Sätze in
den Kreisen Siegen-Wittgenstein (plus 3,2
Prozent-Punkte) und Viersen (0,75) etwa
darauf zurückzuführen, dass hier im Ver-
gleich zum Vorjahr erhöhte Sozialausga-
ben zu schultern waren und ein Haus-
haltsdefizit aus vergangenen Tagen abge-
tragen werden musste. Im Kreis Pader-
born (0,26 Punkte) und im Hochsauer-
landkreis (0,48) waren gar Umstrukturie-
rungsmaßnahmen Hintergrund des leicht
erhöhten Satzes: Die Kreise hatten von
ihren Gemeinden bestimmte Kosten für
Sozialhilfeempfänger übernommen, die
sie sich nun per Kreisumlage sozusagen
gegenfinanzieren lassen – ein vorherseh-
barer und unspektakulärer Schritt also.
Für das nächste Jahr rechnet der LKT
NRW allerdings mit erheblich steigenden
Kreisumlagen. „Wenn bei Hartz IV nicht
nachgebessert wird, die Kreise also nicht
wie versprochen um Milliarden entlastet
werden“, sagt Hauptgeschäftsführer Dr.

Alexander S c h i n k, „könnte die Umlage
um bis zu zehn Prozent-Punkte in die
Höhe schnellen. Unnötig zu erwähnen,
dass das für etliche Gemeinden den Ruin
bedeuten würde.“
Davon betroffen wären sämtliche Kreise –
auch diejenigen, die in 2004 ihre Sätze
reduziert haben. Dies sind die Kreise
Coesfeld (minus 0,3 Prozent-Punkte),
Euskirchen (0,65), Gütersloh (1,78),
Heinsberg (2,31), Höxter (1,6), Kleve
(2,03), Lippe (2,84), Olpe (1,4), Reckling-
hausen (1,93), Soest (0,58) und Waren-
dorf (0,8) sowie der Ennepe-Ruhr-Kreis
(0,5), der Märkische Kreis (0,3), der
Oberbergische Kreis (0,8), der Rhein-Kreis
Neuss (0,6) und der Rhein-Sieg-Kreis
(0,14).
Dieses Jahr unverändert blieb die Umlage
in den Kreisen Aachen, Borken, Düren,
Herford, Mettmann, Minden-Lübbecke,
Steinfurt, Unna und Wesel sowie im Rhein-
Erft- und im Rheinisch-Bergischen Kreis.
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Kinderbetreuung: Begreifen Sie
das finanzielle Drama der 
Kommunen, Frau Ministerin! 

Presseerklärung vom 22.06.2004

„Familienministerin Renate S c h m i d t hat
in den letzten Wochen und Monaten
offenbar nie Zeitung gelesen. Sonst wüs-
ste auch sie, dass die Kommunen ums
nackte Überleben kämpfen“, schüttelt Dr.
Alexander Schink, Hauptgeschäftsführer
des Landkreistags Nordrhein-Westfalen
(LKT NRW), den Kopf. „Ihre Argumenta-
tion, wir könnten sozusagen mit links 1,5
Milliarden Euro für die Kinderbetreuung
locker machen, verwundert mich nach
den Diskussionen der letzten Wochen und
Monate doch sehr.“
Hintergrund ist ein Gesetzentwurf, der
nächste Woche Mittwoch in den Bundes-

tag eingebracht werden soll: Damit Eltern
Familie und Beruf besser unter einen Hut
bringen können, soll das „bedarfsgerech-
te Betreuungsangebot für Kinder unter
drei Jahren“ in den alten Bundesländern
bis zum Jahr 2010 um rund 260.000 Krip-
penplätze ausgebaut werden. „Ein erstre-
benswertes Ziel, das auch wir prinzipiell
unterstützen“, stellt Dr. Alexander Schink
klar. „Für uns ist allerdings vollkommen
unverständlich, warum die Kommunen
wieder einmal die Zeche zahlen sollen –
und zwar mit Geld, das sie gar nicht
haben!“
Ministerin S c h m i d t hatte argumentiert,
schließlich würden die Kreise und kreis-
freien Städte durch die Zusammenlegung
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz
IV“) um 2,5 Milliarden Euro entlastet. So
könnten sie problemlos die Rechnung
begleichen. „Ich verstehe nicht, warum

Frau Schmidt immer noch mit diesen Zah-
len hausieren geht. Es ist doch mittlerwei-
le unbestritten, dass die Kommunen
durch Hartz IV zusätzlich be- statt entlas-
tet werden“, erläutert der Hauptge-
schäftsführer. „Schmidts Kabinettskollege
Clement, seines Zeichens immerhin Wirt-
schaftsminister der rot-grünen Koalition,
hat den Kommunen deshalb im Vermitt-
lungsausschuss Geld – wenn auch zu
wenig – als Ausgleich geboten, damit wir
die Reform überleben. Und jetzt kommt
Frau Schmidt und behauptet wider besse-
ren Wissens, wie gut es uns doch geht.
Das ist mir völlig unverständlich!“
Fazit des LKT NRW: Wenn das Familien-
ministerium ernsthaft daran interessiert
sei, das Betreuungsangebot auszubauen,
müsse der Bund auch für die Kosten auf-
kommen.

Geplante Integrationskurse
kommen Kreise teuer zu stehen

Presseerklärung vom 24.06.2004

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen
(LKT NRW) begrüßt das Zuwanderungs-
gesetz der Bundesregierung, das nächste
Woche den Vermittlungsausschuss passie-
ren soll. „Es ist aber dringend erforderlich,
noch einmal im Detail darüber zu diskutie-
ren, wer für die Kosten aufkommt”, for-
derte Hauptgeschäftsführer Dr. Alexander
S c h i n k heute am Rande der Landkreis-
tags-Präsidiumssitzung in Potsdam. 
Hintergrund sind die obligatorischen Inte-
grationskurse, mit denen beispielsweise
Aussiedler zukünftig auf ein Leben in

Deutschland vorbereitet werden. Es ist zu
erwarten, dass sich freie Bildungsträger
und kommunal getragene Volkshoch-
schulen darum kümmern müssen, den
Neubürgern nicht nur Kenntnisse der
deutschen Sprache, sondern auch die
Grundzüge der Rechtsordnung, Kultur
und Geschichte der Bundesrepublik zu
vermitteln. Der Bund will pro Teilnehmer
und Unterrichtsstunde rund zwei Euro
zahlen. „Damit können aber insbesonde-
re viele Kreis-Volkshochschulen nicht kos-
tendeckend arbeiten. Es wäre ein Minus-
geschäft, das uns letztlich teuer zu stehen
kommen würde”, erläuterte der Haupt-
geschäftsführer. 
In kreisfreien Großstädten, in denen
wesentlich mehr Zuwanderer zu unter-

richten wären als etwa auf dem Land,
könnten größere Kurse eingerichtet und
damit die Kosten pro Teilnehmer erheblich
gesenkt werden. „In den Kreisen aller-
dings, so haben unsere Berechnungen
ergeben, kommen wir keinesfalls aus”,
sagte Dr. Schink. Die Bundesmittel müs-
sten also bedarfsgerecht verteilt werden,
fordert der kommunale Spitzenverband. 
Als „nicht bezahlbar” kritisiert der LKT
NRW außerdem noch ein weiteres Detail
des Gesetzentwurfs: Danach muss das
Land – und damit auch die Kommunen –
die Kosten für die Kinderbetreuung der Teil-
nehmer während der Schulung überneh-
men. Dr. Schink: „Das Land muss uns des-
halb finanziell unter die Arme greifen. Sonst
kann das ein Fass ohne Boden werden.”

Vermeintlicher Kompromiss bei
„Hartz IV“ insbesondere für
NRW nicht tragbar

Presseerklärung vom 28.06.2004

„Was uns Wolfgang C l e m e n t vor-
schlägt, ist vollkommen unzureichend“,
bringt es Dr. Alexander S c h i n k, Haupt-
geschäftsführer des Landkreistags Nord-
rhein-Westfalen (LKT NRW), auf den
Punkt. „Die zweieinhalb Milliarden Euro
für die Kommunen, die uns der Bundes-
wirtschaftsminister anbietet, helfen uns
wenig. Das Dreifache ist nötig, damit wir
durch die Zusammenlegung der Arbeits-
losen- mit der Sozialhilfe auch wirklich
wie versprochen entlastet werden.“
Wenn sich das in der entscheidenden Sit-
zung des Vermittlungsausschusses am

Mittwoch nicht noch gravierend ändere,
rechnet Dr. S c h i n k vor, „bedeutet das
für viele Kommunen den finanziellen Kol-
laps, die Kreise müssten dann ihren
Gemeinden eine erheblich höhere Umla-
ge in Rechnung stellen.“
Im Rahmen von „Hartz IV“ sind außer-
dem Nachbesserungen in Sachen
Optionsgesetz nötig: „Die Kreise müssen
unbedingt die Möglichkeit bekommen,
Langzeitarbeitslose in Eigenregie zu
betreuen – und zwar ohne Gängelung
durch die Bundesagentur für Arbeit!“,
bekräftigt der Hauptgeschäftsführer.
„Dass von dieser so genannten Option
nach den neuesten Berliner Überlegungen
aber nur zwei Kreise oder Städte je
Bundesland Gebrauch machen dürfen, ist
für uns vollkommen unverständlich.“ Dies
bedeute gerade für Nordrhein-Westfalen

mit seinen 54 Gebietskörperschaften (31
Kreise und 23 kreisfreie Städte) erhebliche
Nachteile, kleinere Bundesländer wie
Schleswig-Holstein (11 Kreise, 4 Städte)
oder das Saarland (lediglich sechs Kreise!)
würden hingegen bevorzugt.
„Es ist überdies vollkommen praxisfern zu
erwarten, dass sich die einzelnen Kreise
schon bis Mitte August entscheiden sol-
len, ob sie optieren oder nicht. Das ist
mehr als nur knapp“, mahnt Dr. Alexan-
der S c h i n k. Viele Kreistage seien bis
dahin aufgrund der anstehenden NRW-
Kommunalwahl Ende September kaum
mehr handlungsfähig. Der LKT NRW ver-
langt deshalb eine Übergangsfrist: Die
Kreise sollten die Möglichkeit bekommen,
sich bis Mitte des nächsten Jahres zu ent-
scheiden – „und nicht zwischen Tür und
Angel“.
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Sorgentelefone und 
Streetworker gibt es leider
nicht zum Nulltarif

Presseerklärung vom 30.06.2004

„Wenn es um Projekte für Kinder und
Jugendliche geht, sind wir schon heute
stark engagiert. Eine gesetzliche Rege-
lung, die uns nicht voran bringt, dafür
aber finanziell über alle Maßen belastet,
können wir deshalb überhaupt nicht
gebrauchen“, erklärt der Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistags Nordrhein-
Westfalen (LKT NRW), Dr. Alexander
S c h i n k, für die 31 Kreise im Lande.
Der kommunale Spitzenverband wehrt
sich damit gegen Überlegungen zum
genannten Dritten Ausführungsgesetz
des Kinder- und Jugend-Hilfe-Gesetzes

(KJHG). Nach den Vorstellungen der rot-
grünen Landesregierung sollen bis 2010
jährlich 96 Millionen Euro aus Landesmit-
teln zur Verfügung gestellt werden, um
etwa freie Jugendzentren auszubauen,
Pädagogen für die Straßenarbeit zum
„Streetworker“ auszubilden oder auch
Sorgentelefone für Teenager einzurichten
und zu betreiben.
„Das ist löblich, wenn auch im Vergleich
zu früher viel zu wenig Geld“, kritisiert Dr.
S c h i n k. „Was uns an den Vorstellungen
von SPD und Grünen aber vor allem stört,
sind die schwammigen Formulierungen
zur Rolle der Kommunen.“ Die nämlich
sollen Personal zur Verfügung stellen,
„um beispielsweise bei der Frage, wo
genau ein Spielplatz gebaut werden soll,
Jugendliche am Entscheidungsprozess
teilhaben zu lassen“. Die Kosten, die hier-

durch entstünden, seien nicht auf Euro
und Cent zu beziffern, sie könnten dem
Land demzufolge auch kaum in Rech-
nung gestellt werden. „Also wären wir
wieder einmal der Zahlmeister. Das Land
will sich mit diesem Kunstgriff offenbar
aus seiner Verantwortung uns gegenüber
davonstehlen“, vermutet der Hauptge-
schäftsführer. „So etwas darf nie und
nimmer Gesetz werden!“ 
Dr. Alexander S c h i n k betonte, die Kreise
würden auch weiterhin tatkräftig an Pro-
jekten für Kinder und Jugendliche mitar-
beiten. Im Gegenzug erwarteten sie aber
auch, „nicht durch ein Übermaß gesetz-
licher Details gegängelt oder gar unfair
behandelt zu werden“.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 00.10.03.2 –

Die Strukturförderung der Europäischen
Union nach 2006 – Chancen und Risiken für
die Kreise in Nordrhein-Westfalen
Von Dr. Hans L ü h m a n n, Referent beim Landkreistag 
Nordrhein-Westfalen

Im so genannten 3. Kohäsionsbericht vom
18.02.2004 (KOM 2004, 107) hat die
Kommission die Ergebnisse der wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenarbeit in
der EU auf der Grundlage der Daten von
2001 dargestellt und eine „neue Architek-
tur“ der Kohäsionspolitik der EU nach dem
Jahre 2006 entwickelt. Im Kommenden
werden nach einer kurzen Wiedergabe der
Ergebnisse der zurückliegenden Kohä-
sionspolitik der EU für Deutschland (I.) die
Notwendigkeit einer Änderung der EU-
Strukturpolitik begründet (II.), die inhalt-
lichen Aussagen des Berichts zur Struktur-
förderung der EU nach 2006 zusammenge-
fasst (III.), ein Vergleich zu den heutigen
Förderzielen und –instrumenten angestellt
(IV.) sowie erste Bewertungen dieser
neuen Strukturförderungen in Deutsch-

land (V.) und Nordrhein-Westfalen (VI.)
dargestellt. 

I. Bewertung der EU-Struktur-
förderung im 3. Kohäsions-
bericht

Die Kohäsionspolitik1 der EU stellt ein wich-
tiges Politikfeld dar. Der Dritte Bericht über
den wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhalt der Europäischen Kommission2

ist mit einem Titel überschrieben, der
zugleich als Programm der weiteren EU-
Strukturpolitik zu bewerten ist: „Eine neue
Partnerschaft für die Kohäsion – Konver-
genz Wettbewerbsfähigkeit Kooperation“.
Er wurde maßgeblich unter der Regie des
damaligen EU-Kommissars und heutigen
französischen Außenministers Michel Bar-

nier angefertigt. Der neue EU-Kommissar
für Regionalpolitik, Jacques Barrot, hat
anlässlich des am 10./11. Mai 2004 stattge-
fundenen Kohäsionsforums in Brüssel aus-
geführt, dass er sich den im Bericht enthal-
tenen Vorschlägen „verpflichtet fühle“ und
überzeugt ist, „dass sie ehrgeizig genug
sind, um der erweiterten Union gerecht zu
werden. Die Kohäsionspolitik trägt entschei-
dend dazu bei, die Union zum wettbe-
werbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt
zu machen.“3 Der 3. Kohäsionsbericht zieht
eine insgesamt positive Bilanz der EU-Struk-
turförderung. Die aktuelle Einschätzung zur
Lage der Regionen beruht auf einer Analyse
von über 200 EU-Regionen. Berechnungs-
grundlage war die künstliche Währung KKS
(Kaufkraftstandard), die Datenvergleiche
zwischen Ländern erleichtert.

1 S. aus der vielfältigen Literatur Gerd Eckstein,
Regionale Strukturpolitik als europäischer Koopera-
tions- und Entscheidungsprozess, 2001; Jörg Adolf,
Kohäsionspolitik und Gemeinwohlorientierung der
Europäischen Gemeinschaft, Eine konstitutionen-
ökonomische Analyse, 1999; Thomas Falkenkötter,
Die Auswirkungen der Kohäsionspolitik der Europä-
ischen Gemeinschaft auf die Gemeinschaftsaufga-
be „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ nach Art. 91a Abs. 1 Nr. 2 GG, 2001; Ralf Hell,
Die EG-Regionalpolitik in Sachsen-Anhalt, Kohä-

sionsziel – Kompetenzverschränkung – Interessen-
divergenz, 2001; Kolja Rudzio, Funktionswandel
der Kohäsionspolitik unter dem Einfluss des Europä-
ischen Parlaments, 2000; Katrin Auel, Regionalisier-
tes Europa – Demokratisches Europa? Eine Unter-
suchung am Beispiel der europäischen Strukturpoli-
tik, 2003; Heinz J. Axt, EU-Strukturpolitik, Einfüh-
rung in die Politik des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts, 2000; Norbert Hölcker, Regionen
in Europa – Gewinner oder Verlierer des europäi-
schen Einigungsprozesses? Eine Betrachtung des
Bedeutungswandels der Regionen in Europa am

Beispiel der europäischen Regional- und Struktur-
politik von 1957 bis heute, 2004, Jochen Lang,
Frieder Naschold, Bernd Reissert, Management der
EU-Strukturpolitik, Steuerungsprobleme und
Reformperspektiven, 1998. 

2 Er ist in offizieller Form (KOM 2004, 107), als
Printmedium (EG, 2004) und in elektronischer
Form (http://europa.eu.int) verfügbar. Die kom-
menden Verweise beziehen sich auf die von der
EG herausgegebene gedruckte Fassung.

3 Vgl. im Internet:http://www.europa.eu.int/comm/
regional_policy/debate/forcom2004_de.htm.
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In dem Vorwort wertet der damalige für
Regionalpolitik zuständige Kommissar Mi-
chael Barnier die Ergebnisse der EU-Regio-
nalpolitik insgesamt positiv: „Die Kohä-
sionspolitik hat dazu beigetragen, das Ein-
kommensgefälle zwischen arm und reich
rasch abzubauen, viele neue Chancen in
oft innovativen Tätigkeitsfeldern zu eröff-
nen und Netzwerke zu schaffen, die Regio-
nen, Unternehmen und Menschen auf
dem ganzen Kontinent miteinander ver-
binden.”4 Im Bericht wird darauf verwie-
sen, dass sich die wirtschaftliche Kluft zwi-
schen den reichen und armen Regionen in
den zurückliegenden drei Jahren deutlich
verringert habe. Allerdings erscheint eine
differenzierte Einschätzung notwendig.
Während beispielsweise Irland aufholen
konnte, hat sich der Abstand der neuen
Bundesländer Deutschlands zur EU der 15
Mitgliedstaaten weiter vergrößert, obwohl
nicht unbeträchtliche EU-Mittel auch in die
Kommunen der neuen Länder fließen.5 So
ist der Regierungsbezirk Dessau in Sach-
sen-Anhalt mit 60 Prozent der EU-Wirt-

schaftskraft die achtärmste Region in der
EU der ehemals 15 Mitgliedstaaten. Für
Deutschland können erhebliche Unter-
schiede im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich konstatiert werden. Deutschland
fiel im Jahr 2001 gegenüber 1999 insge-
samt zurück und lag mit 100,4 Prozent nur
knapp über dem Bruttoinlandsprodukt
(BIP) pro Kopf der EU vor der Osterweite-
rung.6 Allerdings erreichen einige Ballungs-
gebiete wie Hamburg, München, Darm-
stadt/Frankfurt und Bremen Spitzenwerte

von 135 bis 170 Prozent des damaligen
EU-BIP pro Kopf. Das regionale Gefälle in
Deutschland ist mit 1:2,8 stärker ausge-
prägt als in Italien (1:2,3) und Frankreich
(1:2). 
Für Nordrhein-Westfalen weist der Bericht
im EU-Vergleich der 15 Mitgliedstaaten
einen durchschnittlichen Wert von 101,5
% aus.7 Dementsprechend fällt die Förder-
fähigkeit von Regionen in Deutschland
unterschiedlich aus. Für Nordrhein-West-
falen ergeben sich Ziel-2- und Ziel-3-För-
derregionen. Regionen im Land Nordrhein-
Westfalen bekommen bis zum Jahr 2006
verschiedene Zuwendungen8: Etwa 1,8
Milliarden Euro erhalten im Zeitraum von
2000-2006 Regionen in strukturschwa-
chen Gebieten oder für die aktive Arbeits-
marktpolitik des Landes. 970 Millionen
Euro davon fließen in die Strukturförde-
rung (Ziel 2), rund 780 Millionen Euro in
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen (Ziel
3). Das Ziel-2-Gebiet in NRW umfasst
weite Teile des Ruhrgebiets, des Kreises
Heinsberg sowie der Städte Krefeld und
Ahlen.

II. Die Motive zur Änderung der
Strukturförderung nach 2006

Die im 3. Kohäsionsbericht insgesamt posi-
tive Bewertung könnte die Vermutung
nahe legen, dass keine Änderungen in der
EU-Kohäsionspolitik notwendig sind und
die bisher gefassten Grundsätze, Ziele und
Mittel fortgeführt werden. Der Bericht ent-
hält jedoch eine „neue Architektur für die
Kohäsionspolitik nach 2006“9, die maß-
gebliche Änderungen im Umfang und in
der Verteilung für einzelne Ziele der Struk-
turförderung ausweisen. Abgesehen vom
Zeitpunkt des Auslaufens bisheriger För-
derprojekte nennt der Bericht vier weitere
Motive, aus denen sich die Notwendigkeit
einer Änderung ergibt. Sie sind als „vier
Herausforderungen für die Zukunft“
bezeichnet und betreffen Ursachen, die in
externe und interne Gründe unterschieden
werden können:
Die externen Gründe beziehen sich auf
Entwicklungen außerhalb der EU, die bei
der Gestaltung der Strukturpolitik zu
berücksichtigen sind. Dabei ist insbesonde-
re an die wirtschaftliche Umstrukturierung
infolge der Globalisierung, der Öffnung
der Märkte, der technologischen Revolu-
tion sowie der Entwicklung der wissenba-

sierten Wirtschaft und Gesellschaft zu den-
ken.
Die internen Gründe beziehen sich auf Ver-
änderungsprozesse innerhalb der EU. Ins-
besondere zu nennen sind: 
• Konsequenzen einer erweiterten EU (25

und später 27 Staaten), 
• die fortschreitende Bevölkerungsalte-

rung in Europa,
• die deutliche Verlangsamung des Wirt-

schaftswachstums in der EU, 
• Effizienz und Transparenz der Kohä-

sionspolitik der EU. 

III. Inhaltliche Aussagen zur Ände-
rung der Strukturförderung nach
2006

Diese gewichtigen Gründe sprechen
dafür, die bisherige Kohäsionspolitik der
EU auf den Prüfstand zu stellen. Als
Ergebnis der seit 2001 geführten Diskus-
sionen10 entstand die „neue Architektur“
der Kohäsionspolitik. Sie steht zur Zeit in
der Phase der Konkretisierung. Zwar hat
der Bericht bereits erste darzustellende
Eckpfeiler im Rahmen einer Ziel-Mittel-
Relation gesetzt. Bis zum Juni 2004 sollen
aber erste Verordnungsentwürfe vorlie-
gen, die bis Ende 2005 verabschiedet und
ab dem Jahr 2007 im Anschluss an aus-
laufende Projekte wirksam werden sollen.
Für den Zeitraum 2007 bis 2013 schlägt
die EU-Kommission11 vor, etwa ein Drittel
des EU-Haushalts (336,3 Mrd. Euro) für
die Kohäsionspolitik bereitzustellen. Dies
entspricht rund 0,41 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens der Union. Zu
berücksichtigen ist bei diesen Zahlen, dass
der Agrarfonds nicht mehr Bestandteil der
Strukturfonds ist. 
Die konkreten Formulierungen zur Struk-
turpolitik werden von zwei differenzierten
Ansätzen beeinflusst: dem Konvergenz-
und dem Wettbewerbsgedanken. Die im
Bericht skizzierte Kohäsionspolitik ist von 2
Elementen geprägt: Die Prioritäten und die
Fonds.
Die Prioritäten stellen auf die Ziele der
Strukturpolitik der EU ab. Die Kommission
schlägt vor, sich auf eine begrenzte Anzahl
von Gemeinschaftsprioritäten zu konzen-
trieren, die zu einer „Hebelwirkung“ der

4 Bericht S. III (Fn. 1).
5 Siehe hierzu Angela Kolb, Europäische Fördermit-

tel für die Kommunen in den neuen Bundeslän-
dern, LKV 2001, S. 196 ff.

6 Zahlen entnommen aus: EU-Nachrichten vom
19.02.2004, Europäische Kommission, Vertre-
tung in Deutschland, Nr. 7, 2004, S. 5.

7 Siehe Bericht, S. 190 (Fn. 1).

8 Vgl. LT-Drs. 13/3460, S. 2 ff. sowie die Zahlen
vom Februar 2004 im Internet unter:
http://www.europa.nrw.de/aktuelles/pres-
se/2004/20040218_07.html.

9 Bericht S. XXVII (Fn. 1).
10 Eingeleitet durch den 2. Kohäsionsbericht vom

31.01.2001 (KOM (2001)24).
11 Bericht S. XXXVIII (Fn. 1).

BIP pro Kopf in NRW im Vergleich
zum EU-Durchschnitt

Vier Herausforderungen für die Zukunft:
1. Eine erweiterte Union erfordert

mehr Kohäsion
2. Verstärkung der Prioritäten der

Union
3. Qualitätssteigerung zur Förderung

einer ausgewogeneren und nachhal-
tigeren Entwicklung

4. Eine neue Partnerschaft für die
Kohäsion
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Gemeinschaftsintervention führen und
einen „erheblichen Mehrwert“ mit sich
bringen könnte12. Als Prioritäten gelten die
auch im Titel des Berichts erscheinenden
Ziele: 
• Konvergenz, 
• regionale Wettbewerbsfähigkeit und

Beschäftigung,
• territoriale Zusammenarbeit.
Die Fonds bilden die Mittel der Strukturpo-
litik der EU. Hier bleibt es im Wesentlichen
bei dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen
Sozialfonds (ESF).
Im Überblick stellt sich diese „Architektur“
wie folgt dar:

12 Bericht, S. XXVII (Fn. 1).
13 Bericht S. XL (Fn. 1).

Ziele
Konvergenz: Förderung von Wachstum und
Beschäftigung in den rückständigsten Mit-
gliedstaaten und Regionen

regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung: Vorwegnahme und Förde-
rung des regionalen Wandels

territoriale Zusammenarbeit: Förderung einer
harmonischen und ausgewogenen Entwick-
lung in der Union

Mittel
ESF (Europäischer Sozialfonds) auf nationaler
Ebene im Rahmen NATIONALER BESCHÄFTI-
GUNGSPROGRAMME:
Vollbeschäftigung, Qualität und Produktivität
am Arbeitsplatz, die soziale Integration und
Kohäsion

EFRE (Europäischer Fonds für regionale Ent-
wicklungen) auf regionaler Ebene im Rahmen
von REGIONALPROGRAMMEN:
Innovation und wissensbasierte Wirtschaft,
Umwelt und Risikoprävention, Zugänglichkeit
und Leistungen der Daseinsvorsorge.

Die neue Architektur der Kohäsionspolitik der EU

Konkreter wird folgende dem Bericht13

entnommene Darstellung der Verbindung
von Prioritäten und Mitteln: 

EFRE Priorität „Konvergenz“ „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“
Regionaler Teil der Priorität

1. Innovation und wissensbasierte Wirtschaft
• Produktive Investitionen;
• Entwicklung des endogenen Potenzials, u. a.:

◊ Unternehmensdienstleistungen
◊ Förderung von Innovation und F & E
◊ Förderung des Unternehmergeists
◊ Direkte Investitionsbeihilfen
◊ Lokale Infrastrukturen
◊ Informationsgesellschaft
◊ Tourismus und Kulturinvestitionen

2. Zugänglichkeit und Leistungen der Daseinsvorsorge
• Verkehrs-, Telekommunikations- und Energienetze, 

einschließlich transeuropäische Netze;
• Sekundäre Netze;
• Soziale Infrastrukturen

3. Umwelt und Risikoprävention
• Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Aufgabe, voll-

ständige Konformität mit dem gemeinschaftlichen Besitzstand 
zu erreichen

• Förderung der Entwicklung von Ökoindustrien
• Sanierung von Industriebrachen
• Förderung von Maßnahmen zur Verhütung natürlicher und 

technologischer Energieeffizienz
• Entwicklung und Nutzung von erneuerbaren Energien
4. Stärkung der institutionellen Kapazitäten der nationalen und

regionalen Behörden bei der Verwaltung der Strukturfonds 
und des Kohäsionsfonds

„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
Teil „Beschäftigung“

ESF 1. Bildung, Beschäftigung und soziale Unterstützungssysteme 1. Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten
• Stärkung der Arbeitsmarktsituation
• Entwicklung von Bildungs- und Ausbildungssystemen
• Entwicklung von sozialen und Pflegediensten

2. Humankapital und Arbeitskräfteangebot 2a Arbeitskräfteangebot und 2b benachteiligte Personen
• Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Aktiver Arbeitsmarkt, um den Zugang für alle zu diesem 

zu sichern
• Maßnahmen zur Unterstützung der sozialen Eingliederung

3. Anpassung der öffentlichen Verwaltung zum Wandel 
der Verwaltungskapazitäten

• Sekundäre Netze, unter anderem, Straßenverbindungen zu TEN-Trans-
port wie auch regionale Bahnverbindungen, Flughäfen und Häfen oder
multi-modale Plattformen, regionale und lokale inländische Wasserwe-
ge, Bahnstreckenabschnitte zur Herstellung radialer Verbindungen zu
den Hauptstrecken

• Informationsgesellschaft, unter anderem, genereller Zugang und Nut-
zung von Breitband IKT-Netzen und –Diensten; Förderung des Zugangs
zu IKT für KMU

• Förderung von Innovation und F&E, unter anderem, durch die Stärkung
der Verbindung von KMU und der Wissensbasis, die Unterstützung von
Netzwerken und Oustern oder der Förderung des Zugangs von KMU 
zu fortgeschrittenen Technologien und Unternehmensdiensten im
Bereich der Innovation

• Förderung des Unternehmergeists, unter anderem, durch die Unterstüt-
zung von Unternehmensgründungen aus Universitäten und bestehen-
der Firmen oder die Schaffung neuer Finanzinstrumente und Zentren
zur Förderung des Unternehmensaufbaus

Investitionen in Infrastrukturen im Zusammenhang mit Natura 2000, die
zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung beitragen
• IFörderung der Integration reinerer Technologien und Vorbeugemaß-

nahmen zur Verhinderung von Verschmutzung in KMU
• ISanierung von Industriebrachen
• IFörderung von Maßnahmen zur Verhütung natürlicher und technologi-

scher
• IEntwicklung und Nutzung von erneuerbaren Energien

• Förderung von Strategien für das lebenslange Lernen, insbesondere
durch öffentliche Dienste und Sozialpartner

• Innerbetriebliche Weiterbildung zur Anpassungsfähigkeit von Arbeit-
nehmern

• Förderung von Strategien für aktives Altern und Verhinderung des früh-
zeitigen Ausstiegs aus dem Arbeitsleben

• Maßnahmen zur Steigerung Teilnahme von Frauen am Arbeitsleben
• Maßnahmen zur Steigerung des Beschäftigungspotentials, gleicher

Zugang und Eingliederung von Menschen mit Behinderungen, Migran-
ten und ethnischen Minderheiten
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Die vorgeschlagene EU-Strukturpolitik
kann mit den drei Eckpunkten Annähe-
rung, Wettbewerb und Zusammenarbeit
als ein mögliches schlüssiges Konzept
betrachtet werden. Ungeachtet fehlender
Details erscheint die Bewertung angemes-
sen, die vorgelegte „neue Architektur“ als
grundsätzlich zeitgemäß und geeignet zu
betrachten, die wirtschaftliche und soziale
Zusammenarbeit in der EU entsprechend
den Verträgen voranzutreiben. Angesichts
der im Bericht14 erfolgten Wiederholung
des ehrgeizigen, in Lissabon im März 2000
formulierten strategischen Ziels, die EU bis
2010 zum erfolgreichsten und wettbe-
werbsfähigsten wissensbasierten Wirt-
schaftsraum in der Welt zu machen, ist
diese Architektur eine adäquate Herausfor-
derung an die Akteure. Auch die Kreise in
Nordrhein-Westfalen können an diesem
Kohäsionsprozess teilhaben. 

IV. Änderungen zur heutigen
Strukturförderung

Änderungen zur heutigen Strukturförde-
rung ergeben sich somit in der Höhe und in
der Verteilung der Finanzmittel. In der
Höhe zeigen sich die Veränderungen aus-
gehend von dem Gesamtvolumen von
336,3 Mrd. Euro für den Zeitraum von
2007 bis 2013 auch in der Aufteilung der
Mittel auf die Prioritäten: 
1. Priorität (Konvergenz) 78 %, 
2. Priorität (Regionale Wettbewerbsfähig-

keit und Beschäftigung) 18 % und
3. Priorität (Territoriale Zusammenarbeit)

4 %.
Daraus wird ersichtlich, dass die Konver-
genz im Mittelpunkt der EU-Strukturpolitik
stehen soll.
Abgesehen von diesen veränderten finan-
ziellen Beträgen ergeben sich die folgen-
den strukturellen Unterschiede zum bishe-
rigen System der Strukturförderung15: 
1. Die bisher 9 Ziele werden durch 3 Prio-

ritäten abgelöst.
2. Die 6 bisherigen Finanzinstrumente 
• Kohäsionsfonds
• EFRE = Europäische Fonds für regionale

Entwicklung
• ESF = Europäische Sozialfonds

• EAGL – Ausrichtung = Europäische
Agrarfonds, Abteilung Ausrich-
tung

• FIAF = Finanzinstrument für die Ausrich-
tung Fischerei

• EAGFL-Garantie = Europäische Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Land-
wirtschaft

schrumpfen auf 3 (Kohäsionsfonds, EFRE,
ESF) zusammen. 

14 Bericht S. XXVI (Fn. 1).
15 Vgl. die instruktive Darstellung des geltenden

Systems der EU-Strukturpolitik für das Land Nord-
rhein-Westfalen bei Ulrich von Alemann, Claudia
Münch (Hrsg.), Handbuch Europa in NRW, Wer
macht was in NRW für Europa?, Opladen 2003.

16 Hierzu empfehlenswert die ausführlichen Dar-
stellungen bei Maurer, Andreas, Schroff, Wol-
fram, Ehl, Miriam, Solidarität und Finanzgerech-
tigkeit in der EU-25, Die Positionen europäischer
und deutscher Akteure zur finanziellen Voraus-
schau 2007-2013, Berlin 2004 im Internet unter:
http://www.swp-berlin.org.

V. Bewertungen in Deutschland

Der 3. Kohäsionsbericht hat schon im Vor-
feld unterschiedliche Reaktionen sowohl
der Mitgliedsländer als auch der deutschen
Bundesländer ausgelöst16. Als wohl stabile
Parameter einer künftigen EU-Strukturpoli-
tik können gelten: 
• Die Konzentration auf die Priorität Kon-

vergenz,
• Die Beibehaltung des Schwellenwertes

für eine Priorität-1-Förderung von 75 %
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des regionalen BIP pro Kopf gemessen
an dem EU-Durchschnitt,

• Eine effiziente und transparente Struktur-
förderung durch vereinfachte Verfahren,

• Die dezentrale Verantwortung für den
Vollzug von Fördermaßnahmen.

Unterschiedliche Positionen ergeben sich
insbesondere über:

• die Höhe der Ausgaben für die Struktur-
politik, 

• die Bewertung einzelner Prioritäten und 
• Übergangszahlungen für Regionen, die

nicht mehr von der Ziel-1-Förderung
erfasst werden. 

Freilich stehen die unterschiedlichen
Bewertungen im direkten Zusammenhang
mit einer Betrachtung der Ausgaben-Ein-
nahme-Seiten und einer möglichen Förde-
rung von Regionen aus EU-Mitteln. Die
Analysen des vorgelegten Konzeptes wer-
den wesentlich vom Kosten-Nutzen-Kalkül
auch für die Regionen geleitet. Beispiels-
weise ist ein tendenziell freundlicher Ton in
den neuen Ländern zu verzeichnen. In
manchen alten Ländern überwiegen die
kritischen Töne. So ist beispielsweise von
„Füllhornmentalität“17 die Rede. Auch
werden Forderungen über weitere EU-För-
derungen aufgestellt. 
Ein nach der Veröffentlichung des 3. Kohä-
sionsberichtes bedeutsamer Anlass für die
EU-Strukturpolitik stellte das am 10./11.
Mai 2004 durchgeführte Forum zur Kohä-
sionspolitik dar. An diesem Forum nahmen
Entscheidungsträger der EU sowie der
nationalen und regionalen Ebene aus den
25 Mitgliedstaaten teil, um über die Kohä-
sionspolitik nach 2006 zu diskutieren.
Anlässlich dieser Tagung erklärte der parla-
mentarischer Staatssekretär im deutschen
Bundesministerium der Finanzen aus deut-
scher Sicht, dass die Herausforderungen in
einem finanzpolitisch vertretbaren Rahmen
unter Berücksichtigung der Leistungsfähig-
keit der Mitgliedstaaten gemeistert werden
müsse. Die finanzpolitischen Spielräume
seien eng begrenzt und die nationale Kon-
solidierung sowie die EU-Finanzierung
seien untrennbar miteinander verbunden.
Im Weiteren richtet er sich gegen die im 3.
Kohäsionsbericht formulierte Vorstellung,
die Mittel für die europäische Strukturpoli-
tik auf 0,46 % des Bruttonationaleinkom-
mens bzw. der Wirtschaftsleistung der EU
zu erhöhen. Dies bedeute eine massive
Erhöhung der Strukturfondsausgaben von
rd. 276 Mrd. € in der laufenden Periode,
von 2000 – 2006, auf rd. 375 Mrd. € in
der nächsten Periode, 2007 – 2013. Von
der Erhöhung der rd. 100 Mrd. € entfallen
rd. 22 Mrd. € auf Deutschland. „Unmiss-
verständlich“ brachte der Staatssekretär
zum Ausdruck, dass er keine Möglichkeit

sehe, diese Mittel noch zusätzlich in
Deutschland einzusparen. Während einer
Rede auf dem Lissabon-Strategie Forum
am 29.05.2004 in Warschau führte
Bundeskanzler Schröder aus, dass der
Finanzrahmen der EU zwischen 2007 und
2013 auf ein Prozent des Bruttonational-
einkommens zu begrenzen sei. 

VI. Bewertungen in 
Nordrhein-Westfalen

Aus nordrhein-westfälischer Sicht ist die
Strukturförderung der EU nicht hoch genug
zu werten. Immerhin erhielt im Zeitraum von
1994 bis 1999 das Land Nordrhein-Westfa-
len gleich nach den neuen Ländern den
betragsmäßig höchsten Förderbetrag19 im
Verhältnis zu anderen westlichen Bundeslän-
dern. Ein Beispiel für die Bedeutung der
europäischen Fördermittel veranschaulicht
der kürzlich veröffentlichte Landesbericht
über Arbeitsmarktprogramme in Nordrhein-
Westfalen, die mittels der Europäischen
Strukturfonds kofinanziert werden20. Daraus
geht hervor, dass in den Jahren 2000 bis
2003 mit über 479 Mill. € vom Land und der
EU für das Ziel 3 und mit über 105 Mill. € für
das Ziel 2 Arbeitsmarktprogramme finanziert
wurden, an denen über 75.000 Personen
teilgenommen haben. 
Die positiven Ergebnisse der EU-Förderung
speziell in Nordrhein-Westfalen wurden
auch seitens der Europäischen Kommission
hervorgehoben. So weist der 3. Kohäsions-
bericht beispielsweise aus21:
„Eine genaue Analyse ergibt, dass die Bei-
hilfen in den Bereichen FuE, Innovationen
und Technologietransfer in Hinblick auf die
Schaffung neuer und den Erhalt bereits
bestehender Arbeitsplätze offensichtlich
besonders wirksam waren. Nichtsdesto-
trotz ist die Innovationskapazität, von eini-
gen hervorstechenden Ausnahmen (wie
Nordrhein-Westfalen bzw. Nordwesteng-
land) abgesehen, in den meisten Ziel-2-
Regionen weit weniger gut entwickelt als
in den fortgeschrittensten Regionen der
Union und die Forschung in den meisten
Fällen nicht gut auf die regionale Produk-
tionsstruktur abgestimmt. Entsprechend
nehmen diese Regionen im europäischen
Wissenschafts- und Technologieraum
meistens keine zentrale Stellung ein.“
Der Landesminister Wolfram Kuschke
schätzte in der Sitzung des Ausschusses für
Europa- und Eine-Welt-Politik des Land-
tags Nordrhein-Westfalen am 10. Februar
200322 ein, dass die europäische Struktur-
politik „zu einem großen Umfang den
finanziellen Handlungsspielraum des Lan-
des in der regionalen Struktur- und der
aktiven Arbeitsmarktpolitik (bestimmt). ...
Nordrhein-Westfalen wird auch nach 2006
insbesondere im Ruhrgebiet noch einen

bedeutsamen weiteren Handlungsbedarf
in der regionalen Strukturpolitik sowie in
der aktiven Arbeitsmarktpolitik haben. 
Durch den Beitritt der wirtschaftlich schwa-
chen und teilweise sehr schwachen neuen
Mitgliedsstaaten hat deren Bedarf Vorrang,
und es muss sich das Zentrum der europä-
ischen Strukturpolitik in den Osten Europas
verlagern. 
Angesichts der haushaltswirtschaftlichen
Engpässe in der Bundesrepublik Deutsch-
land – und auch in anderen Mitgliedsstaa-
ten – scheidet der Weg aus, die Aufwen-
dungen für die europäische Strukturpolitik
zu erhöhen. 
Der nationalstaatliche und regionale Ent-
scheidungsspielraum muss vergrößert, die
Programmplanungs-, Verwaltungs- und
Kontrollverfahren müssen entschlackt und
vereinfacht werden.“ 
Zu den Auswirkungen der neuen Architek-
tur für das Land Nordrhein-Westfalen
schätzt der Minister ein, dass sie „insbe-
sondere davon ab(hängen), wie hoch die
Gesamtsumme der europäischen Struktur-
politik 2006 sein wird und wie das zukünf-
tige Ziel 2 ausgestaltet sein wird.“
Die Konsequenzen der neuen „Architek-
tur“ wurden nach der Veröffentlichung des
3. Kohäsionsberichtes im Landtag von
Nordrhein-Westfalen unterschiedlich be-
wertet23. Der Minister erklärte, dass es „für
Nordrhein-Westfalen ... besonders wichtig
(ist), dass es einen Schwerpunkt ,Regiona-
le Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung' geben wird. Damit können die bis-
herige regionale Strukturpolitik des Landes
– insbesondere im Ruhrgebiet – und die
landesweite aktive Arbeitsmarktpolitik per-
spektivisch fortgeführt und fortentwickelt
werden.“24

Im „europapolitischen Arbeitsprogramm
2004“25 führte der Minister und Chef der
Staatskanzlei Nordrhein-Westfalens aus:
„Nach einer intensiven Diskussionsphase
in Europa, an der sich Nordrhein-Westfalen
nachdrücklich auch mit Papieren beteiligt

17 Vgl. die Presseerklärung des bayerischen Euro-
paministers vom 18.02.2004.

18 Siehe im Internet unter der Adresse:
http://www.europa.eu.int/comm/regional_poli-
cy/debate/forcom 2004_de.htm.

19 Siehe im Internet: http://europa.eu.int/comm
/regional_policy/country/overmap/d/ifs8_de.ht
m(16.05.2004)

20 Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförde-
rung mbH (Hrsg.), Landesbericht über die
Umsetzung, Mai 2004.

21 Bericht S. 151 (Fn. 1).
22 Im Internet unter: http://www.europa.nrw.de/

aktuelles/doku/2003/20030210_2.html.
23 Siehe die 116. Sitzung, PlPr. LT NRW vom

11.03.2004, 13/116, S. 11405 ff.
24 Siehe im Internet: http://www.europa.nrw.de/

aktuelles/presse/2004/20040218_07.html
25 Siehe im Internet: http://www.europa.nrw.de/

aktuelles/doku/2004/20040303_01.html
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hat, trat 2004 mit der Vorlage des Dritten
Kohäsionsberichtes am 18. Februar die
Debatte um die Fortführung der europäi-
schen Strukturpolitik nach 2006 in die ent-
scheidende Phase. Nordrhein-Westfalen
akzeptiert grundsätzlich, dass es wie ande-
re Regionen der alten Mitgliedstaaten in
der Europäischen Union Fördermittel an
die Beitrittsländer abgeben muss. 
Die Verteilungskonflikte in der Gemein-
schaft dürfen nicht durch eine Erhöhung
des derzeitigen Ausgabenniveaus gelöst
werden, da sonst über die Bund-Länder-
Finanzbeziehungen mit negativen finan-
ziellen Rückwirkungen an anderer Stelle für
das Land zu rechnen ist. Alle Regionen der
alten Mitgliedstaaten müssen einen ange-
messenen Beitrag zu den notwendigen
Mittelumschichtungen leisten. In diesem
Prozess wird Nordrhein-Westfalen seine
Bedürfnisse deutlich artikulieren müssen.
Angesichts der schwierigen Haushaltslage
wird sich das Land Nordrhein-Westfalen
intensiv darum bemühen müssen, auch bei
abgesenktem Förderniveau eine substan-
tielle und zielgerichtete regionale Struktur-
und aktive Arbeitsmarktpolitik zu erhalten.
Hierbei wird auch die Stadtentwicklung
berücksichtigt. 
Es ist angedacht, zeitnah nach der Vorlage
des Kohäsionsberichtes in die Länder- und die
Bund-Länder-Konsultationen einzutreten.“ 
Während des 4. Brüsseler Gesprächs zur
Kommunalpolitik am 09.06.2004 schätzte
der Minister ein, dass es auch nach dem
Jahre 2006 eine Förderung mit EU-Geldern
in Nordrhein-Westfalen geben wird (vgl.
den Bericht über das 4. Brüsseler Gespräch
in diesem Heft).

In der aktuellen Stunde am 11.03.2004
wies die CDU-Fraktion darauf hin26, dass
aufgrund der neuen Kriterien (Arbeitsplät-
ze, Forschungsfortschritt) die Fördersum-
men nach 2006 wohl gesenkt werden.
Zugleich forderte sie die Landesregierung
auf, ein schlüssiges Konzept vorzulegen,
wie die Förderziele erreicht werden kön-
nen.

VII. Chancen und Risiken für 
die 31 Kreise in Nordrhein-
Westfalen

Unabhängig von den unterschiedlichen
politischen und von Landesinteressen
geprägten Analysen in Deutschland kann
eingeschätzt werden, dass Chancen für die
Landkreise in Nordrhein-Westfalen beste-
hen, mittels der EU-Förderung auch nach
2006 Projekte zu finanzieren. Freilich ist
zur Zeit nicht das Risiko abzuschätzen, in
welchem Maße sich die Förderbeträge im
Verhältnis zum heutigen Stand verringern
werden. Faktoren dieser Veränderungen
sind neben dem Umfang der EU-Förder-
gelder und der Quotelung auf die Prioritä-
ten insbesondere auch die Kriterien der
Förderung und der damit im Zusammen-
hang stehende Zuschnitt der Fördergebie-
te.
Möglichkeiten der Förderungen für die
Kreise ergeben sich insbesondere im Rah-
men der Priorität „Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung“ und
der Priorität „Territoriale Zusammenar-
beit“. Der „Europäische Regionalfonds“
(EFRE) finanziert beispielsweise regionale

Programme zur Überwindung von Proble-
men, die mit der wirtschaftlichen Umstruk-
turierung traditioneller Industrien (bisher
„Ziel 2“), mit städtischen Ballungsgebieten
(bisher Gegenstand der Gemeinschaftsini-
tiative URBAN) oder in ländlichen Räumen
entstehen (bisher Gemeinschaftsinitiative
LEADER+). Das Programm INTERREG wird
im Rahmen der Priorität „Territoriale
Zusammenarbeit“ weitergeführt. Im Prin-
zip sind dabei alle Regionen angesprochen. 
Auch nach der Verwirklichung einer
„neuen Architektur“ entsprechend des 3.
Kohäsionsberichtes überwiegen nach dem
bisherigen Stand der Verhandlungen die
Chancen zu Gunsten der 31 Kreise in
Nordrhein-Westfalen für eine auch EU-
geförderte Strukturpolitik. Sie sind aller-
dings entsprechend den noch aufzustellen-
den Details differenziert für die einzelnen
Kreise herauszuarbeiten. Das Risiko eines
vollständigen Ausfalles künftiger EU-För-
dermittel ist nicht zu befürchten. Um die
Chancen zu steigern, bedarf es aus Sicht
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
einer ständigen Moderation, Information
und Kommunikation über die EU-Struktur-
politik. Darüber hinaus sollte eine stärkere
Vernetzung kommunaler Interessen in den
verschiedenen Gremien mit den anderen
Spitzenverbänden und mit den zuständi-
gen Fachministern erfolgen.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 80.10.06 –

26 Siehe Diskussionsbeitrag von Ilka Keller unter:
www.cdu-nrw-fraktion.de. PlPr LT NRW
13/116, S. 11407.

Brüsseler Gespräch zur Kommunalpolitik 
am 09.06.2004 – 
EU-Strukturförderung nach 2006 – 
Perspektiven für Nordrhein-Westfalen

Am 09.06.2004 hatte der Landkreistag
Nordrhein-Westfalen zum nunmehr
bereits 4. Brüsseler Gespräch zur Kommu-
nalpolitik in das Europabüro des Deut-
schen Landkreistages in Brüssel eingela-
den. Bestimmendes Thema des mittlerwei-
le etablierten Brüsseler Gesprächs war die
EU-Strukturförderung nach 2006 – Per-
spektiven für Nordrhein-Westfalen. Als
Referenten konnten profunde Kenner der
Sachmaterie gewonnen werden: Der Euro-
paminister Wolfgang Kuschke, Staats-
kanzlei Nordrhein-Westfalen, und Direk-
tor Walter Deffaa, Europäische Kommis-
sion, Generaldirektion Regionalpolitik. Im

Mittelpunkt des Gesprächs stand insbe-
sondere der 3. Kohäsionsbericht vom 18.
Februar 2004, in welchem die Europäische
Kommission ihre Vorstellungen zur Kohä-
sionspolitik in einer erweiterten Union für
den Zeitraum von 2007 bis 2012 erläuter-
te.
In seiner Begrüßung wies der stellver-
tretende Vorsitzende des Vorstandes 
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
Landrat Kühn, Rhein-Sieg-Kreis, auf die
besondere Bedeutung der Brüsseler
Gespräche hin, die darin besteht, europa-
politische Anliegen und Vorhaben aus der
Sicht der Kreise zu betrachten und die

Relevanz europäischer Entwicklungen für
die Kommunalpolitik zu erkennen. Gera-
de die Kommunen sind von der Europa-
politik in immer stärkerem Maße betrof-
fen. Landrat Kühn führte aus, dass noch
EU-Fördergelder fließen würden. Insbe-
sondere strukturschwache nordrhein-
westfälische Kommunen werden hiervon
begünstigt, um die hohe Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen. Ab dem Jahr 2007 ist
jedoch unklar, wie es weitergehen wird.
In vielen Kreisen Nordrhein-Westfalens
bestehen Befürchtungen, dass sie nach
2007 leer ausgehen werden, weil finan-
zielle Mittel möglicherweise verstärkt in



die EU-Beitrittsländer fließen werden.
Aus diesem Grund entsteht die Frage, ob
sich die nordrhein-westfälischen Kommu-
nen ernsthafte Sorgen vor einem mög-
lichen finanziellen Ruin machen müssen.
Bevor Landrat Kühn den beiden Referen-
ten das Wort erteile, stellte er weiterhin
drei Fragen in den Raum. Sie betrafen
den Begriff der „Region“, das Verständ-
nis der Europäischen Kommission zum
Subsidiaritätsprinzip und eine Struktur-
förderung durch die Europäische Union,
die nicht allein für schwache Regionen
betrieben wird.

Statement des Ministers 
Wolfram Kuschke, Staatskanzlei
Nordrhein-Westfalen

Minister Kuschke stellte in seinem State-
ment erwartungsgemäß die Vorstellun-
gen der Landesregierung Nordrhein-
Westfalens zu einer künftigen Struktur-
förderung seitens der Europäischen
Union dar. Eine konstruktive Europapoli-
tik setze eine realitätsnahe Prüfung euro-
päischer Vorschläge voraus. Die „Europa-
fähigkeit Deutschlands“ wird von der
Besonderheit einer kommunalen Selbst-
verwaltung geprägt.
Im weiteren Verlauf stellt er vor allen Din-
gen drei Aspekte der Strukturförderung in
den Vordergrund:
1. Der Begriff der Region ist ein schillern-

der. Zwar ist die Infragestellung der
Gleichsetzung von Region und
Bundesland verständlich und berech-
tigt, aber der Einfluss eines Bundeslan-
des wie Nordrhein-Westfalen auf die
Formulierung der Europapolitik und
der Regionalpolitik ist gewährleistet.
Auch verweist er auf die Erklärung der
Regionen vom 24. Mai diesen Jahres.

2. Minister Kuschke erläutert die Vorstel-
lungen zu einer EU-Strukturpolitik und
bekräftigt insbesondere die Auffassung
Nordrhein-Westfalens, das zweite Ziel –
die regionale Wettbewerbsfähigkeit
und Beschäftigung – mit einem Anteil
von 18 % an den Gesamtmitteln der
EU-Strukturförderung auszustatten.
Hier gab es auch aus der Bundesper-
spektive andere Vorstellungen, die sich
aber nicht im 3. Kohäsionsbericht
niederschlagen. 

3. Auch die deutschen Bundesländer
nehmen zu einzelnen Detailfragen
verschiedene Positionen ein. Dabei
wurden drei verschiedene Gruppen
sichtbar: Die süddeutsche, die ost-
deutsche und die sonstigen westdeut-
schen Länder, die insbesondere – wie
auch Nordrhein-Westfalen – für eine
Fortsetzung der Ziele 2 und 3 eintre-
ten.

Er verweist auf eine Konferenz, die am 19.
Juli 2004 in Nordrhein-Westfalen zu Fra-
gen der Strukturpolitik stattfinden wird.
Um möglichen Erwartungshaltungen in
den Regionen Nordrhein-Westfalens vor-
zubeugen betonte er, dass er nicht mit
„Geld im Rucksack“ zu dieser Konferenz
kommen werde.
Des Weiteren verwies er in seinem State-
ment auf laufende Diskussionen etwa zur
Unternehmensverlagerung infolge der
Osterweiterung der Europäischen Union
oder zu einer Steuerpolitik auf der Ebene
der Europäischen Union. Insgesamt ist für
den Minister klar, dass es auch nach dem
Jahr 2006 weiterhin eine EU-Förderung für
Regionen in Nordrhein-Westfalen geben
wird.

Statement von Direktor Walter
Deffaa, Europäische 
Kommission – Generaldirektion
Regionalpolitik

Eingangs verwies Direktor Deffaa darauf,
dass mit der Osterweiterung der Europäi-
schen Union teilweise „bettelarme“ Regio-
nen in die Europäische Union aufgenom-
men wurden. Aus diesem Grund steht die
Kohäsion nach wie vor im Mittelpunkt der
EU-Strukturförderpolitik. Zugleich müsse
aber Kohäsionspolitik auch im Sinne von
Wachstums- und Wettbewerbspolitik ver-
standen werden. Zur Erfüllung der Aufga-
ben einer Konvergenz, Wettbewerbsfähig-
keit und Kooperation ist ein Umfang von
mindestens 1,14 % des Bruttonationalein-
kommens notwendig. 
Deffaa stellte kurz die Kommissionsvor-
schläge für eine Strukturpolitik nach 2006
dar. Für die am wenigsten entwickelten
Mitgliedstaaten und Regionen stehe die
Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit
im Rahmen des Ziels 1 im Vordergrund.
Für die anderen Mitgliedstaaten und
Regionen gehe es um die Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung. Hinzu trete die
grenzüberschreitende und transnationale
Zusammenarbeit. Nach seiner Auffassung
gehe es nicht um eine allgemeine Wirt-
schaftsförderung mehr. Vielmehr müsse
eine thematische Konzentration der För-
derpolitik und auch eine Konzentration
der Finanzmittel für bestimmte Förderun-
gen erreicht werden. Bei konkreten Pro-
jekten müsste der Anteil von EU-Förder-
mitteln mindestens bei 20 % liegen. Auf-
gabe der Europäischen Ebene wird es
nicht mehr sein, die geographischen
Grenzen von Fördergebieten festzulegen.
Dies werde Aufgabe der Mitgliedstaaten.
Als Kriterien für eine EU-Förderung stün-
den die Arbeitslosigkeit, der Einkommens-
durchschnitt und die Bevölkerungsdichte
im Vordergrund.

Ein Schwerpunkt des 3. Kohäsionsberichtes
liegt in der Effizienz der Verwaltung der
EU-Förderprogramme. Es geht um die Ver-
einfachung der Finanzabwicklung und des
Vollzuges von EU-Förderprogrammen. Ein-
zelne Projekte sollen nicht mehr aus ver-
schiedenen mehreren Fonds gefördert
werden. Die Kontrolle der Durchführung
der Förderprogramme sollte vor allem
durch die Mitgliedstaaten erfolgen. Die
europäische Ebene wird jährliche Testate
verlangen und einen Mindeststandrad for-
mulieren. Diese Veränderungen dienen
auch dem Ziel, mehr Subsidiarität in der
Verwaltung der Strukturfördermittel zu
verankern. Die Kontrolle obliegt den Mit-
gliedstaaten, den Regionen kommt die
Aufgabe der konkreten Durchführung der
Projekte zu.
Deffaa ging davon aus, dass noch vor der
Sommerpause diesen Jahres konkret aus-
formulierte Vorschläge für die Struktur-
politik nach 2006 vorliegen und dass vor
dem Ende des nächsten Jahres positive
Beschlüsse für die Fortentwicklung der EU-
Strukturpolitik auf EU-Ebene gefasst wer-
den.

Verlauf der Diskussion

Wie die anschließende rege Diskussion
bewies, gaben die beiden vorgetragenen
Statements zahlreiche Anknüpfungspunk-
te für die kommunalen Vertreter. Mehr-
heitlich wurde der Anteil von 18 % für
Ziel 2-Mittel und auch der Anteil von 4 %
für Ziel 3-Mittel begrüßt. Während der
Diskussion wurde sichtbar, dass ein voll-
ständiger Ausfall von EU-Strukturförder-
mitteln für die Kreise in Nordrhein-West-
falen teilweise verheerende Wirkungen
hätte.
Im weiteren Verlauf der Diskussion standen
folgende Themen im Mittelpunkt: Einzelne
Programme wie INTERREG oder URBAN,
die Neustrukturierung der Förderpolitik in
Nordrhein-Westfalen, die Weiterführung
von Förderprojekten auch im Falle eines
Haushaltssicherungskonzeptes, die Veran-
kerung der kommunalen Selbstverwaltung
in der EU-Verfassung.
Für alle Teilnehmer am 4. Brüsseler
Gespräch zur Kommunalpolitik wurde
sichtbar, dass neben einer verstärkten
Kooperation zwischen den unterschied-
lichen Kommunen auch eine verstärkte
Kommunikation mit der nordrhein-westfä-
lischen Landesregierung über Fragen der
EU-Strukturförderung von Vorteil sind. In
diesem Sinne müssten gemeinsame
Gespräche  zu dieser Problematik weiter-
geführt werden.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 10.10.15.2 –

235

Themen



236

Themen

Der Hochwasserschutz am Niederrhein
steht zunehmend im Blickpunkt des öffent-
lichen Interesses. Dabei haben insbesonde-
re die Diskussionen um die Deichsicherheit
und den Katastrophenschutz einen beson-
deren Stellenwert eingenommen. Eng ver-
bunden mit diesen Themen sind auch die
Auseinandersetzungen um die Thematik
Bergbau und Hochwasserschutz. Hinzu
gekommen sind die extremen Hochwas-
serereignisse der letzten Jahre an Oder,
Elbe und Donau. Dies alles hat zu einer
besonderen Sensibilisierung für die Verbes-
serung des vorbeugenden Hochwasser-
schutzes und Katastrophenschutzes nicht
nur in der Öffentlichkeit und Politik, son-
dern auch bei den Fachbehörden und -ver-
bänden geführt.
Nach meiner Überzeugung war es deshalb
nur folgerichtig – und nicht zuletzt auch
angestoßen durch die Politik –, den Run-
den Tisch „Hochwasserschutz am Nie-
derrhein“ entsprechend dem Beschluss des
Kreisausschusses vom 26.09.2002 vor
mehr als einem Jahr eingerichtet zu haben.
Aufgabenstellung hierbei war, gemeinsam
mit den fachkompetenten Behörden und
Verbänden, den Städten und Gemeinden
sowie der betroffenen Bürgerschaft dieses
wichtige Thema unter verschiedenen Blick-
winkeln zu beleuchten und zu diskutieren,
Handlungserfordernisse aufzuzeigen und

letztendlich für eine umfassende, sachge-
rechte und nachvollziehbare Information
für die Bürgerinnen und Bürger zu sorgen.
Mit dem Abschluss des mehr als einjährigen
Diskussionsprozesses am Runden Tisch ist
aus meiner Sicht dieser Zielanspruch erfüllt,
auch wenn nicht in allen Punkten abschlie-
ßende oder einvernehmliche Ergebnisse
erzielt werden konnten. Der nun vorliegen-
de Abschlussbericht soll die vielfältigen
Aspekte, Diskussionen und Positionen die-
ses Diskussionsprozesses widerspiegeln und
somit weitgehende Transparenz und Klar-
heit in dem äußerst komplexen Thema
Hochwasserschutz schaffen.
Auch wenn der Runde Tisch in seiner
Arbeit nunmehr den Abschluss gefunden
hat, bleibt der Hochwasserschutz für alle in
diesem Themenfeld Verantwortlichen eine
herausragende Aufgabe, der sich jeder Ein-
zelne weiterhin verantwortungsbewusst
und nachhaltig widmen muss. Dies gilt im
zunehmenden Maße auch für eine Schär-
fung des Blickes auf die Gesamtzusam-
menhänge bei den Verantwortlichen.
Soweit sinnvoll und notwendig sollten die
Planungen und Maßnahmen auf eine
großräumige (gegebenenfalls auch grenz-
überschreitende) Konzentration und Bün-
delung ausgerichtet werden.
Diesen Abschlussbericht in Verbindung mit
der Gesamtdokumentation werde ich dem
Kreistag zur Behandlung vorlegen. 

I. Zusammenfassung der
Gesamtdokumentation

I.1. Anlass

Vor dem Hintergrund der Hochwasserer-
eignisse an Elbe und Donau hat die CDU-
Kreistagsfraktion mit Schreiben vom
19.08.02 beantragt, einen Vorschlag zur
intensiven Behandlung des Themas
„Hochwasser“ zu erarbeiten und dabei die
Bürgerinnen und Bürger sowie die Fachleu-
te entsprechend zu beteiligen.
Dabei sollte zwischen dem planerischen
Hochwasserschutz (Bebauung von Auen-
bereichen, Eindeichung landwirtschaft-
licher Flächen usw.), dem technischen
Hochwasserschutz (Standfestigkeit usw.)
und dem eigentlichen Katastrophenschutz
unterschieden werden. Da die Aspekte des
Katastrophenschutzes weiterhin im zustän-

digen Fachausschuss des Kreistages zu
behandeln seien, waren der planerische
und der technische Hochwasserschutz das
vorrangige Ziel des Antrages.
Entsprechend hat der Kreisausschuss am
26.09.02 auf Vorschlag der Verwaltung
beschlossen, zum Thema „Hochwasser-
schutz am Niederrhein“ einen Runden
Tisch unter Beteiligung der kreisangehöri-
gen Kommunen und der für dieses Thema
fachkompetenten Stellen sowie Vertreter
der betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu
organisieren.
In diesem Rahmen sollten insbesondere
planerische Aspekte des Hochwasserschut-
zes erörtert werden. Ziel des Runden
Tisches sollte es sein, die derzeitige Situa-
tion zu erfassen, mögliche Handlungser-
fordernisse sowie Planungsleitbilder aufzu-
zeigen und letztlich zu einer umfassenden
sachlichen Information der Öffentlichkeit
beizutragen.

I.2. Verlauf des Diskussionsprozesses

Nach intensiven Vorarbeiten hat der Kreis
Wesel mit Schreiben vom 21.01.03 Vertre-
ter aus dem im obigen Beschluss angespro-
chenen Teilnehmerkreis zur Auftaktveran-
staltung des Runden Tisches „Hochwasser-
schutz am Niederrhein“ am 20.02.03 ein-
geladen. Dieser Einladung sind 78 Teilneh-
mer gefolgt. Moderiert wurde die Auftakt-
veranstaltung vom Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen,
Dr. Alexander Schink. 
Nach der Begrüßung durch Landrätin Birgit
Amend-Glantschnig, referierten Bernd
Isselhorst vom Staatlichen Umweltamt Kre-
feld zum Thema „Sicherheit der Deiche am
Niederrhein“ sowie Rainer Biallas und
Ingeborg Rehn von der Bezirksregierung
Düsseldorf zum Thema „Hochwasser-
schutz und Perspektiven für die Raument-
wicklung“. Im Rahmen der anschließenden
Aussprache und Diskussion wurden aus
dem Teilnehmerkreis die Arbeitsgruppen
• Planen und Bauen in von Hochwasser

betroffenen Gebieten
• Technischer und organisatorischer

Hochwasserschutz
• Bergbau und Hochwasserschutz
gebildet und erste Themen für die weitere
Behandlung in den Arbeitsgruppensitzun-
gen benannt.
In der Folge fanden insgesamt acht Sitzun-
gen statt, und zwar am

Landrätin Birgit Amend-Glantschnig

Runder Tisch zum „Hochwasserschutz am
Niederrhein“ im Kreis Wesel
Von Birgit A m e n d - G l a n t s c h n i g , 
Landrätin des Kreises Wesel



• 24.03.03 Arbeitsgruppe „Technischer
und organisatorischer Hoch-
wasserschutz (AGTH)“

• 26.03.03/ Arbeitsgruppe „Planen und
02.06.03 Bauen in von Hochwasser

betroffenen Gebieten 
(AGPB)“

• 31.03.03 Arbeitsgruppe „Bergbau und
Hochwasserschutz (AGBH)“

• 10.06.03 Gemeinsame Sitzung der
Arbeitsgruppen „Technischer
und organisatorischer Hoch-
wasserschutz“ und „Berg-
bau und Hochwasserschutz
(AGTH/BH)“

• 18.09.03 Gemeinsame Sitzung der
drei v.g. Arbeitsgruppen (RT)

• 18.11.03/ Gemeinsame Sitzung
24.11.03 der drei v.g.  Arbeitsgruppen

(RT)
Die von Dr. Alexander Schink (Arbeitsgrup-
pen „Technischer und organisatorischer
Hochwasserschutz“ und „Bergbau und
Hochwasserschutz“) und vom Technischen
Dezernenten des Kreises Wesel, Hans-Joa-
chim Berg (Arbeitsgruppe „Planen und
Bauen in von Hochwasser betroffenen
Gebieten“), moderierten Sitzungen waren
trotz zum Teil unterschiedlicher bzw.
gegenteiliger Auffassungen und/oder
Interessenslagen im Teilnehmerkreis über-
wiegend geprägt von der Bereitschaft zum
sachlichen Austausch von Informationen
und Meinungen.
Nach den ersten Sitzungen der einzelnen
Arbeitsgruppen stellte sich heraus, dass sich
die Themen- und Fragestellungen in den
Arbeitsgruppen vielfach überschnitten bzw.
zum Teil sogar identisch waren. Erkennbar
wurde dies auch aus dem im September
2003 vorgelegten Zwischenbericht des Run-
den Tisches vom 02.09.03, der in einer
gemeinsamen Arbeitssitzung der drei
Arbeitsgruppen am 18.09.03 beraten
wurde. Zugleich wurde in dieser Sitzung
einvernehmlich das weitere Arbeitspro-
gramm für den Runden Tisch abschließend
vereinbart, das sodann wiederum in
gemeinsamen Arbeitssitzungen am
18.11.03 und 24.11.03 abgehandelt wer-
den konnte.
Von Beginn an bezogen sich die Diskussio-
nen schwerpunktmäßig auf die Hochwas-
serpro-blematik des Rheins. An dieser
Stelle soll aber auch auf im Kreis Wesel
mögliche Hochwasserereignisse an ande-
ren Fließgewässern, insbesondere an Lippe
und Issel, hingewiesen werden, die jedoch
im Vergleich zur Problematik eines Rhein-
hochwassers im Extremfall keine so gra-
vierenden Auswirkungen befürchten las-
sen. Der Vollständigkeit halber wird auf
den Hochwasseralarmplan für die Issel
verwiesen. 
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I.3. Ergebnisse

Die Diskussionen ließen erkennen, dass der
Zielsetzung des Runden Tisches in weiten
Teilen Rechnung getragen werden konnte.
So gelang es, im Rahmen der Bestandsauf-
nahme in sachlicher Atmosphäre das
Thema Hochwasserschutz zu gliedern und
die für den Kreis Wesel relevanten Frage-
stellungen zu erarbeiten. Dadurch konnte
einem großen Kreis von Fachleuten und
Interessensvertretern eine weitgehende
Übersicht über den Hochwasserschutz im
Kreis Wesel gegeben werden. 
• In einigen grundsätzlichen Bereichen

wurde weitgehende Transparenz und
Klärung herbeigeführt. So wurden im
Verlaufe des Diskussionsprozesses allge-
meine Grundsatzaussagen zum vorbeu-
genden Hochwasserschutz formuliert,
die nunmehr entsprechend dem Vor-

*) Die Städte Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-
Vluyn betrachten die genannte Forderung kritisch.
Der Kohleabbau der betroffenen Bergwerke und
die sich daraus ergebenden Folgen seien aus dor-
tiger Sicht in den bergrechtlichen Verfahren hinrei-
chend abgehandelt worden. Insbesondere aus
Sicht der Stadt Moers ist diese Forderung entbehr-
lich, da sie grundsätzlich die Deiche als sicher ein-
stuft. Der Kohleabbau des Bergwerkes Walsum sei
in einem eigenen bergrechtlichen Verfahren abge-
handelt worden, so dass der Kohleabbau unter
dem Rhein nicht in Frage stehe.

Bergschäden wurden Fragen nach den
Rückstellungen der Bergbau betreiben-
den Unternehmen bzw. der Einrichtung
einer Bergschadenskasse erörtert. Da-
nach bestand weitgehend die Auffas-
sung zur Verpflichtung der Unterneh-
men, im Rahmen ihrer Rückstellungen in
ausreichendem Maße für den notwendi-
gen Kostenersatz bei durch Bergbau
bereits verursachten und auch künftigen
Schäden bzw. (Ewigkeits-)Kosten im
Rahmen einer Bergschadenskasse nicht
nur zu sorgen, sondern hierüber auch
nachvollziehbare Transparenz gegenü-
ber den Betroffenen zu schaffen.

• Für den Bereich der Landesplanung und
kommunalen Bauleitplanung konnte
mit den Städten und Gemeinden des
Kreises ein gemeinsamer Standpunkt
erarbeitet und weitgehend abgestimmt
werden. Dieser mündete in ein Thesen-
papier, in dem die „Anforderungen an
die Landesplanung und kommunale
Bauleitplanung zur Verwirklichung des
vorbeugenden Hochwasserschutzes“
formuliert worden sind. Diese Anforde-
rungen richten sich sowohl an die Lan-
des- wie auch an die Regionalpolitik mit
dem Ziel, diese künftig in den entspre-
chenden Verfahren der Raumordnung
und Landesentwicklungsplanung sowie
in die Gebietsentwicklungsplanung ein-
zubeziehen bzw. zu berücksichtigen.

• Als weiteres Ergebnis des Diskussions-
prozesses konnte über die Beschaffung,
Verwendung und Aktualisierung von
Höhendaten Einvernehmen hergestellt
werden. Der Kreis Wesel stellt auf der
Grundlage der verfügbaren Daten eine
entsprechende Kartendarstellung als In-
formationsservice für interessierte Bür-
ger im Internet unter www.kreis-
wesel.de zur Verfügung.

• Hinsichtlich der Gefahrenabwehr bzw.
des Katastrophenschutzes wurden be-
stehende Defizite besprochen und die
auf Kreisebene möglichen Maßnahmen
eingeleitet bzw. bereits eingeleitete
Maßnahmen bekannt gemacht. Es
bestand Einigkeit, dass die Information
der potenziell betroffenen Menschen
und Betriebe mit Hilfe einer vom Kreis
herauszugebenden Informationsbro-
schüre verbessert werden soll.

schlag der Kreisverwaltung in dem The-
senpapier als „Allgemeine Forderungen
zur Verwirklichung des vorbeugenden
Hochwasserschutzes“ des Runden
Tisches wie folgt erhoben werden:

1. Deichsicherheit muss gewährleistet
bleiben

2. Kein Kohleabbau unter dem Rhein*)
3. Risikominimierungen erreichen, z.B.

durch Kammerung
4. Gewährleistung eines 100-prozentigen

finanziellen Ausgleichs für durchzuführen-
de Maßnahmen der Risikominimierung

5. Verpflichtung des Bergbaues zur volks-
wirtschaftlichen Betrachtungsweise sei-
nes Handelns

6. Optimierung des Katastrophenschutzes
und Sicherstellung einer angemessenen
Finanzausstattung

• Im Zusammenhang mit dem Aspekt 
der Kostenträgerschaft für auftretende



• Im Themenfeld der Deichsicherheit in
Verbindung mit dem Bergbau bestan-
den die größten Auffassungsunter-
schiede. Auch die Beantwortung der
aufgeworfenen Fragestellungen so-
wohl durch Vertreter der Fachbehör-
den und -verbände als auch durch
unabhängige wissenschaftliche Exper-
ten konnte insbesondere bei den Ver-
tretern der beteiligten Bürgerinitiativen
nicht zu einem aus ihrer Sicht befriedi-
genden Ergebnis geführt werden. So
sei aus Sicht der Bürgervertreter die
Deichsicherheit in den Bergsenkungs-
bereichen auch weiterhin in Frage zu
stellen. Dies würde um so mehr für die
Bereiche gelten, in denen künftig
weiterhin Kohleabbau unter dem

Rhein und seinen Deichen betrieben
werde.

Abschließend ist wiederholt darauf hinzu-
weisen, dass es nicht Ziel des Runden
Tisches war, alle Themen und Fragestellun-
gen einer abschließenden und/oder ein-
vernehmlichen Lösung zuzuführen. Dieser
Abschlussbericht in Verbindung mit der
Gesamtdokumentation beinhaltet im Sinne
der eingangs genannten Zielsetzung eine
Fülle von für den Hochwasserschutz rele-
vanten Informationen. Zugleich zeigt er
Handlungserfordernisse auf. Die Ergeb-
nisse werden der breiten Öffentlichkeit
zugänglich gemacht.
Hinsichtlich abweichender Meinungen
wird auf Ziffer II.3 verwiesen.

I.4. Ausblick

Dieser Abschlussbericht wurde im Entwurf
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
Runden Tisches zur Information und
Abstimmung mit der Möglichkeit der
Rückäußerung zugeleitet. Außerdem
wurde er dem Umwelt- und Planungsaus-
schuss des Kreistages in seiner Sitzung am
27.04.04 vorgestellt.
Unter Berücksichtigung der eingegange-
nen Stellungnahmen ist diese Endfassung
des Abschlussberichtes erstellt worden, die
sodann in Verbindung mit der Gesamtdo-
kumentation des Runden Tisches in einer
Abschlussveranstaltung vorgestellt wird.
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Die „Regionale“ – 
gestern, heute, morgen, übermorgen

Das Wort „Regionale“ setzt sich zusam-
men aus „Region“ und „Biennale“. Es
beschreibt ein Strukturprogramm des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, das im Turnus
von zwei Jahren einer jeweils ausgewähl-
ten Region die Möglichkeit bietet, sich
selbst und anderen zu präsentieren. Dabei
sollen die Qualitäten und Eigenheiten der
Region herausgearbeitet werden, um
Impulse für deren zukünftige Entwicklung
zu geben.

„Regionale 2004“ in den Kreisen
Steinfurt und Warendorf – „links
und rechts der Ems“

Die REGIONALE 2004 will den Raum links
und rechts der Ems im europäischen Stand-
ortwettbewerb profilieren und ihn nach
außen hin bekannter machen. Mit den
Schwerpunkten „Landschaft, Landwirt-
schaft und Wasser“ will sie in der Region
eine zukunftsorientierte ökonomische,
ökologische und soziale Entwicklung ein-
leiten und fördern und die Identifikation
der Bevölkerung mit ihrer Region festigen.
Die REGIONALE 2004 will nicht nur den
Auf- und Ausbau regionaler Kreisläufe und
Netzwerke fördern, sondern auch das kul-
turelle und wirtschaftliche Potenzial des
Raumes entwickeln. Dies geschieht durch
die prozesshafte Gestaltung von 30 Projek-
ten innerhalb der Kreise Steinfurt und
Warendorf und der Stadt Münster. Dabei
beinhalten die Projekte verschiedenartige
Maßnahmen: Von Renaturierung über
Gebäudeumnutzung zur infrastrukturelle

Aufwertung der Region durch naturnahe
Reit-, Rad- und Wanderwege reicht die
Palette, aber auch der landschafts- und
städtebaulich sinnvolle Neubau von Kultur-
und Veranstaltungsorten steht im Fokus
der REGIONALE 2004.
Dieses Bündel von Projekten widmet sich
also der Vermittlung der landschaftlichen
Vielfalt, Eigenart und Schönheit des
REGIONALE-Raumes: So wird mittels des
neuen EmsAuenWeges die Ems als thema-
tische Klammer des Raumes in ihren unter-
schiedlichen Facetten erfahrbar gemacht.
Aber auch in anderen Bereichen ist die Ems
eben nicht nur Namenspate der REGIO-
NALE 2004, sondern auch Projektfokus.
Neben dem EmsAuenWeg gestaltet die
REGIONALE 2004 den Fluss zum Beispiel
auch im Emspark Telgte, der Emsaue in
Greven, den Wasserwegen in Emsdetten
und der Emspromenade in Rheine. 

Aus über 500 eingereichten Projektideen
wurde eine qualifizierte Auswahl an Projek-
ten getroffen, von denen im Rahmen der
REGIONALE 2004 32 realisiert worden sind. 
Nachfolgend ein kleiner Einblick:

Saline Gottesgabe im Salinenpark 
Rheine

Die Saline Gottesgabe ist Westfalens ältes-
tes Tröpfelgradierwerk. Mächtiges, nach
Plänen von Schlaun errichtetes Siedehaus.
Parallel zum barocken Ausbau des Kreuz-
herrenklosters Bentlage entstand die Saline
mit einem unterirdischen Stollensystem.
Nachdem im 19. Jh. die Salzproduktion
zunehmend unrentabler geworden war,
verlegte sich die Saline auf Kurbetrieb. Die
Räumlichkeiten der alten Saline werden
nun für ein Technikmuseum genutzt.
Als „Der Rheine Dreiklang“ präsentiert sich
heute das Bentlager Ensemble aus Kloster,
Saline und NaturZoo: Nachdem das Kloster
Bentlage mit großer Unterstützung des
Landes NRW zu einer kulturellen Begeg-
nungsstätte ausgebaut wurde, erfolgt im
Rahmen der REGIONALE 2004 nach Plä-
nen der Landschaftsarchitekten Lohaus /
Carl / Müller aus Hannover die Gestaltung
des Salinenparks als repräsentatives Entrée
nach Bentlage.

Fluss und Stadt: Emspromenade –
Falkenhof, Rheine

Stadt am Wasser, Stadt am Fluss; Rheine ist
eine der Städte, wo die Ems im innerstädti-

Regionale 2004: 
Projekte satt – „links und rechts der Ems“
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schen Bereich deutlich Profil zeigt, wo das
Wasser der Ems zum Fluss in der Stadt wird.
Die Stadtplanung hat über nahezu ein halbes
Jahrhundert versucht, Arbeiter und Bürger-
schaft Rechts und Links der Ems zu vereinen.
Die Ufer der Ems werden im innerstädti-
schen Kontext aufgearbeitet, reaktiviert und
in einen städtischen, städtebaulichen
Zusammenhang geführt. Die in unmittelba-
rer Nachbarschaft liegende Keimzelle der
Stadt Rheine, der Falkenhof, wird in diesem
städtischen Kontext renoviert. Dem Falken-
hofmuseum wird ein neuer Treppenturm zur
zentralen Erschließung der 3-Flügelanlage
aus dem 13. Jahrhundert beigestellt, als
moderner Architekturadapter.

Kunsthaus Kloster Gravenhorst, 
Hörstel

Malerisch am Hang des Teutoburgers Wal-
des unweit der Stadt Hörstel liegt das ehe-
malige Zisterzienserinnenkloster Graven-
horst. Aus dem 1256 gegründeten Non-
nenhaus ist durch die REGIONALE 2004 ein
kulturelles Leuchtturmprojekt des Kreises
Steinfurt geworden: „Kunst auf dem plat-
ten Land – zwischen Globalisierung und
regionaler Identitätsbildung“ ist der Tenor
des ambitionierten Nutzungskonzepts, das
mit internationalen Projekten das unmittel-
bar an der Europastraße London – Moskau
gelegene Kunstkloster belebt.
Im Zuge einer umfassenden Renovierung
entsteht ein flexibel nutzbares „Kunstklos-
ter“: Ein offenes Kunst- und Künstlerhaus
zur Weiterentwicklung der Kunstförderung
in der Region.

Landschaftspark Bagno, Steinfurt

Der große Landschaftspark unmittelbar vor
den Toren Steinfurts verdankt seine Exis-
tenz, seine exotische Vielfalt und seine
einst europaweite Berühmtheit der Reise-
lust seines Schöpfers Carl zu Bentheim-
Steinfurt (1729-1780). Der Reichsgraf
erfüllte sich mit dem Bagno seinen Traum
von der weiten Welt: Er holte die Ferne ins
kleine Burgsteinfurt. Das namengebende
italienische Badehaus war dabei nur eine
der vielen Attraktionen aller Herren Länder,
die gegen Ende des 18. Jahrhunderts Tau-
sende von Touristen in die beschauliche
westfälische Kleinstadt lockte. Daneben
verzauberten die weitgereisten Besucher
unter anderem ein türkische Moschee, eine
japanische Pagode, ein römischer Tempel,
ein chinesischer Salon und ägyptische Bau-
ten – aber auch ein Wildgehege.
Zwei Jahrhunderte später war die barocke
Pracht dahin, bis die REGIONALE 2004 das
Gartendenkmal zu neuem Leben erweckte.
Da sich schon zu seiner Blütezeit kein
homogenes Gestaltungskonzept erkennen
ließ, war das schöpferische Ziel, die wie

zufällig nebeneinander liegenden Elemente
zu verknüpfen und ihnen so eine geschlos-
sene Dynamik zu geben. Aus dem einsti-
gen tivoliartigen Park ist ein Naherho-
lungsgebiet mit vielfältigem Freizeitwert
geworden; hier verknüpfen sich Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft.

Kulturzentrum Gempt, Lengerich

Die Gempt-Halle wurde ab 1912 im süd-
lichen Stadtzentrum von Lengerich gebaut,
ist mit 50 mal 30 Metern eines der mar-
kantesten Gebäude im Stadtkern und dien-
te seit ihrer Errichtung als Drahtzieherei,
Gießerei und schlußendlich als Lager der
Firma Windmöller und Hölscher. Sie steht
auf dem vier Hektar großen Gemptareal,
das über einen Zeitraum von 200 Jahren
das Wechselspiel von Firmengeschichte
und Stadtgeschichte Lengerichs widerspie-
gelt wie kein anderes. In seiner industriel-
len Hochphase um 1912 gab die Drahtseil-
fabrik Gempt über 300 Mitarbeitern einen
sicheren Arbeitsplatz. Mit Ende des Krieges
verlor die Fabrik die Marine als Großkun-
den. Danach begann der schleichende
Abbau der industriellen Tätigkeit. 
Seit April 2002 wird im Rahmen der
REGIONALE 2004 an der Erfüllung eines
Bürgerauftrags gearbeitet. Das kulturelle
Zentrum der Stadt Lengerich mit Bürgerfo-
rum, Ausstellungs- und Veranstaltungsräu-
men nimmt Gestalt an.

Kramers Mühle – Kindermuseum
Klipp Klapp, Oelde

Im Eingangsbereich des Vier-Jahreszeiten-
Parks am südlichen Stadtrand von Oelde
wurde im Jahr 2001 eine der erfolgreich-
sten Landesgartenschauen in NRW durch-
geführt. Dort steht am Axtbach eine Was-
sermühle aus dem 18. Jahrhundert, die
heute das Kindermuseum Klipp-Klapp
beherbergt. Im Rahmen der REGIONALE
2004 wurde der Mühlenbau aus dem 18.
Jahrhundert durch einen Glasbau architek-
tonisch klug ergänzt. In diesem Teil des

Kindermuseums dreht sich alles rund um
das Element Wasser. Das Kindermuseum
Klipp-Klapp in Kramers Mühle ist seit dem
21.04.2001 in Betrieb.
Die REGIONALE 2004 beschränkt sich
allerdings nicht nur auf Baumaßnahmen.
Da ja Landschaft und Kultur untrennbar
zusammenhängen, ist auch die Kultur in
ihren verschiedensten Ausprägungen ein
Kernthema der Regionale 2004. Im großen
Netzwerk, das die Städte und Gemeinden
in der REGIONALE 2004 formen, ist daher
eine Vielfalt von Veranstaltungen, Konzer-
ten, kulturellen Initiativen und Projekten
entstanden, die im Präsentationsjahr 2004
für einen einzigartigen Kultursommer im
Münsterland gesorgt haben und noch sor-
gen werden.

„Regionale 2006“ ohne Kreise

Für die Kreise ist die „Regionale 2006“ im
Bergischen Städtedreieck eher uninteres-
sant. Beteiligt sind ausschließlich die kreis-
freien Städte Remscheid, Solingen und
Wuppertal. Um so mehr freuen sie sich auf
das Jahr 2008.

„Regionale 2008“ im Raum
Aachen – „Grenzen überschreiten“

„Grenzen überschreiten“ lautet das Motto
der „Regionale 2008“ in der Aachener
Region (Stadt und Kreis Aachen, Kreis
Düren, Kreis Euskirchen und Kreis Heins-
berg), dies- und jenseits der deutsch-
niederländischen und der deutsch-belgi-
schen Grenze.
Die „EuRegionale 2008 – Neue Impulse für
die Drei-Länder-Region“ ist eine neue,
besondere grenzüberschreitende Initiative
zur Entwicklung der Drei-Länder-Region.
Durch herausragende Projekte sollen
Strukturimpulse und Zeichen für eine in
Entstehung begriffene länderübergreifen-
de Region gesetzt werden. Ambition der
Veranstalter ist es, im Jahre 2008 erfahr-
bare Projekte zu präsentieren, die sowohl
Identifikationswirkung nach innen – für die
Bürger der Region – entfalten, aber auch
ein unverwechselbares Profil nach außen –
also den Besuchern – vermitteln.
Die große Chance bestehe darin, zeitlich
befristet und komplementär zu den
bewährten Strukturen und Initiativen der
„Euregio Maas-Rhein“ sowie der „Regio
Aachen e. V.“ dem gemeinsamen struktur-
politischen Anliegen einer trinationalen
Regionalentwicklung zusätzlichen Schub
zu verleihen. Nach Initiierung, Sammlung
und Beurteilung vielfältiger regionaler Pro-
jektideen im abgelaufenen Jahr, sollen in
den kommenden Monaten erste Leit- und
Referenzprojekte der EuRegionale 2008
auf den Weg gebracht werden. Die Grund-
lagen dafür sind bereits geschaffen:

Natur und Kultur als wichtiges Thema der
Regionale 2004: 
Der Landschaftspark Bagno im Kreis
Steinfurt
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So wurde seitens der EuRegionale 2008 im
August 2003 ein Internationaler Wettbe-
werb „Industrielle Folgelandschaft“ ausge-
lobt, mit dem Ziel, ein überzeugendes
Zukunftsprogramm für den altindustrialisier-
ten Raum des Aachen-Heinsberger Kohlen-
reviers sowie die benachbarten niederlän-
disch- beziehungsweise belgisch-limburgi-
schen Gebiete zu entwerfen. An diesem
„Wettbewerb um die beste Idee“ haben sich
acht renommierte interdisziplinäre Teams
aus Frankreich, der Schweiz, den Niederlan-
den, Belgien und Deutschland beteiligt.
Mit Spannung hat die Region die Ergeb-
nisse der vier besten, in der zweiten Wett-
bewerbsphase verbliebenen Teams erwar-
tet. Ein hochkarätig besetztes Preisgericht
erklärte Mitte Januar 2004 das Team um
den französischen Landschaftsarchitekten
Henri Bava (Paris/Karlsruhe) zum Sieger.
Sein Konzept „Grünmetropole“ soll
Grundlage eines Masterplans sein, der die
Entwicklung eines grenzüberschreitenden
Landschaftsparks beschreibt. Das räum-
lich-funktionale Konzept von Bava verkör-
pere, so heißt es, eine besonders schlüssige
und identitätsstiftende grenzüberschrei-
tende Klammer, die sich auf zwei prägende
Strukturen, eine „Grünroute“ und eine
„Metropolroute“ stützt. Wie dieser Park
entwickelt wird, und welche ersten sinn-
stiftenden Projekte dazu auf den Weg
gebracht werden, wird noch im weiteren
Arbeitsprozess bestimmt.

Europäische Kultur- und 
Wissensregion

Drei Sprachen, fünf Kulturen und ein reges
Wirtschafts- und Wissenschaftsleben
kennzeichnen die Drei-Länder-Region.
Damit liegt auf der Hand, die kulturelle
Vielfalt und das wissenschaftlich-technolo-
gische Wissenspotenzial in ihrem produkti-
ven Zusammenwirken als Triebfedern für
die Projektentwicklung zu nutzen. Ergän-
zend zum internationalen Wettbewerb ist
deshalb ein Arbeitsplan „Europäische Kul-
tur- und Wissensregion“ in Angriff genom-
men worden.
Ziel des Arbeitsplans ist es, die vorausge-
wählten, individuellen Projektideen noch
stärker zu bündeln, im Rahmen ihrer Qua-
lifizierung mehr Internationalität, europäi-
sche Einzigartigkeit und Aufmerksamkeit
zu erreichen und in den kommenden
Monaten drei durchführbare Leitprojekte
der EuRegionale 2008 herauszuarbeiten.
Im Vorgriff auf das Präsentationsjahr 2008
geht es gleichzeitig darum, ein die einzel-
nen Themen und Projekte verbindendes
Veranstaltungsprogramm zu konzipieren
und den Weg dahin im Rahmen eines
„Drehbuchs“ schon jetzt zu planen und
auszugestalten.

Bauhaus Europa

Für die Entwicklung des Leitprojektes mit
dem Arbeitstitel „Bauhaus Europa“ konnte
der weltweit renommierte Architekt Rem
Koolhaas mit seinem Büro AMO Steden-
bouw, Rotterdam, gewonnen werden. Die
Planung und Konzeptionierung des „Ver-
anstaltungsprogramms“ wird die interna-
tional bekannte, in Brüssel ansässige Kura-
torin Barbara Vanderlinden übernehmen.
Die weiteren Projektentwicklungen zielen
darauf ab, das herausragende wissen-
schaftlich-technologische Potenzial der
Region, aber auch ihre einzigartige kultu-
relle Vielfalt vernetz- und erlebbar zu
machen. Weitere Themen werden folgen.
Die EuRegionale 2008 erhebt damit den
Anspruch, sich weg von einer NRW-Land-
schafts- und Städteschau hin zu einem
ambitionierten, grenzüberschreitenden
Strukturentwicklungsprogramm zu positio-
nieren, das Raum, Kultur und Wissen in
einem integrativen Ansatz zusammenführt.

„Regionale 2010“ in der Region
Köln/Bonn – „Zukunft gestalten“

Die Regionale 2010 ist eine Zukunftsinitia-
tive des Rheinisch-Bergischen Kreises, des
Rhein-Sieg-Kreises, des Rhein-Erft-Kreises,
des Oberbergischen Kreises, der Städte
Köln, Bonn und Leverkusen und des Lan-
des Nordrhein-Westfalen. Sie findet also in
der Region Köln/Bonn statt und knüpft an
die Entwicklung an, die einst im Jahr 2000
mit der Expo Initiative OstWestfalenLippe
begonnen hat und dann mit der Euroga
2002plus am mittleren Niederrhein und an
der Maas fortgeführt worden ist.
„Regionale 2010 heißt“, erläutern die Ver-
anstalter, „Zukunft gestalten“: Ein Prozess,
der zeige, wie eine Region ihre Zukunft
aktiv in die Hand nimmt – egal ob über
große und kleine Projekte, Diskussionen
und Emotionen, Synergien oder Freund-
schaften. Ein wichtiges Prinzip der Regio-
nale 2010 sei es, dabei nicht nur Neues zu
wagen, sondern die Innovation auch darin

zu sehen, die existierende Vielfalt des
Standortes Region Köln/Bonn ins rechte
Licht zu rücken, für die Bürger sichtbar und
verfügbar zu machen und im Sinne von
„Brückenschlägen“ zu vernetzen.
2010 – das klingt zunächst einmal weit
entfernt. „Doch die Regionale ist gestern
und morgen und vor allem heute! 2010 ist
nicht mehr – aber auch nicht weniger – als
der Zielpunkt, an dem erkennbar wird, wie
wir mit unserer Region umgehen und was
wir von ihr erwarten“, sagt die zuständige
Agentur. Die Regionale 2010 entwickele
sich entlang konkreter Arbeitsbereiche und
münde in eine Gesamtschau der Projekte
im Jahr 2010, in eine Art „Rheinische Welt-
Ausstellung“. 

Raum für neue Ideen

Die Region Köln/Bonn ist eine stark urban
geprägte Region mit städtischen Ballungs-
räumen wie Köln, Bonn und Leverkusen
sowie einer Reihe weiterer Verdichtungsge-
biete. Städtebauliche Themen spielen von
daher eine wichtige Rolle für das zukünftige
Bild der Region. Die Regionale 2010 will
dabei der Stadtentwicklung neue Impulse
geben. Dazu wird zwischen so genannten
Schwerpunktprojekten und Projektfamilien
unterschieden. Die Schwerpunktprojekte
beziehen sich auf die kreisfreien Städte und
Kreise der Region und sollen an prominen-
ten Orten innovative Wege des Städtebaus
für jeden weithin sichtbar machen. Im Rah-
men von thematischen Projektfamilien wird
darüber hinaus Raum gegeben, um auch
kleinere, weniger prominente Projektansät-
ze zu städtebaulichen Themen in der
Region zu realisieren und zu vernetzen. Ziel
der Projektfamilien ist die Begleitung und
Förderung einer regionalen Diskussion über
städtebauliche Themen. 

Rückgrat der Region

Der Rhein ist die geographische Mitte der
Region und damit ihr Rückgrat. Die thema-
tische Bandbreite der Projekte entlang seiner
Ufer wird deshalb von Logistik bis Naherho-
lung reichen. Um seiner Bedeutung für die
Region gerecht zu werden und den Rhein
zum Gegenstand einer kontinuierlichen
Kommunikation zu machen, wird schon
heute jährlich eine Rheinkonferenz durch-
geführt, die sich konkreten Fragestellungen
aus unterschiedlichen Bereichen widmet:
beispielsweise Stadtentwicklung, Industrie,
Hochwasserschutz oder Kultur. Den Anfang
dazu bildete die Rheinkonferenz des Jahres
2003 in Wesseling. Prinzipiell sollen die
Akteure stärker an „das Rückgrat Rhein“
herangeführt werden. Ziel sei es, einzelne
Referenzprojekte zu entwickeln und entlang
des Flusses wechselseitige Lerneffekte zu
ermöglichen. Denn letztlich sei es der Rhein-

Sinnbild für Industrialisierung auch in der
Region Aachen – bei der Regionale 2008
durchaus ein Thema



abschnitt zwischen
dem Bayer-Kreuz
und dem Drachen-
fels, der dem Rhein-
land seine eigene,
unverwechselbare
Charakteristik ver-
leiht.

Zukunftswille

Dass Kinder und
Jugendliche unsere
Zukunft sind, ist all-
gemein bekannt.
Der Zukunftswille
der Region und die
Projekte der Regio-
nale 2010 gehören
nicht zuletzt deshalb
dem Nachwuchs.
Dies ist eine durch-
gängige Hand-
lungsmaxime der
Regionale 2010. Nur wenn die nächste
Generation „von unten“ in die Projekte ein-
gebunden werden kann, werde sie diese
auch annehmen. Im Arbeitsbereich „Nach-
wuchs“ geht es vor allem darum, die Projek-
te aus allen Arbeitsbereichen stets mit der
Frage zu verknüpfen, welchen Beitrag das
Projekt für die Kinder und Jugendlichen der
Region leisten kann. Darüber hinaus sei es
jedoch auch wichtig, eigene, nur dem Nach-
wuchs gewidmete Projekte zu entwickeln
und so den Zukunftswillen der Region nach-
haltig greifbar zu machen. Beispielhaft seien
hier die Themen Bildung, Begegnung und
Integration genannt. 

Intelligente Konzepte

Mobilität kann in verschiedenen Zusam-
menhängen Thema der Regionale 2010
sein. Dabei geht es beispielsweise um die
Inwertsetzung der vorhandenen infra-
strukturellen Ausstattung der Region oder
um die Verknüpfung einzelner Projekte
durch intelligente Konzepte des öffent-
lichen Personennahverkehrs. Mobilität
taucht hier als Projektbestandteil in den
Arbeitsbereichen „Stadt“ und „Standort“
auf. Darüber hinaus ist der Aufbau eines
Mobilitätsinformationssystems für die
Region geplant. Ziel sei es dabei, bereits
bestehende Systeme zu integrieren und ein
einheitliches Angebot zu schaffen. Auf die-
sem Wege werde nachvollziehbar, wie
Mobilität in der Region funktioniert: eine
gute Basis zur weiteren Verkehrskoordina-
tion und -planung sowie zur Entwicklung
zukunftsweisender Projekte. 

Freiräume und Netzwerk

Der Arbeitsbereich „Grün“ konzentriert
sich vor allem auf die so genannte „blau-

grüne Infrastruktur“ der Region als räumli-
che Leitlinie für Projekte. Gemeint sind der
Rhein und seine Nebenflüsse sowie die
Freiräume entlang dieser Korridore.
Geplant ist, ein Konzept zur Gestaltung
dieser „blaugrünen Infrastruktur“ aus der
Region heraus zu entwickeln und regiona-
le Zusammenhänge über einzelne Projekte
hinweg zu verdeutlichen. Es werde ange-
strebt, die Grünbereiche stärker zu vernet-
zen und somit neue Freiraumqualitäten für
die Region zu schaffen – so, wie es einmal
mit dem Kölner Grüngürtel begann. Ein
zusammenhängendes Grünnetz steigere
sowohl das Erholungspotenzial der Land-
schaft als auch die Leistungsfähigkeit des
Naturhaushaltes. Ziel der Regionale-Pro-
jekte sei hierbei vor allem die Sicherung
und Aufwertung der Landschaft als
Lebensgrundlage für die Menschen in der
Region: eine „Infrastruktur der Zukunft“. 

Vernetzte Potenziale

Gärten werden gepflegt und bearbeitet. In
ihnen und aus ihnen heraus entwickelt sich
Neues. Die „Gärten der Technik“ der Regio-
nale 2010 werden keine Gärten im her-
kömmlichen Sinne sein. Es handele sich viel-
mehr um Projekte, die den gesellschaftlichen
Umgang mit Natur thematisieren und ihre
„Übersetzung“ in Industrien und wirtschaft-
liche Entwicklung des Rheinlands sichtbar
machen wollen. Das Miteinander von Natur
und Technik habe am Rhein Tradition: Ob
auf Deponien oder in den Chemielaborato-
rien am Rhein, ob im Tagebau, in der Land-
wirtschaft oder an den Talsperren – die
„Gärten der Technik“ und ihre wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Potenziale wür-
den erst im regionalen Zusammenspiel
erkennbar. Der entsprechende Arbeitsbe-

reich werde einen
wichtigen Beitrag
zum Verständnis der
Entwicklung von
Natur- und Kultur-
landschaft in der
Region darstellen
und einen Zukunfts-
dialog über die
industriell geprägte
Kultur landschaft
einläuten. 

Dynamik vor Ort

Eine nachhaltige
Standortentwick-
lung braucht Im-
pulse. Die Diskus-
sion um dieses
Thema ist derzeit
auf verschiedenen
Ebenen allgegen-
wärtig. Ein wesent-

licher Punkt sei dabei, wie der Standort
durch einzelne Projekte oder Initiativen
beispielhaft gestärkt werden kann. Dies
betreffe sowohl wirtschaftliche als auch
kulturelle oder infrastrukturelle Maßnah-
men. Die Inwertsetzung unternehmeri-
schen Engagements für die Region und
dessen Verknüpfung mit lokaler und regio-
naler Standortentwicklung sei vorrangiges
Ziel des Arbeitsbereiches „Standort“. Die
Regionale 2010 werde sich auf die Beglei-
tung entsprechender Prozesse konzentrie-
ren. Sie widme sich der Aufgabe, lokale
Ansätze innerhalb der Region Köln/Bonn
zu vernetzen und zu integrieren. 

Angebote für morgen

Wissenschaft ist einer der oftmals unter-
schätzten „Zukunftsmacher“ der Region
Köln/Bonn. Die dortigen Hochschulen mit
über 200.000 eingeschriebenen Studenten
stünden für eine vorzügliche Ausbildungs-
landschaft. Die Regionale 2010 wolle hier
vor allem einen Beitrag leisten, um den
Nachwuchs besser als bislang an das beste-
hende Angebot der „regionalen Wissens-
landschaft“ heranzuführen. So werde ein
gesteigertes Bewusstsein für die Chancen
und Möglichkeiten in der Region geschaf-
fen. Gleichzeitig gehe es aber auch darum,
den Wissenstransfer zwischen Forschung
und Entwicklung und der mittelständi-
schen Wirtschaft in der Region zu forcie-
ren. Hauptziel der Projekte im Arbeitsbe-
reich „Wissenschaft“ sei es folglich, mehr
regionale Aufmerksamkeit auf das vorhan-
dene Angebot der regionalen Wissensland-
schaft zu lenken.
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Grenzen



Die kommunalen Spitzenverbände in ganz
Europa stehen vor immer neuen Heraus-
forderungen, die es sinnvoll erscheinen las-
sen, die Rolle und künftige Stellung der
Kommunen sowohl im jeweiligen Staats-
aufbau wie auch in der Europäischen
Union nicht nur zu überdenken und neu zu
definieren, sondern auch durch aktives
politisches Handeln zu verändern, um den
wachsenden Herausforderungen, aber
auch den neuen Chancen gerecht zu wer-
den. 
Die gegenwärtige Finanzmisere der Kom-
munen in Deutschland2 wäre dazu schon
Anlass genug; aber das ist nicht unser
Thema. Immerhin sei aber angemerkt,
dass auch in dieser Debatte die europäi-
sche Komponente seit langem fahrlässig
vernachlässigt und unterschätzt wird. Wie
anders wäre es zu erklären, dass in unserer
nationalen Debatte wie auch in den Nöten
der Kommunen in den einzelnen Bundes-
ländern die offensichtliche Verletzung der
„Charta der Kommunalen Selbstverwal-
tung“3 (kurz EKC, „Europäische Kommu-
nal-Charta“ des Europarates (von 1985)4

durch den Bund wie auch die Länder so
gut wie nicht vorkommt. In dieser Charta,
die die Bundesrepublik durch Beschlüsse
des Bundestages wie auch des Bundesra-
tes 1986 ratifiziert und damit zu verfas-
sungsgleichem Recht in unserem Staat
gemacht hat, wird auch die finanzielle
Basis der im Grundgesetz garantierten
kommunalen Selbstverwaltung rechtlich
abgesichert, wenn auch naturgemäß in
eher generellen Formulierungen. Der
Europarat hat diese Aushöhlung der loka-
len Selbstverwaltung in Deutschland vor
wenigen Jahren durch einen Bericht der
Kammer der Kommunen in Straßburg (im
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Rolle und Stellung der Kommunen im 
Verfassungsentwurf der Europäischen Union
Eine Übersicht und Zwischenbilanz zu den Ergebnissen 
des „Konvents zur Zukunft Europas“ angesichts der EU-
Regierungskonferenz1

Von Dr. Heinrich H o f f s c h u l t e, Vizepräsident des 
Deutschen RGRE (Rat der Gemeinden und Regionen Europas)

Rahmen des Kongresses der Gemeinden
und Regionen Europas – des KGRE) auch
unter Hinweis auf die niedersächsische
Verfassungsrechtsprechung zur Nichtig-
keit von Landeshaushalten kritisiert; der
Bericht5 ist für jedermann greifbar und lei-
der auch nachvollziehbar. Der Bundesfi-
nanzminister6, auf diesen Bericht durch die
damalige Präsidentin des RGRE angespro-
chen, hat eher „pflaumenweich“ und aus-
weichend reagiert und auf die Verantwor-
tung der Länder verwiesen. Wir kennen
dieses Pingpongspiel.
Gerade aber die Tatsache, dass finanziell
folgenreiche Entscheidungen in unserem
Land nur allzu oft durch Kompromisse zwi-

schen Bund und Land „auf Kosten der
Gemeinden“ erfolgen, hat mir in den Ver-
handlungen mit dem EU-Verfassungskon-
vent in Brüssel sehr geholfen, die Rolle der
Kommunen herauszustellen und ihren
Schutz zu verstärken, damit sich in der EU
nicht wiederholt – oder soll ich sagen:
„verdoppelt“, was wir leidvoll seit langem
im nationalen Finanzverteilungskampf
erfahren.
Eine Karikatur auf dem Titelblatt des
Baden-Württembergischen Gemeindever-
bands-Organs7 hat dies vor einigen Jahren
drastisch verdeutlicht. Die möchte ich
Ihnen denn auch – in leicht aktualisierter
Fassung – nicht vorenthalten:

1 Dieser Aufsatz entstand aufgrund eines entspre-
chenden Vortrags vor kommunalen Spitzenver-
tretern Ende 2003.

2 Vgl. die Berichte „Gemeindefinanzreform vor
dem Scheitern“ und den sehr ausführlichen
„Gemeindefinanzbericht“ des Städtetages in
Heft 9/2003 „der Städtetag“;

3 Vgl. dazu das umfassende „Handbuch der Euro-
päischen Charta der kommunalen Selbstverwal-
tung“ von B. Schaffarzik, Stuttgart (u.a.) 2002,
mit seiner umfassenden Darstellung der Vorge-

schichte, des Werdegangs und der Einzelaspekte
( 800 S.!);

4 in Deutschland mit Gesetz vom 22. Januar 1987
ratifiziert, Bundesgesetzblatt vom 28.1.1987, II.S.
65 ff., vgl. den syoptischen Abdruck der beiden
Amtssprachen des Europarates in Englisch und
Französisch und der amtlichen Deutschen Über-
setzung (aus dem BGBl) als Anhang 1 in Schaffar-
zik, S. 661 ff.;

5 Recommendation 64 (1999) „sur la situation des
finances locales en République Fédérale d’Allemag-

ne. Zuvor schon generell: „Structure et fonctionne-
ment de la démocratie locale et régionale en Alle-
magne“ (Situation in 1998), ISBN 92-871-3847-8

6 Ein Schreiben von Bundesfinanzminister Eichel an
die damalige Präsidentin der Deutschen Sektion
des RGRE

7 Deckblatt der „Baden-Württembergischen
Gemeinde-Zeitung“ (BWGZ) 10/1994, in dem
ein Beitrag erschien: Hoffschulte „Vier Wege
einer Garantie kommunaler Selbstverwaltung in
Europa“, S. 313 ff.;
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Dass sich an dieser Situation so bald nichts
ändern wird, mussten wir in der Vergan-
genheit ständig erleben: In der vom Bund
mit den Ländern eingesetzten „Födera-
lismus-Kommission“ zur Vorbereitung
einer hoffentlich grundlegenden Reform in
unserem Lande sind die Kommunen einmal
mehr ausgeschlossen. Alle Proteste haben
nichts gebracht: Wir dürfen, wenn es hoch
kommt, allenfalls „beobachten“, was
immer das heißen wird!!
Vor diesem Hintergrund grenzt es fast an
ein Wunder, was im Europäischen Konvent
an Aussagen zur Rolle und zu den Rechten
der Kommunen in den fast 18 Monaten
gelang, in denen der Verfassungskonvent
von März 2002 bis Juli 2003 tagte.
Als der „Konvent zur Zukunft Europas“ im
März 2002 seine Arbeit aufnahm, verban-
den sich damit auch für die kommunale
Familie Europas hohe Erwartungen: Eine
Europäische Union mit nun 455 Millionen
Bürgern muss wichtige weitere Schritte zu
einer gemeinsamen Verfassung machen.
Aber was wird das Ergebnis sein? fragten
viele.
„Auf die Kommunen wartet im Konvent
niemand“, so scholl es uns entgegen, als
wir uns für eine dezentrale, die kommuna-
len Selbstverwaltung sichernde Verfassung
einsetzten. Und in der Tat konnte sich der
Konvent nicht durchringen, eine eigene
Arbeitsgruppe für die Anliegen der Kom-
munen und Regionen zu bilden. Doch dies
hat uns nicht abgehalten, schon bei Auf-
nahme der Konventsarbeit im März 2002
konkrete Vorschläge für den Verfassungs-
entwurf auf den Tisch des EU-Konvents zu
bringen.
Zu den ältesten Forderungen der europa-
weiten Familie der Städte, Gemeinden und
Kreis und des „Rates der Gemeinden und
Regionen Europas“ (RGRE), gehört seit
langem die nach einer festen Verankerung
kommunaler Selbstverwaltung und lokaler
Autonomie auch im Vertrags- und Verfas-
sungsrecht der Europäischen Union. Spä-
testens seit der Übernahme des Prinzips
der Subsidiarität und des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit im Vertrag von
Maastricht (1992)8 ist diese Diskussion ver-

tieft und immer ernsthafter betrieben wor-
den9. So war es konsequent, dass gleich zu
Beginn der Debatten im Konvent Einmü-
tigkeit entstand, dass seine erste (!)
Arbeitsgruppe sich diesem Thema widme-
te, und es gelang, dabei nicht nur die Rolle
der Mitgliedstaaten in den Blick zu bekom-
men, sondern auch und gerade die der
Regionen und der Kommunen.
Zwischenzeitlich war es dem RGRE, mit
über 100.000 Gebietskörperschaften der
größte Interessenverband der Kommunen
und Regionen in der EU und darüber hin-
aus – also auch in den Nationen der im
Konvent schon heute vertretenen EU-Bei-
trittskandidaten – gelungen, alle anderen
größeren europaweit agierenden Kommu-
nal- und/oder Regionalverbände der EU10

für eine einheitliche Linie von Forderun-
gen11 zu gewinnen. Das hat das Gewicht
der Vorschläge naturgemäß nachhaltig
erhöht: Die Gesamtheit der Verbände legte
dem Konvent seit Mai 2002 ein gemeinsa-
mes Arbeitspapier vor, das unter dem Titel
„Der Rolle der Kommunen und Regionen
der EU einen Verfassungsmäßigen Stel-
lenwert geben“ ausformulierte Vorschläge
auf der Basis einer Fortschreibung der heu-
tigen Unionsverträge enthielt. 
Das Echo im Präsidium des Konvents war
gut. Der EU-Ausschuss der Regionen und
Kommunen, der „AdR“, übernahm die
wichtigsten Ziele in seiner Stellungnahme
im Herbst 2002 ebenso wie, am 14. Januar
2003, das Europäische Parlament. Die
ersten 16 ausformulierten Artikel des Ver-
fassungsentwurfes lagen dem Konvent am
6. Februar 2003 vor. Allein dazu gab es
über 1100 Änderungsanträge, die vom
Präsidium strukturell gebündelt und im
Konvent erörtert wurden. Ebenso ging es
mit den weiteren Abschnitten des Verfas-
sungsentwurfes. Seit dem 26. Mai 2003
liegt nun ein überarbeiteter Entwurf der
Verfassung vor, der die im Konvent ganz
überwiegend zum Konsens geführten Vor-
schläge zusammenfasst. Der Entwurf ließ
zunächst aber die in der Öffentlichkeit am
stärksten beachteten „Machtfragen“ zwi-
schen dem Europäischen Parlament, der
EU-Kommission und den damals 15, jetzt

25 Regierungen der Mitgliedstaaten aus,
die gleich in zwei Gremien weiterhin „herr-
schen“ wollen, nämlich im mächtigen,
aber schwerfälligen Ministerrat und im
„intergouvernementalen“ Europäischen
Rat für all das, was noch nicht „vergemein-
schaftet“ ist, also Fragen der Steuerhoheit
und der Verteidigungs- und Sicherheitsfra-
gen.
Versucht man, nachdem der Konvent sei-
nen Entwurf Mitte Juli 200313 vorgelegt
hat, eine Zwischenbilanz aus der Sicht der
Kommunen und insbesondere des Europä-
ischen RGRE zu den kommunalen und
regionalen Forderungen, so lässt sich dies
wie folgt zusammenfassen:
1. Die Bildung eines eigenen Arbeitskrei-

ses des Konvents, der sich mit der
„Rolle der Kommunen und Regionen
im Aufbau der EU“ befassen sollte, hat
sich nicht durchsetzen lassen. Der Kon-
vent befürchtete zu viele vergleichbare
Wünsche anderer Verbände und Orga-
nisatoren. Das Präsidium des Konvents
hat aber eine eigene „Kontaktgruppe“
zu den Verbänden der Kommunen und
Regionen gebildet, in der diese – und
insbesondere der RGRE als der größte
Verband – ihre Forderungen und Vor-
schläge gezielt einbringen konnten. Mit
Konvents-Vizepräsident Jean-Luc De-
haene als Gesprächspartner, fachkundig
assistiert durch Elisabeth Gateau, die
frühere Generalsekretärin des europäi-
schen RGRE, ist die Kontaktgruppe ein
ernstgenommenes Instrument gewor-
den.

2. Zum ersten Mal in der Geschichte der
EU wird im Verfassungsentwurf aus-
drücklich „lokale und regionale Selbst-
verwaltung“ respektiert. In Artikel 5
des ersten Verfassungskapitels heißt es:
„Die Union achtet die nationale Iden-
tität ihrer Mitgliedstaaten, die in deren
grundlegender politischer und verfas-
sungsrechtlicher Struktur einschließ-
lich der regionalen und kommunalen
Selbstverwaltung zum Ausdruck
kommt.“
Damit entscheidet sich die EU für die
Anerkennung und Achtung der kom-

8 Art. 3b des Vertrages von Maastricht, später – seit
der Integration der Texte durch den Vertrag von
Amsterdam – Art. 5 des EG-Vertrages

9 Vgl. dazu Hoffschulte „Kommunale und regio-
nale Selbstverwaltung im Europa der Regionen –
zur Rolle der vierten Ebene in der Europäischen
Union“, in Knemeyer (Hrsg.) „Europa der
Regionen – Europa der Kommunen“, Nomos-
Verlag 1994,S. 135 ff., hier insbesondere der
Abschnitt „Vier Wege zu einer Garantie der
kommunalen Selbstverwaltung in Europa“,
a.a.O., S. 155 ff.; ders. „Kommunalpolitik in
Europa“, in „Kommunen für Europa – Europa
für Kommunen“, Recklinghausen 1989, S. 7 –
23, sowie „Europa – Maastricht – Städte und

Gemeinden“, in „EUROPA kommunal“ 3/1992,
S. 294 ff.;

10 Es sind dies neben dem RGRE als dem größten,
der VdR (Versammlung der Regionen), die
AGEG (Arbeitsgemeinschaft Europäischer
Granzregionen), der CPMR (Conference of Peri-
pheral Maritime Regions of Europe) und EURO-
CITIES (ein Netzwerk größerer Städte Europas,
in Deutschland in „Bürogemeinschaft“ mit dem
RGRE beim Deutschen Städtetag)

11 „Working Document of the European Associations
Representing Local and Regional Authorities“,
(Gemeinsames Forderungspapier der Europäischen
Kommunal- und Regionalverbände in er Fassung
vom 23. Oktober 2002, unter dem Titel „Giving

Constitutional Recognotion to the Role of Local
and Regional Authorities in the European Union“);

12 Vgl. dazu und zum ersten Gliederungsentwurf
(der Verfassung) des Konvents-Präsidiums den
Beitrag Hoffschulte „Giscards Perlenschnur – der
Verfassungsentwurf des EU-Konventspräsiden-
ten“, in „EUROPA kommunale“, Heft 6/2002
(November 2002), S. 230/231;

13 Der gesamte Text wurde mit Stand vom 18. Juli
2003 vom Europäischen Konvent in 16 Sprachen
veröffentlicht: „Entwurf : Vertrag über eine VER-
FASSUNG FÜR EUROPA“, Amt für Veröffentli-
chungen der EU, Luxemburg 2003, (deutsche Aus-
gabe: ISBN 92-78-40195-1); soweit nachstehend
der Text zitiert ist, wurde diese Ausgabe verwandt;



munalen Selbstverwaltung, wie sie sich
im Lichte der Europäischen „Charta der
Kommunalen Selbstverwaltung“ (EKC,
Charter of Local Autonomy von 1985)
des Europarates entwickelt hat. Diese
Charta ist inzwischen „acquis commu-
nautaire“14 in der EU, nachdem alle
Mitgliedstaaten, auch die neuen (!), sie
unterzeichnet haben. Dieses „common
law“, den „gemeinsamen Rechtsstand“
der EU, wollte der RGRE in der künfti-
gen Verfassung durch Nennung der
Charta verankert sehen. Ein entspre-
chender Antrag im EP zum Napolitano-
Bericht fand am 14. Januar 2003 zwar
nicht die Zustimmung, sehr wohl einig-
te man sich aber auf die konkrete Nen-
nung der „regionalen und lokalen
Selbstverwaltung“ 15 und ging mit die-
ser Forderung in den Konvent. Der
Konvent folgte dieser Anregung des EP.

3. Bereits im Entwurf vom Februar 2003
war es gelungen, die vom RGRE ange-
regte Formulierung in den damaligen
Artikel 9 Absatz 6 zu bringen, wonach
die (Organe und Gesetzgebung der) EU
im Rahmen ihrer „Pflicht zur Achtung
der nationalen Identitäten“ gehalten
ist, auch „ihre grundlegenden Struktu-
ren.... (zu achten), insbesondere

4. ihre politische und Verfassungs-Struk-
tur, einschließlich der Organisation
öffentlicher Verwaltung auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene.“ Es ist
dies eine Formel, die wir seit dem
Maastrichter Vertrag von 1992 verlangt
haben und deren Durchsetzung erstma-
lig mit der Präambel der im ersten EU-
Konvent unter Vorsitz von Alt-Bundes-
präsident Roman Herzog erarbeiteten
Grundrechte-Charta16 gelungen war.
Freilich war diese Charta bislang kein
förmliches Vertragsrecht, wird aber nun
wichtiger Bestandteil der künftigen Ver-
fassung. Noch im Februar bekräftigte
der RGRE seine Auffassung und Forde-
rung, dass die entsprechende Formel
der Präambel der Grundrechts-Charta

(s.o.) auch in die Präambel der Verfas-
sung gehört. Es ist aber einzugestehen,
dass die jetzige Formulierung wesent-
lich wertvoller ist, indem nicht mehr
technisch auf „die Organisation öffent-
licher Verwaltung“ abgestellt wird, son-
dern auf regionale und lokale Selbstver-
waltung als Teil der „politischen und
verfassungsrechtlichen Struktur der
(jeweiligen) nationalen Identität.“
Genau besehen stehen nunmehr beide
Versionen im Entwurf der Verfassung,
nachdem der Konvent die gesamte
Grundrechtscharta zum Teil II des Ent-
wurfs gemacht hat und bewusst „kein
Komma und kein Jota“ verändert hat,
um eine erneute Diskussion dieses Tex-
tes (auch aus zeitlichen Gründen) zu
vermeiden.

5. Der Artikel 9 (im Abschnitt II über die
Zuständigkeiten und Maßnahmen der
Union) stärkt jetzt die Bedeutung der
aus dem Vertrag von Maastricht (dort
Art. 3 b, später Art. 5 EGV) übernom-
menen beiden Grundsätze der Subsidi-
arität und der Verhältnismäßigkeit).
Das ist ein kaum zu überschätzender
Gewinn: Sie sind künftig die wichtigs-
ten Kriterien zur Abwehr eines immer
denkbaren Zentralismus der EU und der
schon in der Vergangenheit auffälligen
Neigung zu Perfektion und Detailver-
sessenheit mancher Richtlinie und Ver-
ordnung, also übertriebener „Rege-
lungsdichte“ (im Konvent: „intensity“).
Wörtlich heißt es nun:
„(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip
wird die Union in den Bereichen, die
nicht in ihre ausschließliche Zustän-
digkeit fallen, nur tätig, sofern und
soweit die Ziele der in Betracht gezo-
genen Maßnahmen von den Mitglied-
staaten weder auf zentraler noch auf
regionaler oder lokaler Ebene ausrei-
chend erreicht werden können, und
vielmehr wegen ihres Umfangs oder
ihrer Wirkungen auf Unionsebene bes-
ser erreicht werden können.

Die Organe der Union wenden das
Subsidiaritätsprinzip nach dem Proto-
koll über die Anwendung der Grund-
sätze der Subsidiarität und der Verhält-
nismäßigkeit im Anhang zur Verfas-
sung an. Die nationalen Parlamente
achten auf die Einhaltung des Subsidi-
aritätsprinzips nach dem in diesem
Protokoll vorgesehenen Verfahren.
(4) Nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit gehen die Maßnahmen der
Union inhaltlich wie formal nicht über
das für die Erreichung der Ziele der Ver-
fassung erforderliche Maß hinaus.....“
Wichtig ist dabei, dass – wie schon im
Vertrag von Maastricht 1992 – die bei-
den Grundsätze (mit jeweils einem
eigenen Absatz) nebeneinander und
additiv im Verfassungsvertrag stehen.
Dies ist eine der herausragenden Ergeb-
nisse schon der Debatten im Arbeits-
kreis I des Konvents, der – wie erwähnt
– sich voll und schwerpunktmäßig einer
Vertiefung der Subsidiarität gewidmet
hat (s.u.). Die Mitgliedsstaaten und ihre
Öffentlichkeit haben sich immer wieder
über die „Regelungsdichte Brüsseler
Verordnungen und Richtlinien
beschwert. Sie sind nun gefordert,
regelmäßig und intensiv darüber zu
wachen, dass jedwede Regelung sich
„auf das zur Erreichung der Ziele der
Verfassung (!) erforderliche Maß“
beschränkt und damit nationaler, regio-
naler und lokaler Anwendungs- und
Handhabungspraxis einen maximalen
Handlungsspielraum gewährt. Darin
liegt auch die besondere Bedeutung der
nachstehend erläuterten „early war-
ning“ – und Rechtsschutzsysteme: Die
Einhaltung kann nach dem Verfas-
sungsentwurf sowohl „ex ante“ wie
auch „ex post“ überwacht werden.

6. gravierende Stärkung des Subsidiari-
tätsprinzips und des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit wird künftig durch
frühzeitige Konsultationen im Rahmen
des „early warning system“ im Vorfeld
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14 Der Autor verwandte diese formal etwas über-
treibende Formulierung bewußt in der ersten
Anhörung der Kontaktgruppe des Konvents zu
den Kommunen am 10. Juni 2002 (unter Vorsitz
der Vertreterin der Spanischen Regierung  im
Konvent, Ana de Palácio; sie wurde wenig später
Außenministerin ihres Landes, blieb aber Kon-
ventsmitglied). Immerhin hatten zum damaligen
Zeitpunkt 13 der 15 Mitgliedstaaten der EU und
alle (!) 13 Beitrittskandidaten die Charta des
Europarates bereits ratifiziert,; nur seitens Frank-
reich und Belgien stand die Ratifizierung aus. Da
aber beide Nationen inhaltlich den Vorgaben der
Charta folgen, kann man materiell-rechtlich
i.d.T. von einem „acquis communautaire“ der
EU sprechen. Die Argumentation hat sehr gehol-
fen, die Türen des Konvents für diese Fragen
etwas mehr zu öffnen, als anfänglich zu erwar-
ten gewesen war.

15 Vgl. das Dokument „Report on the role of
regional and local authorities in European inte-
gration“ des Ausschusse für Verfassungsfra-
gen des Europäischen Parlaments (Berichter-
statter Giorgio Napolitano, A5-0427/2002),
dessen Endfassung das EP am 14. Januar 2003
mit großer Mehrheit angenommen hat. Der
Bericht übernahm weitgehend die Vorschläge
des AdR, den es im Vorfeld seiner Beratungen
um eine Stellungnahme gebeten hatte. Dieser
Bericht (AdR/CdR 237/2002 fin) wurde unter
Federführung des Briten Lord Tope in der Sit-
zung des AdR am 20./21. November 2002
vorgelegt und angenommen. Zuvor war es
gelungen, den Berichterstatter zur fast voll-
ständigen Übernahme der gemeinsamen For-
derungen des RGRE und der anderen Europäi-
schen Kommunalverbände zu bewegen. Derb
RGRE konnte deshalb auf die Empfehlungen

des EP vom 14. 1. 1994 im weiteren Konvents-
verlauf aufbauen.

16 In der Präambel der „Charta der Grundrechte
der Europäischen Union“ vom 2.10.2000,
„feierlich verkündet“ (unter Nichtmitwirkung
der Briten) von den (damals 15-1=14) Staats-
und Regierungschefs der EU anlässlich (!) des
Europäischen Rates in Nizza am 7. Dezember
2000, heißt es in Absatz 3:
„Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwik-
klung dieser (in Absatz 2 genannten) Werte
unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und Tra-
ditionen der Völker Europas sowie der nationa-
len Identität der Mitgliedstaaten und der Orga-
nisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene bei.....“ (zitiert
nach Dokument CHARTA 4473/00 – Convent
49 v. 11.10.2000, in ABl. C 364 v. 18. Dezember
2000;



der Rechtsetzung und der Programmbe-
schlüsse der EU erreichbar. Dabei geht
es um eine rechtzeitige und bessere Ein-
beziehung der Kommunen und ihrer
europäischen Spitzenverbände. Gleich
zu Beginn dieses Protokolls, das vollen
Verfassungsrang haben wird, wird die
Kommission verpflichtet, vor dem Vor-
schlag (!) gesetzgeberischer Akte Kon-
sultationen zu führen, die „die regiona-
le und lokale Dimension der angestreb-
ten Aktion angemessen be-
rücksichtigen sollen“. Das wird helfen,
seitens der Unionsbürger die Akzeptanz
für die Europäische Union zu stärken,
wo immer das Recht der EU auf sie
anzuwenden ist. Inzwischen ist auch
klar, dass die Kommission von Anfang
an verpflichtet wird, „ihre Vorschläge
mit Blick auf die Grundsätze der Subsi-
diarität und der Verhältnismäßigkeit zu
rechtfertigen.“ „Jeder Gesetzgebungs-
vorschlag sollte eine detaillierte Erklä-
rung enthalten, die es möglich macht,
die Vereinbarkeit mit den Prinzipien der
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit
einzuschätzen.“ Und mein Vorschlag,
dies zur Erhärtung um eine Schilderung
der finanziellen Folgen („the proposal’s
financial impact“) zu ergänzen, fand
hier ebenfalls ihren Niederschlag. Wie
oft haben nicht deutsche Kommunen
darunter gelitten, dass Gesetzgeber des
Bundes und/oder der Länder die Folgen
ihrer Beschlüsse missachteten, wenn die
Parlamentarier auf den Vorlagen durch
den Hinweis geblendet wurden „Finan-
zielle Folgen: keine“. Die eindrückliche
Schilderung dieser Fehlentwicklung im
Konvent, in der „Kontaktgruppe“ (zu
den Kommunen) seines Präsidiums und
in seiner Arbeitsgruppe „Subsidiarität“
haben hier durchschlagenden Erfolg
gezeigt. 

7. Der RGRE sieht es in diesem Zu-
sammenhang als unzureichend an,
wenn der Entwurf im „Protokoll über
die Anwendung der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnismäßig-
keit“17 immer noch allzu hohe Quoren
einführen will, wenn in den Mitglied-
staaten von deren Parlamenten Beden-
ken gegen die Vorschläge der Kommis-
sion erhoben werden. Diese soll nur
dann ihren Vorschlag überprüfen müs-
sen, wenn ein Drittel der beteiligten
nationalen Parlamente Bedenken erho-
ben haben. Das erscheint unsinnig,
wird nunmehr aber gemildert durch die
Tatsache, dass Klagen vor dem EUGH
nicht mehr von solchen Quoren abhän-
gig sind. Die Anliegen der Kommunen
wären auch schlecht aufgehoben,
wenn solche Klagen erst durch den
„Filter“ nationaler Regierungen gehen

sollen, da letztere als Mitglieder des
Ministerrates Teil des EU-Gesetzgebers
sind und schwerlich gegen eigene Ent-
scheidungen oder Kompromisse im
Ministerrat klagen werden. 
Nach dem derzeitigen Entwurf knüpft
die künftige Verfassung an die jeweilige
nationale (Verfassungs-) Gesetzgebung
an, wenn nunmehr entsprechend dem
Verfassungsprotokoll zur Umsetzung
der Grundsätze der Subsidiarität und
der Verhältnismäßigkeit ihre Parlamen-
te und zwar beide Kammern einzeln
(vgl. Ziffer 7 des Protokolls eine solche
Klage erheben können. Das erscheint
auch für die Regionen mit Gesetzge-
bungskompetenz, zum Beispiel also für
die Bundesländer in Deutschland
akzeptabel. Zwar hatten gerade sie
ursprünglich ein individuelles Klage-
recht für jede Region verlangt, zumin-
dest für solche mit Gesetzgebungskom-
petenz, doch stieß dies auf erbitterten
Widerstand im Konvent und man über-
ließ es letztlich den internen nationalen
Regelungen, die Klagebefugnis auszu-
füllen. (So hat beispielsweise der deut-
sche Bundesrat inzwischen beschlos-
sen, ein Klagebegehren auch eines ein-
zigen der 16 Bundesländer sich künftig
immer zu eigen zu machen und gleich-
sam „durchzuwinken“, dürfte dieser
renvoi ins nationale Recht ausreichend
Gewähr bieten, dass solche Klagen
letztlich auch von einem einzelnen Land
vorgelegt werden können.)
Klagen einzelner Kommunen sind frei-
lich nach diesem Entwurf nicht mög-
lich, mag die Verletzung des Subsidiari-
tätsprinzips auch noch so gravierend
sein. Der Konvent fürchtete eine Flut
von Klagen, die letztlich den EUGH
„lahm legen“ und künftige Gesetzge-
bungsvorhaben behindern würden.
Insofern wird es nachhaltig auf die Par-
lamente bzw. nationalen Kammern
ankommen, ob sie ihre Rechte auch
gezielt und nachdrücklich im Interesse
des Schutzes der kommunalen Selbst-
verwaltung einsetzen. Allerdings sind
beispielsweise zumindest in Deutsch-
land die Erfahrungen mit entsprechen-
den (gesetzlichen !) Selbstverpflichtun-
gen des nationalen Gesetzgebers (so in
Deutschland im Einführungsgesetz zum
Vertrag von Maastricht) alles andere als
zufriedenstellend.
Eine weitere gravierende Einschrän-
kung hat sich in der Debatte des Kon-
vents aus Überlegungen ergeben, diese
Klagemöglichkeiten einzuschränken:
Trotz Warnungen des RGRE, dass eine
Achtung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit mindestens ebenso wich-
tig ist wie die des Subsidiaritätsprinzips

im engeren Sinne, wurde in Ziffer 7 des
Protokolls als Klagegrund nur die Ver-
letzung des letzteren Prinzips angeführt
und das der Verhältnismäßigkeit, das
vor all zu detaillierten Gesetzen und
Regelungen (intensity) schützen soll
und kann, nicht erneut genannt. Das
war bei einigen Konventsmitgliedern,
wie zu vernehmen und Niederschriften
zu entnehmen ist, offenbar Absicht.
Andererseits galt in der gesamten vor-
hergehenden Diskussion der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit immer als ein
Teilaspekt des Prinzips der Subsidiarität,
so dass im Falle dieser Interpretation zu
Ziffer 7 des Anwendungsprotokolls kein
Nachteil entstünde. So hat denn auch
kürzlich erst wieder Präsident Giscard
d’Estaing betont, beide Prinzipien seien
durch den Verfassungsvertrag und das
in ihn integrierte Protokoll zu ihrer
Anwendung gleichermaßen ge-
schützt.18 Es wird insoweit auf die
Rechtsprechung des EUGH ankom-
men, wenn er diesen Mangel auf den
Tisch bekommt; es kann kaum zweifel-
haft sein, dass zumindest gravierende
Verletzungen der Verhältnismäßigkeit
letztlich immer (auch) zu-gleich eine
Verletzung des Prinzips der Subsidiarität
bedeuten.

8. Wichtig ist zudem das lange umstritte-
ne Ergebnis der Konventsverhandlun-
gen, dass auch der AdR ein eigenes
Klagerecht wegen Verletzung der Sub-
sidiarität bzw. der Verhältnismäßigkeit
bekommen soll (Ziffer 7 des Verfas-
sungs-Protokolls). Auch das entspricht
einer zäh immer wieder erhobenen For-
derung des AdR selbst wie auch des
RGRE und seiner Partner. Bleibt anzu-
merken, dass traditionell die Kommu-
nen im AdR die Mehrheit der Mitglieder
stellen, so dass zu hoffen ist, dass es
ihnen gelingt, mit dem Klagerecht des
AdR die möglicherweise zurückhalten-
de künftige Praxis der nationalen Parla-
mente zielgerichtet zu ergänzen.

9. Der „Ausschuss der Regionen“ (AdR,
früher Art. 198 a bis c des Maastrichter
Vertrages, dann Art. 263 – 265 des EG-
Vertrages) wird in die Verfassung über-
nommen und in Art. 31 unter den
„beratenden Einrichtungen der Union“
ausdrücklich wieder genannt. Einzelhei-
ten werden im Teil III des Verfassungs-
entwurfes genannt. 
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17 Das Protokoll baut auf frühere Texte auf, ist nun-
mehr in der überarbeiteten Fassung aber inte-
graler Bestandteil des Verfassungsvertrages, im
Falle des Inkrafttretens also ein vertraglich abge-
sicherter Teil der künftigen Verfassung

18 Giscard d’Estaing auf der Sitzung des Hauptaus-
schusses des Europäischen RGRE(CEMR/CCRE)
in Martina Franca (Apulien) am 30. Oktober
2003



10. Schließlich sind im Titel IV über „Das
Demokratische Leben der Union“
nach Art. 46 des Entwurfs die Organe
der EU verpflichtet, „den Bürgern und
den repräsentativen Verbänden in
geeigneter Weise die Möglichkeit zu
geben, ihre Ansichten zu allen Berei-
chen des Handelns der Union öffent-
lich bekannt zu geben und auszutau-
schen“ (Absatz 1). Das klingt ebenso
euphorisch wie ungenau und könnte
sich in einem riesigen Chatsystem der
EU verlaufen. Aber dann werden doch
in Art. 46 Absatz 2 die Organe der EU
verpflichtet, „einen offenen, transpa-
renten und regelmäßigen Dialog mit
den repräsentativen Verbänden (und
der Zivilgesellschaft) zu pflegen“ und
nach Absatz 3 führt die EU-Kommis-
sion „zur Gewährleistung der Kohä-
renz und der Transparenz...umfangrei-
che Anhörungen der Betroffenen
durch.“ Das lässt sich künftig nutzen,
um seitens der Europäischen Kommu-
nalverbände, also nicht zuletzt des
RGRE, den erforderlichen Dialog zu
suchen, die von der Kommission in
ihrem Weißbuch angebotenen Kon-
sultationen einzufordern und sich zum
Nutzen der Dezentralität der EU, zur
Respektierung des Prinzips der Subsi-
diarität und zur Stärkung der loka-
len und regionalen Selbstverwaltung
nachhaltig einzubringen.

11. Eine neue zentralistische Reglemen-
tierungsgefahr hat sich gleichsam in
letzter Minute in die Debatten des
Konvents eingeschlichen, als das Prä-
sidium sehr spät einen überarbeiteten
Entwurf des Teils III der Verfassung
vorgelegt hat. Da geht es unter ande-
rem in Art. III-3 (früher Art. 16, jetzt
Artikel III-6 des endgültigen Kon-
ventstextes vom 18. Juli 2003) um die
„Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse“. Eine
Ergänzung dieser Vorschläge im Art.

III,6 wurde den Konventsmitgliedern
erst in der letzten Sitzung in der „Ver-
längerungswoche“ des Konvents im
Juli 2003 präsentiert. Die notwendige
Erörterung stand naturgemäß im
Schatten der Institutionendebatte, die
der Konvent bis in diese „Nachsit-
zung“ hatte vertagen müssen, weil
eine Einigung bis zum EU-Gipfel in
Thessaloniki nicht möglich war: Plötz-
lich eine Gesetzgebungskompetenz
zugunsten der EU auf, die in früheren
Debatten ausdrücklich ausgeschlossen
war. Schlimmer noch : Die Formulie-
rung „Ein europäisches Gesetz regelt
diese Prinzipien und diese Bedingun-
gen“ nimmt auf die zuvor sehr weite
gefassten Rahmenbedingungen Be-
zug und würde – bleibt es bei dieser
Formulierung – einer ausschließlichen
Kompetenz nach der EU Art. 12 des
Verfassungsentwurfes den Weg berei-
ten und nicht einmal eine „geteilte
Kompetenz“ nach Art. 13. 
Von deutscher wie auch von österrei-
chischer Seite der Kommunen ist
daher zu recht bereits gefordert wor-
den, dass dieser plötzlich eingefügte
Satz wieder gestrichen wird, bzw.
seine Anwendung auf nationale
(gesamtstaatliche) Dienste beschränkt
wird, kommunale Dienstleistungen,
die in aller Regel nicht grenzüber-
schreitend „binnenmarktrelevant“
sind, aber ausdrücklich ausnimmt.
Immerhin hatte Ministerpräsident
Teufel (Baden-Württemberg) die
Gefährlichkeit dieser Formulierung
sofort erkannt und noch in der
Schlusssitzung des EU-Konvents einen
Antrag gestellt, die Passage wieder zu
streichen; aber zu einer ernsthaften
Debatte konnte es in dieser Eile nicht
mehr kommen.
Inzwischen haben auch Vertreter der
Regierungskonferenz und der für die
Ratifizierung benötigten Parlamente,
so der österreichische Bundeskanzler
Schüssel und der Europaminister Bay-
erns (als Vertreter seines Landes im
Bundesrat) angekündigt, der ohne
einschlägige Debatten im Konvent
„über Nacht hineingemogelte“ Satz
müsse gestrichen werden. Es ist von
den Kommunen und ihren Spitzenver-
bänden zu hoffen, dass sie auch ande-
re Regierungen werden überzeugen
können, sich diesem Votum anzu-
schließen. Immerhin sollte die Hand-
lungsfähigkeit der Regionen und
Kommunen hinsichtlich dieser
„öffentlichen Dienstleistungen“ der
Daseinsvorsorge erhalten werden,
indem sie sie ausschreiben, vergeben
und auch subventionieren können, wo

immer sie dies, unter Berücksichtigung
der Wettbewerbsfreiheit im übrigen,
für sozial und politisch angemessen
halten.19 Dies wäre eine angemessene
Lösung im Sinne des vom EU-Konvent
in die Verfassung im Sommer 2003
aufgenommenen Grundsatzes der
„sozialen Marktwirtschaft“20 – ein
Paradigmenwechsel der bislang in der
Tradition der „alten“ EWG einseitig
auf Freihandel und freien Wettbewerb
ausgerichteten EU.

12. Mancher Vertreter kommunaler Inter-
essen mag auch bedauern, dass es im
Entwurf für die künftige Verfassung
nicht gelungen ist, besondere Vorsor-
ge für grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit und/oder auch für kommu-
nale Partnerschaften zu treffen. Dies
war eine der Forderungen der europa-
weiten kommunalen Familie und ihrer
europäischen Verbände, so auch des
RGRE, den ich in all diesen Fragen
gegenüber dem EU-Konvent vertreten
habe. Der Wunsch war um so dring-
licher und eine entsprechende Forde-
rung geboten, weil die EU-Kommis-
sion in den letzten Jahren gelegentlich
– zumindest was die Partnerschaftsar-
beit betrifft – die Auffassung vertreten
hat, es fehle eine vertragliche Basis für
entsprechende finanzielle Förderung
der Zusammenarbeit. 
Leider hat sich dies Verlangen, sowohl
die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit wie auch die Kommunalpart-
nerschaften wenigstens in pauschaler
Form im Vertrag zu verankern, nicht
durchgesetzt. Den Beteiligten im Kon-
vent, die ursprünglich angetreten
waren, eine möglichst knappe Verfas-
sung zu entwerfen, waren diese Wün-
sche dafür einfach zu konkret und
detailliert. Es wird deshalb auch künf-
tig wieder auf die Haushaltsberatun-
gen des Europäischen Parlaments
ankommen, das beide Anliegen tradi-
tionell als Ausdruck der Bürgernähe
ebenso wie basisorientierte und
Gemeinsamkeit stiftenden Europaar-
beit ansieht, hier unsere Forderungen
zu erneuern und durchzusetzen. Viel-
leicht gelingt es auch, da gab es in
jüngster Zeit einige neue Signale,
durch eine Vereinbarung zwischen
dem Parlament und dem Ministerrat
eine entsprechende dauerhafte Basis
zu schaffen und zu verankern.
Soweit zu den Ergebnissen des Verfas-
sungskonvents. Der Terminplan des
EU-Konvents sah eine Übergabe des
Entwurfes an den Europäischen Rat
bei seinem „Gipfel“ am 20. Juni in
Thessaloniki vor. Das klappte nur
beschränkt. Am 18. Juli 2003 wurden
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19 Die Außenminister der 15+10+3=28 Nationen
einigten sich dem Vernehmen nach (FAZ v.
1.12.2003, S.11) vor dem Gipfel auf einen von
der Österreichischen Regierung eingebrachten
Änderungsvorschlag für diesen letzten Satz im
Art. III, 6 „European laws shall define these prin-
ciples and conditions without prejudice to the
competence of Member States, in compliance
with the Constitution, to provide, to commission
and to fund such services.“

20 Dieser „Qualitätssprung“ der EU-Verfassung ist
– völlig zu unrecht – bisher weitgehend in der
öffentlichen Wahrnehmung des Vertragsent-
wurfes untergegangen. In Abschnitt I heißt es
unter dem Titel „Die Ziele der Union“ in Art. 3,
Absatz 3: „Die Union strebt die nachhaltige Ent-
wicklung auf der Grundlage eines ausgewoge-
nen Wirtschaftswachstums an, eine in hohem
Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirt-
schaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen
Fortschritt abzielt,.....“



die Teile nachgeliefert, zu deren Bera-
tung die Zeit gefehlt hatte, so insbe-
sondere die – die Kommunen nicht
unmittelbar betreffenden – wichtigen
Entscheidungen über die politischen
Machtfragen, die Zahl der Mitglieder
der Kommission etc. Seitdem liegt ein
geschlossener Entwurf für eine Euro-
päische Verfassung vor, der weit über
das hinausgeht, was Skeptiker dem
„Konvent zur Zukunft Europas“ nach
Laeken (Dezember 2001) zugetraut
hatten. Vor allem die Kommunen
haben sich mit ihren Anliegen weitge-
hend durchgesetzt, nicht immer mit
den formalen Wünschen, wohl aber
mit dem Kern ihrer seit Maastricht ent-
wickelten Forderungen.
Es gilt nun, das Erreichte durchzuset-
zen und es vor allem über die Klippe
der „Bedenkenträger“ in vielen natio-
nalen Regierungen zu bringen. Deren
Reformunfähigkeit war ja nach dem
Scheitern seit Maastricht, Amsterdam
und Nizza gerade der Anlass, im Gipfel
von Laeken einen Konvent einzuset-
zen, der mehrheitlich aus europäischen
und nationalen Abgeordneten bestand
– ganz nach dem erfolgreichen Modell
des ersten Konvents, der die Grund-
rechte-Charta der EU entworfen hat.

Ein paar Anmerkungen noch zur
Umsetzung dieser Ergebnisse in
unserem Land:

In Deutschland stehen wir, wenn diese
Verfassung so in kraft gesetzt werden wird
– und es bestehen wenig Zweifel daran,
dass die kommunalrelevanten Teile des EU-
Verfassungsentwurfes nicht mehr verän-
dert werden – vor völlig neuen Herausfor-
derungen. Und das gilt insbesondere für
die Kommunalen Spitzenverbände: Wer
wird unsere Anliegen vertreten und wer
sind die künftigen Ansprechpartner im
„early warning system“, also bei den Kon-
sultationen zu Entwürfen der Kommission
?!? Und wird der Bundestag oder der
Bundesrat vor dem Europäischen Gerichts-
hof klagen, wenn die kommunale Selbst-
verwaltung durch Verletzung der Grund-
sätze der Subsidiarität und der Verhältnis-
mäßigkeit Schaden zu nehmen droht?
Wohl schon in naher Zukunft wird, so
meine ich, eine Vereinbarung erforderlich,
durch die das „Gesetz zur Zusammenarbeit
des Bundes und der Länder in Angelegen-
heiten der Europäischen Union“ (EUZBLG)
auf der Grundlage der künftigen EU-Ver-
fassung (einschließlich der ihr eingeglieder-
ten „Protokolle“) fortgeschrieben werden
müsste. Denn mit dieser Verfassung, das
kann schon jetzt gesagt werden, bekommt
die Mitwirkung des Bundestages und
ebenso des Bundesrates „in Angelegen-
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„Keineswegs darf jede kleine Angele-
genheit einer jeden Stadt unmittelbar
vom Kaiser entschieden werden, denn
die Nationen, Königreiche und Städte

haben ihre unterschiedlichen
Eigentümlichkeiten, die in besonderen

Gesetzen berücksichtigt werden 
müssen.“

(Dante in seiner „Monarchie“, I, 14)

heiten der Europäischen Unon“ (vgl. Art.
23 und 45 GG) einen völlig anderen Stel-
lenwert. Vor allem geht es nicht mehr (nur)
um eine Beteiligung des Bundestages
gegenüber der Bundesregierung, sondern
angesichts der im EU-Konvent gewollten
unmittelbaren und eigenständigen Beteili-
gung der nationalen Parlamente darum,
„die Rechte des Bundestages ... gegenü-
ber der Europäischen Union wahrzuneh-
men“ – um einmal die Formulierung des
Art. 45 GG entsprechend anzupassen.

Damit verdient in Zukunft Artikel 45 GG
eine ganz andere Beachtung als bisher.
Unter der Überschrift „Ausschuss für die
Europäische Union“ hat er folgenden
Wortlaut :
„Der Bundestag bestellt einen Ausschuss
für die Angelegenheiten der Europäischen
Union. Er kann ihn ermächtigen, die Rech-
te des Bundestages gemäß Artikel 23
gegenüber der Bundesregierung wahrzu-
nehmen.“
Die Folge der obigen Zusammenhänge, wie
sie sich nach dem derzeitigen Entwurf der
Verfassung der EU darstellen, ist also eine
Änderung des Art. 45 GG – mindestens in
dem geschilderten Sinne einer Ergänzung
um „die Rechte des Bundestages gemäß
der EU-Verfassung sowie dem Verfassungs-
“Protokoll über die Rolle der nationalen
Parlamente in der Europäischen Union“.
Entsprechendes gilt wohl auch hinsichtlich
des Art. 50 GG hinsichtlich der Mitwirkung
des Bundesrates in Angelegenheiten der
Europäischen Union. Zwar verweisen die
Länder gerne auf die Tatsache, dass sie zur
Regelung der kommunalen Angelegenhei-
ten berufen sind und deshalb die Garantie
der kommunalen Selbstverwaltung auch
nicht zufällig Bestandteil des GG –
Abschnittes über die Länder sei. Doch hat
sie das im Zusammenhang mit der EU sel-
ten zur mehr als Lippenbekenntnissen
bewogen. Eher das Gegenteil war der Fall,
wenn sie unter Verdrängung der Kommu-
nen im AdR alle deutschen Sitze verlangten
mit dem Hinweis, sie sprächen dort ja
zugleich für die ihnen angehörenden Städ-
te, Gemeinden und Kreise. Dies Defizit gilt
insbesondere im Hinblick auf den nachste-
hend zitierten § 10 EUZBLG: Ein besonde-

rer Einsatz der Bundesländer zugunsten der
Wahrung des Rechtes der Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Regelung der
Angelegenheiten der örtliche Gemein-
schaft und zum Schutz ihrer Belange – um
die Formulierung dieser Vorschrift zu zitie-
ren – ist bis heute nur selten erkennbar. 
In jüngster Zeit hat freilich MP Teufel im
AdR wie im EU-Konvent sich nachhaltig für
diese Belange eingesetzt, als es um die For-
mulierungen der künftigen Verfassung
ging. Auch der frühere Präsident des AdR
und NRW-Europaminister a.D. Prof. Dr.
Dammeyer hat sich erfreulich ebnergisch in
gleichem Sinne verwandt, als es im AdR
und dann im Konvent, wo er als Beobach-
ter für den AdR akkreditiert ist, um die
Belange der Kommunen ging. Dies ist eine
erfreuliche Wende in der Zusammenarbeit
im Geiste des $ 10 EUZBLG, die Hoffnung
macht und ihre Fortsetzung finden sollte in
der Umsetzung der nachstehend geschil-
derten Anliegen der kommunalen Familie
in Deutschland!
Der Wortlaut des § 10 EUZBLG sei in Erin-
nerung gebracht, gerade weil er kaum
jemand präsent ist :

„Bei Vorhaben der Europäischen Union
ist das Recht der Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Regelung der
Angelegenheiten der örtlichen Gemein-
schaft zu wahren und sind ihre Belange
zu schützen.“

Die Formulierung nimmt Bezug auf Art. 28
Absatz 2 GG, wo es heißt: „Den Gemein-
den muss das Recht gewährleistet sein, alle
Angelegenheiten der örtlichen Belange im
Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung zu regeln. Auch die Gemeinde-
verbände haben im Rahmen ihres gesetz-
lichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe
der Gesetze das Recht der Selbstverwal-
tung. Die Gewährleistung der Selbstver-
waltung umfasst auch die Grundlagen der
finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen
Grundlagen gehört eine den Gemeinden
mit Hebesatzrecht zustehende wirtschafts-
kraftbezogene Steuerquelle.“ Und Art. 28
Absatz 3 lautet bekanntlich: „Der Bund
gewährleistet, dass die verfassungsmäßige
Ordnung der Länder den Grundrechten
und den Bestimmungen der Absätze 1 und
2 entspricht.“
Diese Gewährleistungspflicht des Bundes
erfasst freilich nicht nur die Bundesregie-
rung – auch dann z.B., wenn sie mitwirkt
an Entscheidungen der EU, insbesondere
im Ministerrat (und im Europäischen Rat,
wo die Regierungen der Mitgliedstaaten
„das Sagen haben“). Sondern diese
Gewährleistungspflicht des Bundes erfasst
künftig unmittelbar auch die Mitwirkung
der „nationalen Parlamente“ – in unserem
Fall, also des Bundestages nach Art. 45 GG
und des Bundesrates nach Art. 50 GG „in



Angelegenheiten der Europäischen
Union“ in all den Fällen, die ab 2004 in der
Europäischen Verfassung angesprochen
sein werden (vgl. Art. 9 Abs. 2 und 16 Abs.
2 des Entwurfs und das „Protokoll“ hier-
zu), also vor allem im Bereich der Normset-
zung und der übrigen „Maßnahmen“ der
EU wie zum Beispiel der Regionalförde-
rung, also wann immer kommunale Anlie-
gen und „Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft“ der Gemeinden und Ge-
meindeverbände angesprochen sind.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang, dass die „Vereinbarung zwischen
der Bundesregierung und den Regierungen
der Länder über die Zusammenarbeit in
Angelegenheiten der Europäischen Uni-
on“, die in Ausführung des EUZBLG am
29. Oktober 1993 abgeschlossen (und am
8. Juni 1998 noch einmal ergänzt) wurde,
sich zum Thema des § 10 EUZBLG, also zur
Wahrung der kommunalen Interessen,
völlig verschweigt. Auch das erhärtet den
Eindruck, das diese Vorschrift des Einfüh-
rungsgesetzes zum Maastrichter Vertrag
eher kosmetisch gedacht war und seither
nicht wirklich ernst genommen wurde.
Dies ist freilich unhaltbar im Hinblick auf
den künftigen Stellenwert der nationalen
Parlamente, des Bundestages wie des
Bundesrates, aber auch der Bundesregie-
rung im Zusammenhang mit der Stärkung
der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit, wie sie sich in der
Verfassungsdebatte des EU-Konvents ab-
zeichnen. Es kann kein Zweifel daran
bestehen, dass die Einführung des „early
warning system“ wie vor allem auch einer
gerichtlichen Kontrolle der Einhaltung
dieser beiden Prinzipien durch den EUGH
zu wertvollen Instrumenten entwickelt
werden kann, mit denen eine „unverhält-
nismäßige“ Regelungsdichte aus EU-
Recht ebenso wirksam bekämpft werden
könnte wie manche Ansätze zu zentralisti-
schen Reglementierungen, die die kommu-
nale und regionale Selbstverwaltung unnö-
tig einengen und deshalb dem Prinzip der
Bürgernähe, der lokalen und regionalen
Flexibilität, sprich dem Grundsatz der Sub-
sidiarität widersprechen.

Kommunale Forderungen zur
wirksamen Umsetzung in
Deutschland

Es erscheint auf diesem Hintergrund not-
wendig, rechtzeitig seitens der kommu-
nalen Familie der Städte, Gemeinden und
Kreise einige Forderungen zu präsentie-
ren, die besser als bisher eine Erfüllung
des § 10 EUZBLG sichern und vor allem
rechtzeitig die Diskussion eröffnen, wie
die vor allem für die Kommunen wichtige
Umsetzung und Garantie ihres „Rechts

zur Regelung der Angelegenheiten der
örtlichen Gemeinschaft“ und des „Schut-
zes ihrer Belange“, also die Garantie der
kommunalen Selbstverwaltung nach Art.
28 GG in Umsetzung des neuen Verfas-
sungsrechts der EU gesichert werden
kann. Die nachstehenden Vorschläge
machen deutlich, dass dies relativ einfach
umgesetzt werden kann – aber eben
auch eingefordert werden muß in einer
Europäischen Union, die ab Mai 2004 in
25 Mitgliedstaaten mit über 455 Millio-
nen europäischen Bürgern erfasst. Bei
einer Größenordnung wird es für die
Brüsseler Organe der EU auch bei deren
bestem Willen sehr schwer, wenn nicht
unmöglich, das Prinzip der Bürgernähe
trotz der fast unvermeidlichen Anony-
mität zu wahren. Das wird in „einer
immer engeren Union der Völker Euro-
pas“ nur möglich sein, indem „die Ent-
scheidungen möglichst offen (transpa-
rent) und möglichst bürgernah getroffen
werden.“ Diese Forderung des Vertrages
von Amsterdam (ganz „oben“ in Art. 1
Absatz 2 des Vertrages über die Europäi-
sche Union, EU-V) wird nur mit starker
Mitwirkung und gestärkter kommunaler
(und regionaler) Selbstveraltung möglich
sein. Das ist der aktuelle Kern des Art. 28
GG im Hinblick auf die anstehende Ver-
fassung der EU.

Einige Kernanliegen seien – eher bei-
spielhaft – genannt :

a. Eine Forderung der Kommunen auf
nationaler Ebene muss angesichts der
neuen Rolle der nationalen Parlamente
sein, dass die Anwendung des Art. 45
GG (Europa-Ausschuß des Bundesta-
ges) überdacht, neu strukturiert und
künftig eine frühe und schnelle Beteili-
gung der Kommunen und ihrer Spitzen-
verbände bei der von der EU-Verfas-
sung neu geschaffenen Beteiligung auf
nationaler Ebene beinhaltet

b. Die insoweit anstehende Neufassung
des Art. 45 GG und Ergänzung um „die
Rechte des Bundesrates gegenüber der
Europäischen Union“ (s.o.) sollt die
Kommunen und ihre Spitzenverbände
in der Form eines Beirates nach dem im
Ansatz durchaus guten Beispiel des AdR
auf europäischer Ebene im Interesse
einer frühen und praxisnahen Einbezie-
hung in die Stellungnahmen zu beab-
sichtigten Maßnahmen der EU einbin-
den. 
(Es ist eine seit Jahren ebenso schmerz-
hafte wie traurige Feststellung, dass
mit dem AdR in der EU ein formelles
Instrument der Anhörung, Beteiligung
und Einbeziehung der (Regionen und)
Kommunen durchgesetzt, ein gerade

der föderalen Struktur unseres Landes
entsprechendes Instrument auf Länder-
wie auf Bundesebene aber immer abge-
wimmelt worden ist. Dies ist im übrigen
auch deshalb blamabel und ein schlech-
tes Zeichen für die (mangelnde) Res-
pektierung der kommunalen Selbstver-
waltung, weil 1992 der AdR (und zuvor
schon, seit 1987, der Beirat bei der EU-
Kommission) ganz überwiegend von
deutscher Seite angeregt und durchge-
setzt worden ist.)

c. Die gleichen Forderungen sind zwin-
gend an den Bundesrat für seine Mit-
wirkung nach Art. 50 GG zu stellen,
wenn sich der Vorschlag im EU-Kon-
vent durchsetzt, dass auch die „zweite
Kammer“ unmittelbar an den frühen
Konsultationen zu Maßnahmen, Ge-
setzes und Programmen der EU betei-
ligt, angehört und in die Abwehrme-
chanismen einer Klage vor dem EUGH
wegen Verletzung der Grundsätze der
Subsidiarität und/oder der Verhältnis-
mäßigkeit einbezogen werden soll.
Das gilt natürlich auch, wenn die EU-
Verfassung (bzw. das o. g. „Protokoll
über die Anwendung der Prinzipien der
Subsidiarität und der Verhältnismäßig-
keit“) eine Entscheidung darüber der
nationalen Gesetzgebung überlassen
sollten. 

d. In diesem Zusammenhang ist an die
Selbstverpflichtung des Bundes und der
Länder aus § 10 des Gesetzes über die
Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern in Angelegenheiten der Europäi-
schen Union (EUZBLG, vom 12. März
1993) zu erinnern, eine Art Einfüh-
rungsgesetz aus Anlass der Ratifizie-
rung des Maastrichter Vertrages von
1992). Es ist eine Regelung im Interes-
se und zum Schutz der Kommunen, die
zu keinem Zeitpunkt erkennbar syste-
matisch genutzt oder umgesetzt wor-
den ist. Auch aus dieser gesetzlichen
Pflicht lassen sich die vorhergehenden
Forderungen (Ziffern a) bis c) )
unschwer ableiten, um diese schlichte
Missachtung nunmehr zu beenden und
der neuen Rolle der beiden Kammern
entsprechend der künftigen Verfassung
der EU gerecht zu werden.

Ein Fazit :

Unsere Bürger, die „Völker Europas“ wer-
den ein sich „immer enger zusammen-
schließendes Europa“ ( – so ausdrücklich
wieder die übernommene Formulierung zu
Beginn der Präambel der in die Verfassung
als Teil II der Grundrechtscharta – ) mit 455
(2004) und bald schon rund 550 Millionen
Bürgern nur akzeptieren, wenn die
Anwendung des zunehmenden und immer
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Im EILDIENST des LKT NRW wurde mehr-
fach über die befristete Verlagerung der
Zuständigkeit für das ambulant begleitete,
selbstständige Wohnen für Menschen mit
Behinderungen von der Ebene der ört-
lichen Träger der Sozialhilfe (Kreise und
kreisfreie Städte) auf die Ebene der über-
örtlichen Träger der Sozialhilfe (Land-
schaftsverbände) berichtet (vgl. EILDIENST
LKT NRW NR. 11/November 2002, Seite
409 ff. mit weiteren Fundstellen). Dazu
hatten die kommunalen Spitzenverbände
NRW und die Landschaftsverbände ein
gemeinsames Positionspapier entwickelt,
das die Grundlage zu der Zuständigkeits-
veränderung mittels Änderung der Aus-
führungsverordnung zum Bundessozialhil-
fegesetz bildete, die mit Wirkung zum
01.07.2003 für die Dauer von sieben Jah-
ren in Kraft getreten ist (GVBl NRW 2003,
Seite 320). In dem gemeinsamen Posi-
tionspapier der kommunalen Spitzenver-
bände NRW und der Landschaftsverbände
vom September 2002 wird u.a. der Ab-
schluss einer Rahmenvereinbarung unter
den beteiligten Verbänden thematisiert, in
der Leitlinien zur Umsetzung der Ziele 
der Zuständigkeitsveränderung formuliert
werden sollen. 
Nach mehreren Besprechungen zwischen
Städtetag NRW, Landkreistag NRW, Städ-
te- und Gemeindebund NRW sowie den
Landschaftsverbänden Rheinland und
Westfalen-Lippe ist Anfang 2004 Einver-
nehmen über die Inhalte der Rahmenver-
einbarung hergestellt worden. Der Vor-
stand des LKT NRW hat der Rahmenver-
einbarung im März 2004 zugestimmt. 
Im folgenden ist der Text der Rahmenver-
einbarung Eingliederungshilfe Wohnen
abgedruckt:

Rahmenvereinbarung 
Eingliederungshilfe Wohnen

zwischen 
dem Landkreistag Nordrhein-Westfalen
dem Städtetag Nordrhein-Westfalen
dem Städte- und Gemeindebund NRW
(im Folgenden kommunale Spitzenverbän-
de in NRW) 

und
dem Landschaftsverband Rheinland 
dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(im Folgenden Landschaftsverbände) 

zur
Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
gemäß § 39 Bundessozialhilfegesetz, § 55
SGB IX und § 53 SGB XII mit dem Ziel,
Menschen mit Behinderung ein selbstbe-
stimmtes Leben außerhalb stationärer
Wohneinrichtungen zu ermöglichen und
zu sichern.
Zum 01.07.2003 sind in Nordrhein-West-
falen die Zuständigkeiten für stationäre
und ambulante Leistungen der Eingliede-
rungshilfe zum Wohnen bei den beiden
Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe
und Rheinland befristet zusammengeführt
worden (Verordnung zur Änderung der
Verordnung zur Ausführung des Bundesso-
zialhilfegesetzes vom 20.06.2003 (GV.
NRW S. 320).  
Mit der Verlagerung der Zuständigkeit für
ambulante Leistungen der Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinderung zum
selbstständigen Wohnen sind nach dem
übereinstimmenden Willen des Landes, der
kommunalen Spitzenverbände und der
Landschaftsverbände folgende Ziele ver-
bunden: 
• in allen Gebietskörperschaften in Nordr-

hein-Westfalen soll die Entwicklung be-
darfsgerechter ambulanter Angebote

der Eingliederungshilfe für Menschen
mit Behinderung zum selbstständigen
Wohnen gefördert werden,

• die bestehenden qualitativen und quan-
titativen Unterschiede bei den Hilfean-
geboten sollen ausgeglichen werden,

• eine weitestgehende Integration der
behinderten Menschen in ihrer Her-
kunftsumgebung soll erreicht werden,

• der Grundsatz „ambulant vor stationär“
soll konsequent umgesetzt werden und

• auf eine nachhaltige Senkung der durch-
schnittlichen Kosten der Sozialhilfe für
Hilfen zum Wohnen (§ 55 Abs. 2 Nr. 6
SGB IX) soll hingewirkt werden.

Hintergrund der Änderung der Zustän-
digkeit sind die Entwicklungen der Rah-
menbedingungen für Menschen mit
Behinderung in den letzten Jahren. Dieser
Veränderungsprozess ist gekennzeichnet
durch die Ergänzung von Artikel 3
Grundgesetz, die Einführung von Gleich-
stellungsgesetzen sowohl auf Bundes- als
auch auf Landesebene, der Einführung
des SGB IX und die beschlossene Einfüh-
rung des SGB XII.
Parallel zu diesen inhaltlichen Veränderun-
gen sind seit Mitte der neunziger Jahre
erhebliche Kostensteigerungen im Bereich
der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung zu verzeichnen, die insbe-
sondere auf steigende Personenzahlen
zurückzuführen sind. Diesen Kostensteige-
rungen gilt es insbesondere durch eine
Stärkung ambulanter und eine Begren-
zung stationärer Betreuungsformen ent-
gegenzuwirken.
Damit die o.g. Ziele erreicht und der Grad
der Zielerreichung laufend überprüft wer-
den kann, vereinbaren die kommunalen
Spitzenverbände und die Landschaftsver-
bände folgendes: 

wichtigeren Gemeinschaftsrechts auf die
Bürger „vor Ort“ sich unter Berücksichti-
gung ihrer Situation und Anliegen, also „so
bürgernah wie möglich“ vollzieht. Auch
dies ist eine Formulierung der bestehenden
Unionsverträge. Die Einheit Europas
braucht diese Vielfalt und damit eine starke
und möglichst unabhängige Selbstverwal-
tung als die dem Bürger nächste Verwal-
tungsebene in unserem „Europa der vier
Ebenen“. 
Der Verfassungsentwurf ist, was die Anlie-
gen der kommunalen und regionalen
Selbstverwaltung angeht, zufriedenstel-

lend und besser, als viele es Anfang 2002
erwartet haben.
Eine Herausforderung ist er allemal für uns
alle – und eine historisch einmalige Stunde
des Friedens und der Sicherung unserer
Zukunft in einem vereinten Europa. Die
Kommunen werden darüber hinaus die
Chance sehen, nicht nur die Umsetzung der
– was sie betrifft – guten Verfassungsgrund-
lage im Alltag der EU und ihrer Organe zu
beobachten, sondern sie selbst auch ent-
scheidend mit zu gestalten. Sondern die in
der Verfassung nun fundamental gefestig-
ten Grundsätze der Subsidiarität und der

Verhältnismäßigkeit („Angemessenheit“)
allen staatlichen bzw. gemeinschaftlichen
Handelns auf den „höheren“ politischen
Ebenen werden auch die vielfach von altem
Zentralismus geprägten Strukturen nachhal-
tig verändern helfen; das gilt ebenso gegen-
über zentralistischen Neigungen der Mit-
gliedstaaten und ihrer Regierungen. Darin
liegt eine Chance für die Umsetzung der in
allen Staaten akzeptierten „Charta der Loka-
len Selbstverwaltung“ des Europarates.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 10.10.07 –

249

Themen

Rahmenvereinbarung Eingliederungshilfe
Wohnen NRW



250

Themen

§ 1

Grundsätze für den bedarfsgerechten
Ausbau

1. Die Leistungsangebote für Menschen
mit Behinderung zur Ermöglichung und
Sicherung des selbstständigen Woh-
nens werden im Gebiet eines jeden ört-
lichen Trägers der Sozialhilfe so ausge-
baut, dass eine wohnort- und zeitnahe
Leistungserbringung möglich ist. 

2. Unbeschadet der jeweiligen Finanzie-
rungszuständigkeiten wirken die Land-
schaftsverbände und die örtlichen Trä-
ger darauf hin, dass  ausreichende
Angebote einer wohnbezogenen Infra-
struktur (insbesondere Fahrdienste,
Kontakt- und Beratungsangebote für
Menschen mit Behinderung, Freizeitan-
gebote) sowie in den Bereichen
Arbeit/Beschäftigung zur Verfügung
stehen und dass eine Koordinierung
dieser Angebote erfolgt. Dabei wird
vorrangig auf bereits vorhandene örtli-
che Strukturen (Selbsthilfegruppen,
sozialpsychiatrische Dienste) zurückge-
griffen. Dies schließt Hilfen durch vor-
rangige Leistungsträger mit ein.

3. Zur Sicherung einer einheitlichen Qua-
lität der Leistung werden die Vereinba-
rungspartner darauf hinwirken, dass
gemeinsam mit den Verbänden der
Leistungsanbieter insbesondere die
Leistungstypenbeschreibungen des
Landesrahmenvertrages NRW – ambu-
lanter Teil – präzisiert und fortgeschrie-
ben sowie Maßstäbe zur Beurteilung
der Qualität entwickelt werden.

§ 2

Umsetzung des Grundsatzes 
„ambulant vor stationär“

1. Erforderliche Leistungen der Eingliede-
rungshilfe sind so weit wie möglich
außerhalb von Einrichtungen zu erbrin-
gen (§§ 3, 3 a Bundessozialhilfegesetz/
§ 9 Abs. 2 SGB XII). Individuelle Bedar-
fe sind nur dann in stationärer Form zu
decken, wenn dies nach der Besonder-
heit des Einzelfalles erforderlich ist, weil
der Bedarf anders nicht oder nicht aus-
reichend gedeckt werden kann.

2. Zur Sicherung einer bedarfsgerechten
Hilfe im Einzelfall im Rahmen des ört-
lichen Leistungsangebotes wird von den
Landschaftsverbänden unter Berücksich-
tigung der jeweils entstehenden Sozialhil-
feaufwendungen über Form und Maß
der Leistungen sowie die Organisation
der Leistungserbringung (ambulant oder
stationär) im Bereich Wohnen auf Basis
einer individuellen Hilfeplanung entschie-
den. Der Grundsatz der Trägerpluralität

soll beachtet werden. Bei der Weiterent-
wicklung der Hilfeplanung werden die
kommunalen Spitzenverbände beteiligt. 

3. Die Landschaftsverbände prüfen eben-
falls auf Basis einer individuellen Hilfe-
planung, ob anstelle von in stationärer
Form geleisteten Hilfen für behinderte
Menschen Leistungen des ambulant
betreuten Wohnens angemessen sind.
Dabei ist grundsätzlich die Integration
der leistungsberechtigten Personen in
ihre Herkunftsregion anzustreben. 

4. Die Landschaftsverbände wirken darauf
hin, dass Plätze in stationären Wohn-
einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen nur noch geschaffen werden,
wenn dies notwendig ist, damit nach-
weisliche Versorgungslücken geschlos-
sen werden oder wenn mindestens im
gleichen Umfang dadurch Plätze in
bestehenden Wohneinrichtungen ab-
gebaut werden.

§ 3

Zusammenarbeit zwischen den 
örtlichen Trägern der Sozialhilfe und

den Landschaftsverbänden 

1. Die Vereinbarungspartner gehen davon
aus, dass die Landschaftsverbände und
die örtlichen Träger der Sozialhilfe zur
Konkretisierung dieser Rahmenverein-
barung örtliche Zielvereinbarungen
abschließen. 

2. Die örtlichen Zielvereinbarungen sollen
insbesondere regeln
• das Verfahren zur Ermittlung des ört-

lichen Bedarfes an Leistungsangebo-
ten im Bereich Wohnen für behinder-
te Menschen (vgl. § 1 Nr. 1),

2. • die Sicherstellung und Optimierung
der Vernetzung und Koordination der
vor Ort bestehenden Angebote für
Menschen mit Behinderung (vgl. § 1
Nr. 2)

2. • die Finanzierung von Koordinie-
rungs-, Kontakt- und Beratungsan-
geboten für Menschen mit Behinde-
rung und ggf. Sozialpsychiatrischen
Zentren,

2. • die Beteiligung und Mitwirkung der
örtlichen Träger an der Weiterent-
wicklung der individuellen Hilfepla-
nung (§ 2 Nr. 2), 

2. • im Gebiet des Landschaftsverbandes
Rheinland bei Ein- bzw. Weiterfüh-
rung von Hilfeplankonferenzen die
Beteiligung der jeweiligen Gebiets-
körperschaft,
im Gebiet des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe die Organisation
und Zusammensetzung der Clearing-
stellen im Rahmen des Hilfeplanver-
fahrens.

§ 4

Ermittlung der Angebots- und
Kostenentwicklung

1. Die Landschaftsverbände erstellen erst-
mals zum Stichtag 30.06.2004 und
dann jeweils halbjährlich zu den Stich-
tagen 30.06. und 31.12. eine Übersicht
über die in ihrem Gebiet in Anspruch
genommenen Angebote an stationären
und ambulanten Maßnahmen der Ein-
gliederungshilfe für Menschen mit
Behinderung im Bereich Wohnen. Die
Übersicht ist nach örtlichen Trägern der
Sozialhilfe und nach Ziel- und Alters-
gruppen aufzugliedern. Die Angebote
je 1000 Einwohner sind bezogen auf
stationäre und ambulante Maßnahmen
je örtlichem Träger der Sozialhilfe aus-
zuweisen. 

2. Für die Beurteilung der Kostenentwick-
lung werden von den Landschaftsver-
bänden erstmals zum 30.06.2004 und
dann jährlich zum Stichtag 31.12. die
durchschnittlichen Sozialhilfeaufwen-
dungen je Leistungsfall ermittelt. Für
die Ermittlung wird eine Aufstellung
vorgelegt, aus der sich ergibt

2. a. die Gesamtzahl der Leistungsemp-
fänger/innen am Stichtag getrennt
nach ambulanter oder stationärer
Betreuung und differenziert nach Art
der Behinderung, weiblichen und
männlichen Leistungsempfänger/
innen, deren Altersstruktur in festzu-
legenden Altersgruppen,

2. b. der Gesamtaufwand für Leistungen
der Sozialhilfe für Menschen mit
Behinderung, aufgeteilt nach Leis-
tungen für stationäre und ambulan-
te Maßnahmen. Die Kosten einer
neben der Hilfe nach § 40 Abs. 1 Nr.
8 in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr.
6 SGB IX geleisteten teilstationären
Hilfe (z. B. Besuch einer Werkstatt
für behinderte Menschen) bleiben
bei der Ermittlung des Gesamtauf-
wandes außer Betracht,

2. c. die dem örtlichen Träger der Sozial-
hilfe und den Landschaftsverbänden
im Berichtszeitraum entstandenen
Aufwendungen zur Finanzierung
einer wohnbezogenen Infrastruktur.

Die in Punkt a. genannte Aufstellung
wird halbjährlich zu den Stichtagen
30.06. und 31.12., erstmals zum 30.06.
2004, erstellt.  
3. Auf der Basis der Aufstellung nach Zif-

fer 2 wird für jeden Landschaftsverband
und das Land Nordrhein-Westfalen
ermittelt, wie hoch sein durchschnitt-
licher Aufwand je Leistungsfall im
Berichtszeitraum war.

4. Die Landschaftsverbände erarbeiten
unverzüglich den Datensatz für die not-
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wendigen Erhebungen und die Defi-
nitionen der Erhebungsmerkmale und
stimmen diesen mit den kommunalen
Spitzenverbänden ab. Soweit identische
Daten im Rahmen der Landesevalua-
tion erhoben werden, müssen die Defi-
nitionen der Erhebungsmerkmale über-
einstimmen. 

§ 5

Nachgehender Schutz der 
Einrichtungsorte

Die kommunalen Spitzenverbände und die
Landschaftsverbände wirken auf eine
Regelung hin, die eine unbegrenzte Kos-
tenerstattungspflicht desjenigen Trägers
der Sozialhilfe zum Inhalt hat, in dessen
Bereich der Berechtigte vor Beginn der
Maßnahme seinen gewöhnlichen Aufent-

halt hatte. Der vorherige Aufenthalt in
einer stationären oder teilstationären Ein-
richtung des § 100 BSHG soll keinen
gewöhnlichen Aufenthalt begründen.
Sofern der gewöhnliche Aufenthalt nicht
ermittelt werden kann oder Personen mit
einem gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb
von Nordrhein-Westfalen betroffen sind,
sollen die Landschaftsverbände die anfal-
lenden Kosten tragen. Dazu werden die
Landschaftsverbände ab 01.01.2004 für
Neufälle die notwendigen Daten zur Verfü-
gung stellen.

§ 6

Zusammenarbeit

1. Die kommunalen Spitzenverbände wir-
ken darauf hin, dass ihre Mitgliedskör-
perschaften die für die Umsetzung die-

ser Vereinbarung notwendige Unter-
stützung der Landschaftsverbände leis-
ten. 

2. Die kommunalen Spitzenverbände und
die Landschaftsverbände erörtern min-
destens einmal jährlich den Stand der
Umsetzung. 

3. Bei wesentlichen Abweichungen von
den Zielen der Rahmenvereinbarung
wirken die Beteiligten auf eine einver-
nehmliche Anpassung ihres Inhaltes hin.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Rahmenvereinbarung tritt zum
01.01.2004 in Kraft.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 50.32.30 –

Die Landtagsfraktion der FDP hat einen
Antrag in den Landtag eingebracht, der
darauf abzielt, die rechtlichen Vorausset-
zungen zu schaffen, um über eine Belei-
hung von Technischen Überwachungsve-
reinigungen das komplette Kfz-Zulas-
sungsverfahren bei den Technischen Prüf-
stellen zu konzentrieren (Landtags-Druck-
sache 13/4130). Nach Schaffung einer
entsprechenden Beleihungsgrundlage soll
in Nordrhein-Westfalen das komplette
Zulassungsverfahren von Fahrzeugen zur
Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr
auf die Technische Überwachungsvereini-
gungen bzw. die Technischen Prüfstellen
übertragen werden. Zu diesem Antrag hat
der Landkreistag jetzt wie folgt Stellung
genommen: 
Der Landkreistag steht Überlegungen, die
in Nordrhein-Westfalen bestehende Ver-
waltungsstruktur und die gegebene
Zuständigkeitsverteilung zu überprüfen,
prinzipiell offen gegenüber. Ziel solcher
Überprüfungen muss es sein, Verwaltungs-
aufbau, Zuständigkeitsverteilungen und
Verwaltungsabläufe ggf. neu zu strukturie-
ren, um eine effektivere und effizientere
Erledigung öffentlicher (kommunaler) Auf-
gaben zu gewährleisten. Dies schließt die
Bereitschaft des Landkreistages ein, beste-
hende Behörden- und Verwaltungsstruktu-
ren kritisch zu hinterfragen und die Verla-
gerung der Wahrnehmung einzelner Auf-
gaben auf Dritte in Betracht zu ziehen.
Regelmäßig kann auf solche Aufgaben
bzw. deren Wahrnehmung verzichtet wer-
den, die von den Kreisen nicht wahrge-
nommen werden müssen und/oder eben-

so gut und besser von Privaten wahrge-
nommen werden können.
Daran gemessen erweist sich jedoch die
mit dem vorliegenden Antrag vorgeschla-
gene Übertragung des Zulassungsverfah-
rens (wie auch des Führerscheinverfahrens)
auf Technische Überwachungsvereinigun-
gen nicht als sachgerecht und wird deshalb
von uns abgelehnt. Die Gründe für diese
ablehnende Haltung lassen sich wie folgt
zusammenfassen:

Komplexität des Zulassungsver-
fahrens

Nach Maßgabe von § 68 StVZO in Verbin-
dung mit der Verordnung des Landes über
die Bestimmung der zuständigen Behör-
den nach der StVZO sind die Kreisord-
nungsbehörden als untere Verwaltungsbe-
hörden für das Kfz-Zulassungswesen
zuständig. Diese Aufgabe beschränkt sich
nicht auf die zumeist relativ einfach zu
handhabende Zulassung und Abmeldung
von privaten Pkws zum Straßenverkehr.
Neben weiteren Zulassungsaufgaben
(Zuteilung von Kennzeichen, Erteilung von
Einzelbetriebserlaubnissen etc.) werden im
Kfz-Zulassungswesen auch ordnungsbe-
hördliche Aufgaben (Stilllegungen,
Betriebsuntersagungen etc.) und Prüfauf-
gaben (Fahrtenbuch, Zuverlässigkeitsprü-
fung etc.) wahrgenommen. Hinzu treten
Aufgaben außerhalb des Zulassungsver-
fahrens (Mitwirkung beim Vollzug des
KraftStG, des AltfahrzeugG etc.). Nicht
zuletzt aufgrund europarechtlicher Vorga-
ben ist die Kfz-Zulassung insgesamt zu

einem komplexen, sich ständig weiter ent-
wickelnden Aufgabenbereich geworden.

Aufgabenwahrnehmung durch
die Kreise

Um den sich daraus ergebenden vielfälti-
gen Anforderungen in ihrer Gesamtheit
(einschließlich derjenigen des Führer-
scheinwesens) gerecht zu werden, halten
die nordrhein-westfälischen Kreise erfahre-
nes und qualifiziertes Personal sowie die
notwendige sächliche (technische) Aus-
stattung vor. Durch zahlreiche Maßnah-
men stellen sie ein bürgerfreundliches und
bürgernahes Zulassungsverfahren sicher.
Beispielhaft seien hier genannt: die Erwei-
terung der Öffnungszeiten, die Verringe-
rung der Wartezeiten, die Optimierung der
organisatorischen Abläufe, die Zuteilung
von Wunschkennzeichen, die Zusammen-
arbeit mit anderen Behörden und Händlern
oder Zulassungsdiensten, die Einrichtung
von Nebenstellen in kreisangehörigen
Städten und Gemeinden oder auch die
Übertragung der Wahrnehmung einzelner
Aufgaben auf kreisangehörige Städte und
Gemeinden nach Maßgabe eines Erlasses
des Ministeriums für Wirtschaft und
Mittelstand, Energie und Verkehr vom
17.07.2001.

Einschätzung des Bund-
Länder-Fachausschusses 
Fahrzeugzulassung

Auch der Bund-Länder-Fachausschuss
Fahrzeugzulassung bescheinigt den Zu-

Entbürokratisierung bzw. Privatisierung von
Aufgaben der Kfz-Zulassung
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lassungsbehörden in seinem aktuellen
Bericht zur Vereinfachung des Zulas-
sungsverfahrens insgesamt eine bürger-
freundliche, effektive und effiziente Auf-
gabenwahrnehmung. Eine Übertragung
von Zulassungsaufgaben auf Private
lehnt der Fachausschuss ab, weil sie ins-
besondere für den Bürger zu keinen nen-
nenswerten Verbesserungen führen
würde.

Fehlendes Bedürfnis für eine
Aufgabenübertragung

Aus welchen Gründen eine Übertragung
des Zulassungsverfahrens auf Technische
Überwachungsvereinigungen dennoch
sinnvoll sein soll, ist für uns nicht ersicht-
lich. Hierzu bietet auch der vorliegende
Antrag keine Anhaltspunkte. Zur Begrün-
dung wird im wesentlichen auf ein einzel-
nes Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz ver-
wiesen, in dessen Rahmen ein Teilbereich
der Zulassung (Betriebserlaubnis und
Ausstellung eines neuen Fahrzeug-
scheins) mit positiven Ergebnissen auf
den TÜV übertragen wurde. Abgesehen
davon, dass uns zu diesem Pilotprojekt
und insbesondere zu dessen Evaluation
keine näheren Informationen vorliegen,
ist zu bedenken, dass die Erstellung einer
Betriebserlaubnis und die Ausstellung
eines Fahrzeugscheins nur einen geringen
Teilbereich der Tätigkeiten im Bereich der
Kfz-Zulassung ausmachen. Mit den
Erfahrungen eines einzelnen Pilotprojekts
aus einem anderen Bundesland, das sich
zudem nur auf einen Bruchteil des Aufga-
benbereichs einer Kfz-Zulassungsstelle
bezieht, lässt sich aber unseres Erachtens
die Notwendigkeit einer Aufgabenüber-
tragung auf Technische Überwachungs-
vereinigungen nicht überzeugend
begründen.

Zusätzliche Personal- und 
Sachressourcen

Wie bereits erwähnt, verfügen die Kreise
über die erforderliche Personal- und Sach-
ausstattung, um die anspruchsvollen Auf-
gaben des Kfz-Zulassungswesens wahr-
zunehmen. Diese bei den Kreisen vorhan-
denen Personal- und Sachkapazitäten
müssten Technische Überwachungsverei-
nigungen im Falle einer Aufgabenübertra-
gung erst noch aufbauen. Es ist offen-
sichtlich, dass hierdurch zusätzliche Kos-
ten ausgelöst würden, die nach Lage der
Dinge auf die Gebühren aufgeschlagen
werden müssten. Zugleich wären teil-
weise erst vor kurzem getätigte Investitio-
nen der Kreise in die technische Ausstat-
tung ihrer Zulassungsstellen oder zur
Errichtung zusätzlicher Zweigstellen in

kreisangehörigen Städten und Gemein-
den vergebens, was insgesamt dem Bür-
ger und Steuerzahler nicht zu vermitteln
wäre.

Keine Verwaltungsvereinfachung

Soweit geltend gemacht wird, mit dem
vorliegenden Antrag einen wichtigen
Schritt zu einer kundenfreundlichen Ver-
waltungsvereinfachung im Bereich des
Kfz-Zulassungswesens zu leisten, ist das
für uns nicht nachvollziehbar. In der Regel
hängen nämlich Zulassungsvorgänge mit
Vorgängen, die bei den Überwachungs-
vereinigungen zu erledigen sind, über-
haupt nicht zusammen. Dass zugleich
beide Dienstleister gefragt sind (z.B. bei
technischen Änderungen am Fahrzeug),
ist nur selten der Fall. So gesehen wird mit
dem vorliegenden Antrag der Ausnahme-
fall zum Regelfall erhoben. Tatsächlich
besteht heute bei Neuzulassungen,
Umschreibungen oder Fahrzeugstilllegun-
gen zumeist keine Notwendigkeit, zuvor
technische Gutachten einzuholen. Viel-
fach (z.B. bei Nutzfahrzeugen) werden
technische Abnahmen ohnehin bereits
unmittelbar beim Hersteller vorgenom-
men. Technische Gutachten wie etwa
Haupt- und Abgasuntersuchungen wer-
den darüber hinaus von den meisten
Überwachungsvereinigungen regelmäßig
direkt in Kfz-Werkstätten angeboten.
Fahrzeughalter nutzen diese Angebote,
um die vorgeschriebenen Untersuchun-
gen mit den Jahresinspektionen ihrer
Fahrzeuge zu verbinden. Für den Bürger
würde also in den meisten Fällen lediglich
der Besuch der Zulassungsstelle durch
eine Vorsprache bei der Prüfstelle ersetzt
werden, ohne dass dies für ihn nennens-
werte Vorteile hätte.

Nachteile für Bürger im kreisan-
gehörigen Raum

Für die Bürger des kreisangehörigen
Raums ist zu befürchten, dass sie durch
eine Aufgabenübertragung auf Techni-
sche Überwachungsvereinigungen erheb-
liche Nachteile erfahren. Denn die
Dienstsstellen der Überwachungsvereini-
gungen arbeiten im kreisangehörigen
Raum vielfach nur noch mit einer perso-
nellen Mindestbesetzung, was ebenso
wenig wie die derzeitige räumliche Aus-
stattung jener Dienststellen zu einem bür-
gerfreundlichen Zulassungsverfahren bei-
tragen würde. Demgegenüber bemühen
sich die nordrhein-westfälischen Kreise
(Zulassungsstellen), wie eingangs bereits
erwähnt, seit längerem erfolgreich um
Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe und
haben beispielsweise das Zulassungsver-
fahren im Rahmen ihrer Möglichkeiten

vereinfacht, die organisatorischen Abläufe
sowie die Zusammenarbeit mit anderen
Behörden und Händlern oder Zulassungs-
diensten optimiert, die Wartezeiten deut-
lich verringert und die Öffnungszeiten
deutlich erweitert. In Abhängigkeit von
den örtlichen und personalwirtschaft-
lichen Gegebenheiten haben außerdem
viele Kreise zusätzliche Außenstellen in
kreisangehörigen Städten und Gemein-
den eingerichtet sowie nach Maßgabe
eines Erlasses des Ministeriums für Wirt-
schaft und Mittelstand, Energie und Ver-
kehr vom 17.07.2001 eine dezentrale
Wahrnehmung einzelner Aufgaben durch
kreisangehörige Städte und Gemeinden
nach dem sog. „Zwei-Hüte-Modell“
ermöglicht. Weshalb dieser bürgerfreund-
liche und bürgernahe Ansatz durch eine
Aufgabenübertragung auf Technische
Überwachungsvereinigungen ersetzt wer-
den soll, und inwieweit hierdurch eine
größere Bürgernähe und Kundenfreund-
lichkeit gewährleistet werden soll, ist für
uns nicht erkennbar. 

Kostenerhöhung

Die dem Antrag der FDP-Fraktion
zugrundeliegende Annahme, durch die
Aufgabenübertragung auf Technische
Überwachungsvereinigungen ließen sich
Einsparpotentiale realisieren, ist für uns
nicht nachvollziehbar. Zum einen ist zu
beachten, dass, worauf bereits hinge-
wiesen wurde, die Überwachungsverei-
nigungen im Falle einer Aufgabenüber-
tragung erst noch (kostenträchtig) die
Personal- und Sachkapazitäten aufbau-
en müssten, die jetzt schon bei den Krei-
sen (Zulassungsstellen) vorhanden sind.
Und zum anderen ist zu bedenken, dass
bei dieser Aufgabenübertragung weiter-
hin eine umfassende Dienst- und Fach-
aufsicht durch die Kreise gewährleistet
werden müsste. Seitens der Kreise müs-
sten hierfür in jedem Fall (kostenträch-
tig) qualifiziertes Personal sowie die not-
wendige Ausstattung vorgehalten wer-
den, sodass insgesamt nicht mit Einspa-
rungen, sondern im Gegenteil mit einer
Ausweitung der benötigten Personal-
und Sachressourcen gerechnet werden
muss.

Verfassungsrechtliche Grenzen

Verfassungsrechtlich sind einer Übertra-
gung von (hoheitlichen) Aufgaben der
Fahrzeugzulassung durch Art. 33 GG enge
Grenzen gesetzt. Die mit dem vorliegen-
den Antrag vorgeschlagene Übertragung
des gesamten Zulassungsverfahrens nach
Maßgabe einer noch zu schaffenden
gesetzlichen Beleihungsgrundlage wäre
jedenfalls nicht zulässig. Wie vom Bund-
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Länder-Fachausschuss Fahrzeugzulassung
zutreffend ausgeführt, sind insbesondere
die Aufgaben der Eingriffsverwaltung wie
Zwangsstilllegungen und Betriebsein-
schränkungen nicht durch Beleihung über-
tragbar. Die hiernach allenfalls zulässige
Übertragung einzelner Aufgaben wird von
uns aber sowohl aus fachlichen Gründen
als auch mit dem Hinweis auf die damit
verbundene „Rosinenpickerei“ nachdrück-
lich abgelehnt. 

Vereinfachung des Zulassungs-
verfahrens auf der Basis der Vor-
schläge des Bund-Länder-Fach-
ausschusses Fahrzeugzulassung

Die nordrhein-westfälischen Kreise sind an
einer nachhaltigen Vereinfachung und Opti-
mierung des Zulassungsverfahrens interes-
siert, die den Wünschen des Bürgers wirklich
Rechnung trägt. Anstelle einer Übertragung
des Zulassungsverfahrens auf Technische

Überwachungsvereinigungen regen wir des-
halb eine gezielte Vereinfachung des Zulas-
sungsverfahrens auf der Basis der aktuellen
Vorschläge des Bund-Länder-Fachausschus-
ses Fahrzeugzulassung an. Die Kreise bieten
an, sich in die weitere Erörterung dieser Vor-
schläge intensiv einzubringen.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 36.10.10 –

Das Porträt: Dr. Ingo W o l f
Fraktionsvorsitzender der FDP:
„Ich wäre auch sehr gern Landrat geworden“

Dr. Ingo Wo l f ist Fraktionsvorsitzender
der nordrhein-westfälischen FDP. Boris
Zaffarana, Pressereferent des Landkreis-
tags, hat ihn getroffen und nicht nur über
Politik mit ihm geredet.

EILDIENST: Herr Dr. Wolf, erinnern Sie sich
noch an die Situation, in der Sie gesagt
haben: „Ich gehe in die Politik“? 

Dr. Ingo Wolf: Ich habe fast zehn Jahre
lang, zwischen 1990 und 1999 in der
Funktion des stellvertretenden Stadtdi-
rektors und später des Oberkreisdirektors
in Euskirchen das Vergnügen gehabt,
eine öffentliche Verwaltung zu leiten und
bin da natürlich der Kommunalpolitik
sehr nahe gekommen, bin aber ganz
bewusst in dieser Zeit als Neutraler auf-
getreten. Ich bin Liberaler, FDP-Mitglied,
und habe mich damals ausschließlich an
der Sache orientiert und auch mit allen
politischen Gruppierungen sehr vertrau-
ensvoll zusammen gearbeitet. Deswegen
sehe ich meinen Einstieg in die Politik mit
der Landtagswahl im Mai 2000. Vorher
war ich kommunaler Manager und habe
mich darum bemüht, die Aufgaben einer
öffentlichen Verwaltung zugunsten der
Bürger bestmöglich zu erledigen und das
sehr stark unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten. 

EILDIENST: Warum sind Sie dann in die
Landespolitik gegangen? Wollten Sie nicht
mehr an der Basis arbeiten? Oder wollten
Sie schlicht mehr erreichen als auf kommu-
naler Ebene? 

Wolf: Nein. Das ist ganz einfach dadurch
zu erklären, dass die unselige Reform der

Kommunalverfassung es ja nicht mehr
ermöglicht hat, diese Doppelspitze auf-
recht zu erhalten. Ich bin dann andert-
halb Jahre vor Ablauf meiner Wahlzeit
vom Gesetzgeber pensioniert worden
und hätte normalerweise meiner beruf-
lichen Ausbildung entsprechend als
Rechtsanwalt weiter arbeiten können.
Und dann ist es – zu meinem Glück, muss
ich sagen! – auf einem nicht aussichtsrei-
chen Platz 22 der FDP-Landesliste zu
dem überraschenden Einzug in den Land-
tag gekommen, was mich natürlich sehr
gefreut hat und im Nachgang natürlich
dann auch erst ermöglicht hat, dass ich
heute Fraktionsvorsitzender dieser gro-
ßen FDP-Fraktion von 24 Abgeordneten
im Landtag bin. 

EILDIENST: Dennoch scheint es mir so,
dass Sie damals auch nichts dagegen
gehabt hätten, Landrat zu werden! 

Wolf: Richtig. Ich habe das ja auch ver-
sucht und mit elf Prozent das beste Ergeb-
nis auf Kreisebene in NRW bekommen und
wäre selbstverständlich auch als Landrat im
Kreis Euskirchen gerne an der Spitze der
Verwaltung geblieben. Aber es ist nun ein-
mal so, dass bei dieser Direktwahl die gro-
ßen Volksparteien erhebliche Startvorteile
haben. Ich habe mich damals sehr gefreut,
dass ich ein so hervorragendes Ergebnis
einfahren konnte. Aber das hat eben am
Ende nicht gereicht, und das musste ich
dann letztlich auch akzeptieren.

EILDIENST: Hat es Ihnen denn besser in
Ihrer Kommune gefallen als jetzt im Land-
tag? Sehen oder sahen Sie Ihre jetzige Auf-
gabe vielleicht sogar als Notlösung? 

Dr. Ingo Wolf

Wolf: Definitiv nein. Diejenigen, die mich
in den Landtag entsandt haben, waren
schon sehr überzeugt davon, dass ich mit
meiner kommunalpolitischen Grundaus-
bildung hier einen sehr guten Platz ein-
nehmen würde. Das war eine hervorra-
gende Start-Chance. Im Grunde genom-
men aber sind die politischen Mechanis-
men auf der unteren Ebene nicht anders
als auf Landesebene oder wie ich es auch
kurz im Bund erlebt habe. Es geht immer
nach den gleichen Kriterien. Was man im
Unterschied zu dem Beruf des Oberkreis-
direktors eben sehen muss: Es ist natür-
lich sehr viel stärker zielorientiert, hand-
lungsorientiert und ergebnisorientiert,
was sich in einer solchen Verwaltung



abspielt. Da gibt es natürlich schon mal
Verzögerungen, weil eben in der Abstim-
mung mit den politischen Gremien auch
nicht alles gleich erledigt wird. Aber hier
im Landtag dauert vieles aufgrund der
komplizierten Abstimmungsprozesse mit
Anhörungen und Verhandlungen zwi-
schen den verschiedenen Fraktionen sehr,
sehr lange. Das ist aus meiner Sicht
durchaus verbesserungsfähig – was die
Geschwindigkeit der Entscheidungspro-
zesse betrifft. 

EILDIENST: ... insbesondere auch Prozesse,
die die Kommunen angehen? 

Wolf: Ja, natürlich. Und das ist ja auch
mein besonderes Steckenpferd. Ich bin seit
meiner ersten Stunde hier der Kommunal-
politische Sprecher der Fraktion. Ich bin
sowohl im Vorstand des Landkreistags als
auch im Präsidium des Städte- und
Gemeindebundes. Da ich beide Ebenen
früher live erlebt habe, schlägt mein Herz
auch für beide Bereiche. Ich habe Ver-
ständnis für beide Gruppierungen, kenne
auch die gegenseitigen Vorurteile, rate da
an dieser Stelle immer zu sehr viel mehr
Entspannung und Gelassenheit im
Umgang zwischen den kommunalen Spit-
zenverbänden, aber auch auf den ver-
schiedenen kommunalen Ebenen. Natür-
lich habe ich ein großes Interesse daran,
auch im Landtag um Verständnis dafür zu
werben, dass die Basis unseres Gemeinwe-
sens eben die Kommunen und auch die
Kreise sind. Dort spielt sich das Leben ab.
Dort erleben die Bürger ganz hautnah,
was Politik heißt. Es ist nur immer sehr
schwierig, dies auch zu vermitteln – auch
hin und wieder bei den Kollegen im Land-
tag. 

EILDIENST: Einem kommunalen Fachmann
wie Ihnen dürfte das aber nicht allzu
schwer fallen, nicht wahr? 

Wolf: Sicher. Denn ich sitze ja nach wie
vor noch im Kreistag. Wenn also beispiels-
weise Gesetze auftauchen, die zu Einnah-
meverlusten für die Kreise führen, erlebe
ich das „unten“ unmittelbar im Haushalt
mit. Diese Rückkoppelung halte ich ohne-
hin für sehr wichtig. Es wird ja hin und
wieder über Doppelmandate diskutiert.
Aber ich glaube, diese Anbindung an den
kommunalen Bereich ist sehr vernünftig.
Ich bin auch der Auffassung, dass der
Ausschluss der Wählbarkeit von kommu-
nalen Hauptverwaltungsbeamten – also
Bürgermeistern und Landräten – nicht
sinnvoll ist. Wir haben ja andere Verfas-
sungen in Deutschland, wo so etwas
möglich ist. Und ich sehe auch überhaupt
nicht ein, warum so etwas nicht gehen

sollte. Das sage ich ohne eigenen
Anspruch, denn ich bin ja nicht mehr in
meiner früheren Funktion; insofern kann
ich das sehr viel lockerer und entspannter
aussprechen. Ich halte einfach für wichtig,
dass die kommunalpolitischen Interessen
einen sehr viel stärkeren Niederschlag im
Landtag finden.

EILDIENST: Wird sich denn in diesem Punkt
etwas ändern, etwas verbessern? 

Wolf: Das ist schwierig, weil das fachpoliti-
sche Individualinteresse häufig die Finanz-
verantwortung für das Ganze ein wenig
überlagert. Und da ist mein steter Kampf
vom ersten Tag an. Jeder weiß das. Ich bin
hier als Kommunalpolitiker mehr als
bekannt im Landtag.

EILDIENST: ... und als Mit-Verfechter für
das strikte Konnexitätsprinzip... 

Wolf: Genau: Wir haben uns seit Jahren
händeringend um das Konnexitätsprinzip
bemüht und freuen uns, dass es nun end-
lich in die Landesverfassung geschrieben
wird. Die Bereitschaft bei Bund und Län-
dern, bei der Verteilung der Finanzen fair
zu sein, ist allerdings noch immer gering.
Ich bin Mitglied der Föderalismuskommis-
sion auf Bundesebene und sehe mit großer
Besorgnis, wie wenig Verständnis es dort
für die Nöte auf der unteren Ebene gibt. Es
ist natürlich aufgrund unseres staatlichen
Aufbaus vornehmlich ein Kampf Bund
gegen die Länder und umgekehrt. Dabei
spielen die Kommunen leider Gottes nur
eine untergeordnete Rolle. Man muss aller-
dings auch zugeben, dass selbst Bundes-
tagsabgeordnete, die gleichzeitig auch
Vertreter einer Gebietskörperschaft sind, in
einer Diskussion über Entflechtung sich
plötzlich wieder wünschen, dass die
Bundesebene weiterhin zuständig sein
mag, damit man unten einen Buhmann
hat. Auch unsere kommunalen Vertreter
vor Ort sind da manchmal in einer Situa-
tion, dass sie die kommunale Eigenverant-
wortung tatsächlich gar nicht wollen. Das
ist eine bedenkliche Sache. Wir müssen die
kommunale Selbst- und Eigenverantwor-
tung wollen – auch mit Risiken! Selbst
wenn das möglicherweise einen stärkeren
Wettbewerb auslöst. Man kann nicht
immer nur den Finanzausgleich beklagen,
wenn man nicht auf der anderen Seite
bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen. 

EILDIENST: Also sollen aus Ihrer Sicht die
Kreise ruhig noch ein bisschen mehr Ver-
antwortung übernehmen? 

Wolf: Absolut! Ich bin gerade, was die
Frage der Verwaltungsstruktur in Nord-

rhein-Westfalen angeht, immer jemand
gewesen, der abweichend von den gro-
ßen Volksparteien nicht Überlegungen in
den Vordergrund gestellt hat, diese und
jene Mittelebene muss weg. Sondern ich
habe immer gesagt: Sonderbehörden
müssen weg. Wir müssen Aufgaben pri-
vatisieren, soweit das möglich ist. Und
dann muss das, was hoheitlich bleibt und
auch bleiben muss, kommunalisiert wer-
den. Für mich ist Baden-Württemberg
absolut das Vorbild. Wenn es da
geschafft worden ist, von 450 Behörden
350 abzuschaffen, dann ist das ein Zei-
chen, dass es geht! Wichtig ist: Derjenige
soll es machen, der am nächsten dran ist,
der aber auch leistungsfähig dafür ist.
Wir können natürlich nicht eine 10.000-
Seelen-Gemeinde mit Aufgaben zu-
schütten, die sie mit ihrem Personal gar
nicht leisten kann. Das heißt, man muss
immer genau fragen: Wo ist die Kompe-
tenz? Wo ist die Leistungskraft? Wo ist
die Finanzkraft, das auch zu schultern?
Denn es ist völlig unsinnig, in einem
ländlichen Kreis in jede Kommune einen
Tierarzt zu setzen oder einen Humanme-
diziner oder einen Apothekenaufseher.
Das ist einfach nicht sinnvoll. Aber:
Immer auf der möglichst niedrigsten
Ebene müssen die Aufgaben erledigt
werden.

EILDIENST: Mit einem Acht-Stunden-Tag
werden Sie Ihre Aufgaben sicherlich nicht
erledigen können. Was sagt denn Ihre
Familie dazu, wenn Sie erst nach 16, 18
oder noch mehr Stunden wieder nach
Hause kommen? 

Wolf: Die sind das mittlerweile alle
gewöhnt. Ich bin seit 1988 verheiratet,
meine Frau kennt es nicht anders, als dass
ich ins normale politische Tagesgeschäft
eingebunden bin. Meine älteste Tochter
ist 1993 geboren, also in dem Jahr, in dem
ich Oberkreisdirektor wurde. Der Sohn
und die zweite Tochter kamen danach,
und die drei sind mit diesem Leben natür-
lich groß geworden. Das Schöne ist, dass
man bei der ein oder anderen freudigeren
Veranstaltung am Wochenende auch mal
seine Kinder mitnehmen kann. Aber es ist
schon – das soll man nicht verhehlen –
eine sehr zeitintensive Beschäftigung.
Nur, mir hat es immer Spaß gemacht, von
Anfang an. 

EILDIENST: Herr Dr. Wolf, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 10.30.10 –
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Der Kreis Herford nimmt Aufgaben der
Abfallentsorgung, für die er eigene Anla-
gen betreibt, seit dem 1. Januar 1997 in
Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung wahr. Diese Organisationsform
wurde gewählt, da Eigenbetriebe und
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen auf-
grund ihrer organisatorischen Selbststän-
digkeit, Kostenrechnung und kaufmänni-
schen Buchführung eine Reihe wesent-
licher Ziele des vor sieben Jahren in der
Umsetzungsphase befindlichen „Neuen
Steuerungsmodells“ erfüllen. 
Ziele waren u.a. eine verstärkte Verlage-
rung der fachlichen und wirtschaftlichen
Verantwortung auf die Fachebene sowie
die Einführung betriebswirtschaftlicher Ele-
mente. 
Abfallentsorgungsbetriebe sind heute
technisch anspruchsvolle Einrichtungen
mit einem enormen Anlagevermögen, das
sich durch den beträchtlichen Investitions-
bedarf der kommenden Jahre noch erhö-
hen wird.  Sie sind in ihrer Betriebsstruktur
durchaus mit Wirtschaftsunternehmen
vergleichbar. Wichtigste Entscheidungs-
träger des Abfallentsorgungsbetriebes sind
die Werkleitung und der Werksausschuss. 
Hauptaufgaben des Abfallentsorgungsbe-
triebes des Kreises Herford sind 
– Sanierung und Nachsorge für die ehema-

lige zentrale Hausmülldeponie „Rees-
berg“ sowie für die nicht mehr betriebe-
ne Bauschuttdeponie „Im Seppe“. 

– Betrieb einer Deponie für Boden, Bau-
schutt und andere mineralische Abfall-
stoffe in Weiterführung der ehemaligen
Zentraldeponie. 

– Betrieb eines Schadstoff-Zwischenlagers
mit fester Annahmestelle und einer
mobilen Schadstoffsammlung. 

Deponie Reesberg: 

Die Deponie Reesberg in Kirchlengern
wurde von 1971 bis 1982 als Zentraldepo-
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Im Fokus: Abfallentsorgungsbetrieb 
des Kreises Herford

Die Sickerwasserbehandlungsanlage
wurde in Kirchlengern in unmittelbarer
Nähe zur Deponie Reesberg gebaut

Die Annahmestelle der Deponie Reesberg
in Kirchlengern

nie für Hausmüll und Gewerbeabfälle
sowie Klärschlämme betrieben. Während
dieser Zeit wurden ca. 2,5 Mio. m3 dieser
Abfallstoffe abgelagert. Im Jahre 1982
wurde durch die entsorgungspflichtigen
Körperschaften Kreis Herford und Stadt
Bielefeld eine Müllverbrennungsanlage in
Betrieb genommen. Der Ablagerungskata-
log für die Deponie Reesberg wurde des-
halb auf nicht brennbare mineralische
Abfallstoffe eingeschränkt.  Seit 1982 wur-
den ca. 900 000 m3 mineralische Abfall-
stoffe einschließlich Boden und Bauschutt
abgelagert. Der Deponiebetrieb ist nach
der Ablagerungsverordnung bis Mitte
2009 zugelassen. 

Deponienachsorge

Die Deponie Reesberg wurde  als Verfül-
lung einer Abgrabungsfläche betrieben.
Eine definierte geologische Barriere und
eine Basisabdichtung sind nicht vorhan-
den. Zur Entwässerung der Deponie wur-
den an den Tiefpunkten der Deponiesohle
im Gefälleverlauf Drainageleitungen ver-
legt. Die Dränagen sind marode und sanie-
rungsbedürftig. Durch die andauernde
Umsetzung der organischen Bestandteile
des Haus- und Gewerbemülls entsteht
neben anderen Gasen insbesondere Me-
thangas.

Nachsorgekonzept

Sickerwasserfassung

Im Jahr 2001 wurde die östliche Dränage
im offenen Verbauverfahren ersetzt. Die
Schachtbauwerke sind so konzipiert, dass
regelmäßige Spülarbeiten und Kamerabe-
fahrungen problemlos möglich sind. 
Im Jahre 2004 wird die westliche Deponie-
dränage ebenfalls saniert. 
Im Bereich der mittleren Dränageleitung
sowie in extrem tiefen Deponiebereichen
werden Förderbrunnen niedergebracht.
Der erste Förderbrunnen wurde bereits im
Jahre 2001 hergestellt und mit unter-
schiedlichen Pumpen getestet. Die gewon-
nenen Erfahrungen werden auf die ande-
ren Förderbrunnen übertragen.
Dieses Entwässerungskonzept aus im Frei-
gefälle abfließenden Dränagen und pum-
penbetriebenen Förderbrunnen gewähr-
leistet eine optimierte Fassung des anfal-
lenden Sickerwassers.
Die Sanierungskosten für das Gesamtsys-
tem belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. Euro. 

Sickerwasserreinigung  

Das gesammelte Sickerwasser wird in ein
Misch- und Ausgleichsbecken geleitet. Aus
diesem Becken fließt es in die Aufberei-
tungsanlage. Diese arbeitet in einem völlig
geschlossenen System, so dass Emissionen,
insbesondere Geruchsemissionen, vermie-
den werden. 
In dem eingesetzten Verfahren wird das
Sickerwasser in einem Kreislauf, bestehend
aus einer Biofiltration und einer Ozon-UV-
Oxidation, behandelt. Nach weitgehender
Reinigung in diesem Kreislauf wird das
Wasser über eine Aktivkohlestufe in Zwi-
schenspeicher und von dort in den Vorflu-
ter Else eingeleitet. Im Zwischenspeicher
erfolgt die Überprüfung, ob  die vorgege-
benen Einleitungsgrenzwerte eingehalten

werden. Die Anlage ist für eine Durchsatz-
leistung von 60 m_/d ausgelegt worden;
sie berücksichtigt somit den Zustand einer
oberflächenabgedichteten Deponie. Das
Gesamtinvestitionsvolumen für die Sicker-
wasserbehandlungsanlage betrug ca. 5
Mio. Euro.

Oberflächenabdichtung / Entgasung 

Zur Reduzierung des Sickerwasseranfalls
und zur Verhinderung von Deponiegas-
austritten ist eine Oberflächenabdichtung
geplant. Zentrales Dichtungselement
innerhalb des Oberflächenabdichtungs-
aufbaus ist eine PEHD-Kunststoffdich-
tungsbahn (KDB). Das Oberflächenwas-
ser wird über ein Grabensystem einem
Retentionsbecken  zugeführt und über
einen gedrosselten Ablauf in den Vorflu-
ter abgegeben. 
Die Sickerwassermengen werden sich
reduzieren. Unterhalb der KDB wird das
anfallende Gas mittels Entgasungsbrunnen
und Gasflächendränagen gefasst. Über



Unterdruckstationen und eine Ringleitung
wird das Gas dem Verwertungs- und Ent-
sorgungsbereich zugeführt. Da die Gas-
prognosen von ausreichender Verfügbar-
keit und Qualität ausgehen, ist eine Nut-
zung über Kraft-Wärme-Kopplung ge-
plant. Nicht verwertbares Gas wird über
eine Hochtemperaturfackel umweltver-
träglich verbrannt. 
Die Herstellungskosten für Oberflächen-
abdichtung und Entgasungseinrichtungen
belaufen sich lt. Kostenberechnung auf ca.
13 Mio. Euro. 
Während der Betriebszeit der zentralen
Hausmülldeponie (1971 bis 1982) sind
keine ausreichenden Rückstellungen
gebildet worden, die eine Finanzierung
des heutigen Nachsorgestandards ermög-
lichen. Die Kosten der Nachsorge werden
daher beim Kreis Herford durch eine „dif-
ferenzierte Kreisumlage Abfall“ gemäß §
9 (2) Landesabfallgesetz NRW erhoben,
die über die Gebührenhaushalte der Kom-
munen in die Müllabfuhrgebühren einflie-
ßen. 

Schadstoff-Sammelmobil und
Zwischenlager

Das Schadstoffmobil wird vorrangig für die
Einsammlung von schadstoffhaltigen
Abfällen aus Haushaltungen eingesetzt.
Im Einzelfall dient es auch zum Transport
von Abfällen aus Gewerbe- und Dienstleis-
tungsbetrieben (Abholservice).
Derzeit werden viermal jährlich 46 Sam-
melpunkte im gesamten Kreisgebiet mit
dem Mobil ange-fahren. Die Sammelzeiten
sind flexibel (wochentags bis 17.00 Uhr,
einmal jährlich in jeder Kom-mune auch
samstags), damit auch Berufstätige die Ter-
mine wahrnehmen können. Die Termine
der Schadstoffsammlung werden zeitnah
durch die örtliche Presse, Abfallwegweiser,
Umwelt-/Abfallkalender der Städte und
Gemeinden publik gemacht. 

256

Im Fokus

Mit Inbetriebnahme eines Schadstoffzwi-
schenlagers mit fester Annahmestelle
nimmt der Abfallentsorgungsbetrieb neben
den Schadstoffen aus Haushaltungen auch
vergleichbare Abfälle aus dem gewerb-
lichen Bereich an.
Als Kunden kommen überwiegend Gewer-
be- und Dienstleistungsbetriebe in Be-
tracht, bei denen schadstoffhaltige Abfälle
in einer Größenordnung von bis zu 2000
kg pro Jahr anfallen.
Die Baukosten für das Zwischenlager belie-
fen sich auf rd. 1,8 Mio. Euro. Es besteht
aus sechs Lagerbereichen und einem
Annahme- und Sortierraum.
Die Öffnungszeiten der Annahmestelle im
Zwischenlager sind kundenfreundlich ge-
staltet.

Während die Annahme, Sortierung und
Entsorgung von Schadstoffen aus Haushal-
ten über die Müllabfuhrgebühren finan-
ziert wird, werden von den Gewerbe- und
Dienstleistungsbetrieben privatrechtliche
Entgelte erhoben. 
Mit dem Abfallentsorgungsbetrieb des
Kreises Minden-Lübbecke besteht eine
öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die
Mitbenutzung des Schadstoffzwischenla-
gers. Im Jahresdurchschnitt werden im
Kreis Herford ca. 180 t und im Kreis Min-
den-Lübbecke ca. 130 t schadstoffhaltiger
Abfälle erfasst und einer Verwertung bzw.
schadlosen Beseitigung zugeführt. 
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Sortieren, Verwerten und Entsorgen im Kreis Herford: Alles ist detailliert geregelt.

Das Schadstoffzwischenlager befindet
sich in Bünde.
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Allgemeine 
Verwaltungsaufgaben

Europa

50 Jahre Partnerschaft County
Durham – Kreis Wesel
50 Jahre besteht die Partnerschaft zwi-
schen dem Kreis Wesel und der nordengli-
schen County Durham. Damit ist es eine
der ältesten Partnerschaften zwischen
einem englischen und einem deutschen
Kreis. Basis der Partnerschaft ist der
Jugendaustausch, der sich in den vergan-
genen Jahren hin entwickelt hat zu einem
verstärkten Austausch in Form von inter-
nationalen Jugendcamps. Daran nehmen
dann Jugendliche aus verschiedenen euro-
päischen Ländern teil. 

Delegation des Partnerkreises aus dem
County Durham vor dem Weseler Kreishaus

Chairman (Landrat) Alan F e n w i c k
(Labour) besuchte den Kreis Wesel vom
9. bis 13. Juni 2004 zusammen mit den
Kreistagsabgeordneten Anne W r i g h t,
John L e t h b r i d g e, Tom F o r s t e r (alle
Labour), John S h u t t l e w o r t h (Inde-
pendent) und Carl D o c k i n g vom Ver-
waltungsbereich Soziales und Gesund-
heit. 
Landrätin Birgit A m e n d - G l a n t s c h n i g
bot der Delegation ein abwechslungsrei-
ches und informatives Programm, das sich
an den Wünschen der Gäste orientierte.
Beim Abschlussabend drückte sie die Hoff-
nung aus, dass die Partnerschaft noch wei-
tere 50 Jahre erfolgreich fortbestehen
möge. Alan F e n w i c k bedankte sich dabei
für das hervorragende Programm und
sprach die Einladung zum Gegenbesuch im
nächsten Jahr aus. Festlich wurde der
Abschlussabend von der Barbershop Blend
aus Sonsbeck eingeleitet, die nicht ohne
Zugabe von der Bühne durfte. Gekommen
war hierzu auch die ehemalige Landrätin
Christel A p o s t e l. 

Bereits nachmittags hatte man die Delega-
tion in der Xantener Jugendherberge mit
einer Jubiläumstorte überrascht. Auf Anre-
gung der Landrätin wird bei den Besuchen
auf den Austausch von Gastgeschenken ver-
zichtet. Stattdessen überreicht die Delega-
tion jeweils eine Spende für eine soziale Ein-
richtung. Alan F e n w i c k freute sich daher,
den Scheck in Höhe von 500 Euro an das
Wohnheim Micado für autistische Kinder in
Alpen-Bönninghardt überreichen zu dürfen. 
Neben dem Jugendbereich interessierte die
Delegation vor allem die Gefahrenabwehr
und der Katastrophenschutz. Johannes
C r e m e r s und Paul S t o c k h a u s e n vom
Fachbereich Sicherheit und Ordnung
gaben deshalb zunächst einen Überblick
über die Aufgabenstruktur. Anschließend
besichtigte man die Polizeileitstelle und
wurde fachkundig über die hier anfallen-
den Aufgaben informiert. 
Da es zur Zeit in der County Durham eine
Diskussion über eine neue Kommunalre-
form gibt, fand der Vortrag von Lars
R e n t m e i s t e r (Kreistagsbüro) über die
Entscheidungsstrukturen im Kreis Wesel
ebenfalls besonderes Interesse. 
Insgesamt zeigte sich auch bei diesem
Besuch, dass beide Kreise ähnliche Proble-
me und Strukturen haben und man von
den unterschiedlichen Lösungsansätzen
durchaus lernen kann. 
Die Delegation aus der County Durham
wurde von Kreistagspolitikern fachkundig
begleitet. 
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Symposium „Europäisierung 
der Raumplanung“ 
am 30. September 2004

Das Zentralinstitut für Raumplanung an der
westfälischen Wilhelms-Universität Mün-
ster veranstaltet anlässlich seines 40-jähri-
gen Bestehens am 30. September 2004
unter der Schirmherrschaft des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen und des Ministeriums für Ver-
kehr, Energie und Landesplanung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ein eintägiges
Symposium mit dem Thema „Europäisie-
rung der Raumplanung“. Zur Thematik
referieren:
• Dr. Dr. h. c. Klaus T ö p f e r, Leiter des

Umweltprogramms der Vereinten Natio-
nen, UNEP, Nairobi, Kenia: „Die Verwirkli-
chung der Millennium Development
Goals und räumliche Planung“

• Ministerialdirektor Prof. Dr. Michael
K r a u t z b e r g e r, Bonn: „Europäisie-
rung der Raumplanung“

• Prof. Dr. Jost Pietzcker, Universität
Bonn: „Europäisierung der Bauleitpla-
nung – Die Richtlinie zur Umweltprü-
fung von Plänen und ihre Umsetzung im
Baugesetzbuch“

• Prof. Dr. Ondolf R o j a n, Richter am
Bundesverwaltungsgericht Leipzig: „Euro-
päisierung der Fachplanung – Umwelt-
richtlinien in der Straßenplanung“

• Prof. Dr. Andreas F a l u d i, Universität
Nijmegen, Niederlande: Europäisierung
der Raumordnung – Wie Raumordnung
zur Politik des territorialen Zusammen-
halts wurde“

Die Diskussion leiten:
• Beigeordnete a. D. Dr.-Ing. Irene

W i e s e - v o n  O f e n, Essen
• Dr. Günter G a e n t z s c h, Vorsitzender

Richter am Bundesverwaltungsgericht a.
D., Köln

Auskünfte und Anmeldungen:
Zentralinstitut für Raumplanung an der
Universität Münster, Wilmergasse 12-13,
48143 Münster, Tel: 0251/83-29781, Fax:
0251/83-29790, E-Mail: zir@uni-muen-
ster.de, www.uni-muenster.de/jura.zir. Es
wird eine Kostenbeitrag von 50,00 € erho-
ben.
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Sicherheit und 
Ordnung

Jahresbericht 2003 Kreispolizei
Steinfurt

Mit dem Jahresbericht 2003 hält die
Kreispolizeibehörde Steinfurt eine Rück-
schau auf polizeilich relevante Vorkomm-
nisse, verschiedene Aufgabenfelder und
die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallent-
wicklung. Im redaktionellen Teil werden
über die übliche Tagesberichterstattung
hinaus Informationen zu polizeispezifi-
schen Themen gegeben. Es werden Ein-
blicke in verschiedene Arbeitsbereiche
gewährt, sowie die objektive Sicherheits-
lage im Kreis Steinfurt anhand von ver-
schiedenen Statistiken zur Kriminalitäts-
und Verkehrsunfallentwicklung doku-
mentiert. 
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Bildband und Reiseführer –
Parks und Gärten links und
rechts der Ems

Im Rahmen der REGIONALE 2004 präsen-
tiert der Landschaftsverband Westfalen-
Lippe mit dem Reiseführer (Parks + Gärten)
erstmals das gartenkulturelle Erbe des nörd-
lichen und östlichen Münsterlandes. In den
Kreisen Warendorf, Steinfurt und der Stadt
Münster können prachtvoll gestaltete Gär-
ten und Parks und so manches noch weit-
gehend unbekannte Kleinod erkundet wer-
den. Der Gartenführer begleitet auf Ausflü-
gen mit Texten zur Geschichte der Garten-
anlagen und der mit ihnen verbundenen
Menschen. Praktische Tipps und Wegbe-
schreibungen sowie touristische Informa-
tionen helfen bei der Tourenplanung.
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Soziales

Kurs für zukünftige Tagesmütter
und Tagesväter im Kreis Borken

Für viele Eltern oder Alleinerziehende sind
sie rettende Engel: Tagesmütter oder Ta-
gesväter, die einspringen, wenn beide El-
ternteile berufstätig sind, keinen Platz in
Kindergarten, Tagesstätte oder Hort ge-

Gabi Borgers vom Verein für Jugend und
soziale Arbeit (links) und Andrea Scher-
bring vom Fachbereich Jugend und Fami-
lie des Kreises Borken leiten die Schulung

funden haben, unregelmäßige Arbeitszei-
ten haben oder einfach eine kontinuierli-
che Betreuung ihrer Kinder durch eine feste
Bezugsperson wünschen. Tagesmütter
oder Tagesväter übernehmen deshalb zeit-
weise eine große Verantwortung. Um sie
darauf vorzubereiten, bietet der Fachbe-
reich Jugend und Familie des Kreises Bor-
ken in Zusammenarbeit mit dem Verein für
Jugend und soziale Arbeit in Bocholt einen
Kurs zur Qualifizierung von Tagespflegep-
ersonen an.

Die Schulung ist Teil eines Fortbildungspro-
gramms für Tagesmütter des Bundesver-
bandes für Kinderbetreuung in Tagespflege
und bietet eine Vorbereitung sowie inhalt-
liche Auseinandersetzung mit der zukünfti-
gen Aufgabe. Der Kurs beginnt am 16.
September 2004. Je nach Interesse besteht
die Möglichkeit, den Kurs durch eine Ver-
tiefungsphase zu ergänzen.
Die Schulung richtet sich in erster Linie an
Frauen und Männer, die gerne Zeit mit Kin-
dern verbringen und ausreichend Geduld,
Verantwortung und eine gute Portion
Lebensfreude mitbringen. Sie sollten die
Bedürfnisse von Kindern achten und ver-
trauensvoll und einfühlsam mit ihnen
umgehen, sich gesundheitlich fit fühlen
und belastbar sein sowie über einen
Wohnraum verfügen, der Kindern Platz
zum Spielen lässt.
Weitere Informationen zum Qualifizie-
rungskurs gibt es beim Verein für Jugend
und soziale Arbeit unter der Telefonnum-
mer 02871/274298 und beim Fachbereich
Jugend und Familie des Kreises Borken
unter 02872/809712.

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 51.03.10 –

Jugend

Kanada möchte vom Kreis 
Borken etwas lernen

In der Regel ist es so: Der Kleine lernt vom
Großen. Das kann aber auch anders sein.
Oft können die Erfahrungen einer kleinen
Einheit auch auf ganz großer Ebene wert-
voll sein. Das hat sich nun die Wilfried-Lau-
rier-Universität Waterloo in der Nähe von
Toronto zum Grundsatz gemacht und im
Namen der kanadischen Regierung nach
Modellprojekten aus der ganzen Welt im
Bereich Kinder- und Jugendhilfe gesucht.
Fündig geworden sind die Wissenschaftler
– neben England, Schweden, Frankreich
und Neuseeland – auch im Kreis Borken.
„Das ist schon eine unheimlich spannende
und hoch interessante Sache“, ist Hans-Josef
Overmann begeistert. Der Leiter des Fach-
bereiches Jugend und Familie des Kreises
Borken flog nach Toronto, um dort bei einem
ersten wissenschaftlichen Kongress dem
Gastgeberland sowie den Vertretern der
weiteren fünf ausgewählten Länder das Pro-
jekt „Werkstatt für Eltern-Coaching und
Konfliktmanagement“ vorzustellen. „Das
war ein Seminar, in dessen Zentrum die För-
derung und Unterstützung der Eltern steht“,
erklärt Overmann. „Das Besondere und das
Innovative daran ist, dass Eltern, die in einer
schwierigen Situation stecken, im Dialog
geholfen wird, im Dialog mit anderen Eltern
und mit Fachkräften. Es wurden Erfahrungen

ausgetauscht, wie Eltern konkret dabei
unterstützt werden können, ihre eigene
Kompetenz in der Familie zu stärken.“
Initiiert wurde dieses Projekt von Professor
Dr. Reinhart Wolff, Rektor der Alice-Salo-
mon-Fachhochschule in Berlin, Remi Stork
vom Kronberger Kreis für Qualitätsent-
wicklung sowie Mitarbeitern des Fachbe-
reiches Jugend und Familie und verschie-
dener freier Träger der Familien- und
Jugendhilfe. Professor Wolff war es auch,
durch den der Kontakt zur kanadischen
Universität in Waterloo hergestellt wurde.
Der international anerkannte Fachmann
für Kinder- und Familienfragen war direkt
von der Universität angesprochen worden.
Der Grund: Die kanadische Regierung
sucht nach Alternativen zu ihrer eigenen
Kinder- und Jugendhilfe, die sich dort mitt-
lerweile in einem nicht mehr überschauba-
ren Kostenrahmen bewegt.
Professor Wolff kam bei der Anfrage direkt
das „Borkener Modell“ des Elterncoa-
chings in den Sinn, informierte seine Kolle-
gen und schickte eine Projektbeschreibung
nach Kanada. „Die Antwort ließ nicht
lange auf sich warten“, so Overmann.
„Die Kanadier luden uns zu einem ersten
Arbeitstreffen ein und übernahmen die
Flug- und Unterbringungskosten.“

EILDIENST LKT NRW 
Nr. 7-8 Juli/August 2004 – 51.10.23 –

Europäisches Internetportal für
die Jugend

Am 26. Mai 2004 hat die Europäische
Kommission ein neues Internetportal für
Jugendliche eröffnet. Es enthält eine Viel-
zahl von Informationen zu Themen, die
gerade junge Europäer interessieren, wie
z.B. Studienmöglichkeiten, Praktika und
Jobs im EU-Ausland, Reise- und Kultur-
tipps, Sprachkurse aber auch aktuelle EU-
Politiken. Das Portal ist dynamisch und
interaktiv angelegt und soll von Jugend-
lichen für Jugendliche ständig weiterentwi-
ckelt werden.
Die Eingangsseite enthält Links in verschie-
denen Kategorien, so z.B. „Studieren“ (in
Schulen, Universitäten oder Beruf und
Sprachen lernen), Arbeitsuche in der EU
(Praktikum, Job, Ferienarbeit, Au Pair),
Freiwilligendienst und Jugendaustausch
und „Deine Rechte in der EU“.
Unter „Unterwegs in Europa“ findet man
zahlreiche Reisetipps in den einzelnen Mit-
gliederstaaten einschließlich einer gut sor-
tierten Linksammlungen. Unter „Infos
über Europa“ kann man einen ersten
Überblick erhalten über die Tätigkeitsberei-
che der Europäischen Union. Darüber hin-
aus gibt es Diskussionsforen und Chat-
rooms zu aktuellen europäischen Themen.
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Das Internetportal kann abgefragt werden
unter: www.europa.eu.int/vouth/index
de.html
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Gesundheit

Selbsthilfe online – 
Neuer Service auf der Internet-
seite der Kreisverwaltung Soest

Umfassende Informationen über rund 200
Selbsthilfegruppen, die im Kreis Soest zu
gesundheitlichen Themen aktiv sind, kön-
nen jetzt bequem per Mausklick auf der
Homepage des Kreises Soest (www.kreis-
soest.de) abgerufen werden. Landrat Wil-
helm Riebniger schaltete den neuen Dienst
„Selbsthilfe online“ gemeinsam mit Barba-
ra Burges, Leiterin der Kontakt- und Infor-
mationsstelle für Selbsthilfegruppen des
Kreises Soest, frei.
Online können Ansprechpartner und wich-
tige Details zu den einzelnen Gruppen von
interessierten Bürgern abgefragt werden.
Eine Suchfunktion erleichtert die Recher-
che. „Bisher gab es ein schriftliches Ver-
zeichnis, das etwa alle zwei Jahre neu auf-
gelegt wurde. Die Broschüre wurde aber
schnell inaktuell. Denn Fakten zu einzelnen
Gruppen ändern sich laufend, die Kontakt-
person bekommt eine neue Telefonnum-
mer, die Inhalte der Treffen verändern sich
oder der Zeitpunkt der Zusammenkünfte
wird verlegt“, erläutert Barbara Burges.
So ergriff die Kontakt- und Informations-
stelle für Selbsthilfegruppen die Initiative,
um die Bürger mit Hilfe des Internets mit
möglichst aktuellen Informationen zu ver-
sorgen. Das ist kein leeres Versprechen.
Denn seit dem ersten Probelauf am 15.
Mai arbeitete die Kontaktstelle bereits etli-
che Aktualisierungen ein.
Um zu den Gruppen zu gelangen, wählt der
Internetsurfer auf der Homepage des Kreises
die Rubrik „Bürgerservice“, geht  auf den
Button „Online-Dienste“ und gelangt so zu
dem Bereich „Selbsthilfe“. Dort erscheinen
dann untereinander die einzelnen Gruppen-
themen, die per Mausklick aufgerufen wer-
den können. „In Zukunft werden auch Ver-
anstaltungen von Selbsthilfegruppen, die für
alle Bürger im Kreis Soest offen sind, im
Internet veröffentlicht“, verspricht Barbara
Burges eine weitere Optimierung.
Gruppenleiter, die Veränderungen mittei-
len möchten, können die K.I.S.S. unter der
Telefonnummer 02921/302162  oder der
E-Mail-Adresse barbara.burges@kreis-
soest.de erreichen.
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Vermessungswesen

Nur einige Klicks entfernt: 
Das eigene Haus im 
Ennepe-Ruhr-Kreis als Luftbild

Mit einem handlichen Straßenatlas hatte
die Kreisverwaltung im letzten Jahr die
ganze Region auf eine Karte gesetzt, jetzt
bietet das Vermessungs- und Katasteramt
den Ennepe-Ruhr-Kreis auf einen Klick.
Eine CD-Rom macht es möglich, sie liefert
für alle neun Städte wahlweise Ansichten
aus dem Stadtplan oder der so genannten
Deutschen Grundkarte. Diese zeigt nicht
nur Siedlungen, Gewässer oder Verkehrs-
wege sondern informiert auch über Eigen-
tumsgrenzen. Alle Ausschnitte lassen sich
beliebig vergrößern oder verkleinern,
Höhenlinien können eingeblendet und
Flächen und Entfernungen gemessen wer-
den. Wer den Kreis schon immer aus der
Luft betrachten wollte, kann zu jedem
Kartenausschnitt ein Luftbild aufrufen. Als
Kartengrundlagen dienen die Deutsche
Grundkarte im Maßstab 1:5.000 sowie die
Stadtplankarte und die Luftbilddatenbank
des Kommunalverbandes Ruhrgebiet. 
Die CD-Rom startet nach dem Einlegen in
den PC selbstständig. Der Kartenausschnitt
wird mit einer benutzerfreundlichen Einga-
behilfe festlegt, notwendig sind lediglich
die Angaben Stadt, Straße und Hausnum-
mer. Wer die CD-ROM nutzen möchte,
sollte über einen Rechner mit einem
Arbeitsspeicher von mindestens 256, bes-
ser 512 MB verfügen. Als Betriebssystem
sind Windowsversionen ab 98 aufwärts
nutzbar. 
Auch der Straßenatlas ist nach wie vor zu
haben. Er ist so gefaltet, dass er in jede
Schreibtischschublade und in jedes Hand-
schuhfach passt. Auf insgesamt 44 Seiten
finden sich nicht nur sämtliche Straßen im
Kreis, berücksichtigt sind auch angrenzen-
de Bereiche der Nachbarstädte. Zwei Über-
sichtskarten zu Beginn und ein Städte- und
Straßenverzeichnis am Ende des Buches
erleichtern das Finden des Zieles. 
CD-Rom (19,50 €) und Straßenatlas (12
€) sind beim Vermessungs- und Kataster-
amt des Ennepe-Ruhr-Kreises im Schwel-
mer Kreishaus, Raum 501 erhältlich. Wer
sich die Datenscheibe oder die Karte per
Post schicken lassen möchte, kann seine
schriftliche Bestellung an die Faxnummer
02336/93 2576 oder an die e-Mail Adres-
se L.Fraedtke@en-kreis.de senden. In die-
sen Fällen werden 3 € für Verpackung und
Versand berechnet. Weitere Auskünfte gibt
es unter der Telefonnummer 02336/93
2375. 
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Umweltschutz

Projekt „Internationale 
Abwasserpartnerschaften“

In Kooperation mit dem Land Niedersach-
sen sowie dem Marschallamt der Woje-
wodschaft Wielkopolska, Poznan, hat die
Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N. vom
24.-27. November 2003 für polnische und
deutsche Kommunen eine 3. Kontakt- und
Informationsbörse mit Themen des Ge-
wässerschutzes (Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung, EU-Wasserrahmen-
richtlinie) veranstaltet. Weitere Informatio-
nen hierzu finden Sie auf der Homepage
der U.A.N. (www.uan.de). Verlauf und
Ergebnisse der Konferenz sind in einem
Tagungsband dokumentiert, der in der
Schriftenreihe der U.A.N. als Sonderband
erschienen ist. Die Broschüre ist in deut-
scher sowie in polnischer Sprache verfüg-
bar.
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Wirtschaft

Immer mehr Menschen im Kreis
Borken: Zahl der über 
80-Jährigen steigt bis 2020 um
mehr als das Doppelte

Knapp 400.000 Einwohner im Kreis Borken
– reines Wunschdenken und völlig an den
Haaren herbeigezogen? Die Zahlen des
Landesamtes für Datenverarbeitung und
Statistik NRW belegen, dass das schon in
absehbarer Zeit Realität sein kann. Denn
die jüngsten Prognosen bezüglich der
Bevölkerungsentwicklung zeigen: In 2020
wird die Kreisbevölkerung auf 395.500
Einwohner angestiegen sein (195.750
Männer und 199.750 Frauen). Das ent-
spricht gemessen am Stichtag 1. Januar
2002 einem Anstieg um 32.600 Einwoh-
ner. Die prozentuale Veränderung für den
Prognosezeitraum lässt den weit über-
durchschnittlichen Bevölkerungsanstieg im
Kreis Borken erkennen: Während der
Regierungsbezirk Münster nur um 0,9 Pro-
zent wächst, alle NRW-Kreise im Durch-
schnitt um 3,6 Prozent wachsen, liegt der
Anstieg der Bevölkerungszahl im Kreis Bor-
ken sogar bei 9 Prozent.
Besonders in Zeiten knapper Kassen ist es
notwendig, auf regionalisierte Prognoseda-
ten zurückgreifen zu können, um die zu
erwartenden demographischen Entwicklun-
gen bei kommunalen Entscheidungen rich-
tig abschätzen zu können. Ganz besonders
stark wird sich bei der neuesten Bevölke-
rungsprognose 2002 bis 2020 die Zahl der
älteren Mitbürger ändern. So wird die Zahl



der Bürger, die 65 Jahre und älter sind, von
52.100 zu Beginn des Jahres 2002 um
20.500 Personen im Kreis Borken ansteigen.
Das entspricht einer Steigerung um 39,2
Prozent auf 72.600 Menschen im Rentenal-
ter. Die entsprechende Zunahme auf Lan-
desebene wird laut Prognose nur 22,3 Pro-
zent betragen. Innerhalb der Gruppe der
Senioren gibt es unterschiedliche Entwick-
lungen. Die Zahl der „jungen“ Senioren
wird bei weitem nicht so stark zunehmen
wie die der Hochbetagten. Für die höchste
Altersgruppe – 80 Jahre und älter – wird
kreis- und landesweit bis zum Prognosehori-
zont mit einer kontinuierlich stark steigen-
den Personenzahl gerechnet. Im Gesamtzei-
traum wächst dieser Personenkreis im Kreis
Borken um mehr als das Doppelte auf
22.957 Männer und Frauen. Das entspricht
einem Anstieg um 223,5 Prozent
Im Hinblick auf das notwendige Angebot
an Ausbildungsplätzen und die Versorgung
in der gymnasialen Oberstufe sind
Erkenntnisse über die Entwicklung der
Gruppe der 16- bis 19-Jährigen besonders
wichtig. Hier zeigt die Prognose, dass die
Zahl dieser Jugendlichen bis zum Jahr 2009
noch kontinuierlich steigen wird (gegenü-
ber 2002 um 17,3 Prozent). Im Anschluss
daran wird es einen starken Rückgang
geben. Für das Jahr 2020 wird die Gruppe
der 16- bis 19-Jährigen sogar nur auf
13.264 geschätzt. Das sind 4,3 Prozent
weniger als im Jahr 2002.
Weitere detaillierte Daten mit anschau-
lichen Grafiken zur neuen Bevölkerungs-
prognose 2002 bis 2020 sowie Vergleiche
zur überregionalen Situation liefert die
Ausgabe 1/2004 der „Statistik Aktuell“,
herausgegeben vom Kreis Borken. Die Bro-
schüre ist kostenlos erhältlich im Borkener
Kreishaus, Burloer Straße 93. Bestellungen
sind auch telefonisch möglich unter
02861/822115, per Fax unter 02861/
2712115, per Email: r.wigger@kreis-bor-
ken.de. Im Internet steht das Heft außer-
dem als PDF-Datei unter www.kreis bor-
ken.de, „Kreisregion/Statistische Daten/
Statistik Aktuell“ zum Herunterladen zur
Verfügung.
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Innovative Modelle der Wirt-
schaftsförderung in NRW 

Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
NRW (GfW NRW) zeigt in einer neu
erschienenen Publikation „Wirtschaftsför-
derung in NRW: Innovative Modelle – Pro-
jekte – Netzwerke“, dass die Wirtschafts-
förderung in Nordrhein-Westfalen einiges
zu bieten hat. 34 beispielhafte Projekte aus
ganz Nordrhein-Westfalen werden portrai-

tiert und Service, Strukturen und Zustän-
digkeiten im Netzwerk der Wirtschaftsför-
derungs-Einrichtungen beschrieben. Da-
durch sollen die Leistungen der Wirt-
schaftsförderung – kommunal, regional
und landesweit – allen bekannt gemacht
werden, die davon profitieren können.
Weiteres Anliegen der Publikation ist es,
eine Debatte über Innovationsansätze von
Wirtschaftsförderung anzustoßen. Die
Publikation steht auf der Homepage der
GfW (www.gfw-nrw.de) unter „Aktuelles
und Publikationen“ als Download zur Ver-
fügung. 
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Verkehr

Sichere Straßen im Rhein-Erft-
Kreis – Landrat will Schwer-
verunglücktenzahlen senken 

Als Landrat, aber auch als Leiter der Kreis-
polizeibehörde, wolle Werner S t u m p alle
Anstrengungen unternehmen, um die
Sicherheit der Menschen in seinem Kreis zu
gewährleisten. Ein Teilbereich davon ist der
von ihm aufgelegte Maßnahmenplan
„Sichere Straßen im Rhein-Erft-Kreis“. Ziel
ist die Senkung der Schwerverunglückten-
zahlen (Tote und Schwerverletzte) bis 2010
um 20 Prozent. 
In den zurückliegenden Jahren hat der
Rhein-Erft-Kreis bereits verschiedene
Maßnahmen eingeleitet. Durch den Bau
von Kreiseln, Fahrbahnverschwenkungen
und Inseln, vornehmlich an Ortseingän-
gen, habe sich die Verkehrssicherheit
nachweislich innerorts deutlich verbessert.
Außerorts weist das Unfallgeschehen kein
vergleichbar positives Bild auf und ist
Grund für den Landrat, Maßnahmen zu
erarbeiten, um die Straßen sicherer zu
machen. 
Hieraus kristallisiert hat sich, dass an Stra-
ßen mit vielen und langen Baumreihen
überdurchschnittlich schwere Unfälle mit
Getöteten und Schwerverletzten gesche-
hen. Ist auch die Zahl  der  Schwerverun-
glückten bei Baumunfällen im Rhein-Erft-
Kreis  kontinuierlich von 26 in 1997 auf 19
im Jahre 2003 zurückgegangen, gibt sich
der Landrat damit nicht zufrieden. 
Dabei stellen sich für ihn die Kernfragen 
– Wie sollten heute Baumbepflanzungen

an Straßen aussehen? 
– Was kann man gegen Baumunfälle tun? 
– Welche flankierenden Maßnahmen för-

dern die Verkehrssicherheit an Baum-
strecken? 

Dabei unterstreicht Stump, dass bislang
weder eine bundes- beziehungsweise lan-
deseinheitliche Fachauffassung noch eine

entsprechende Richtlinie für die Bepflan-
zung von Straßen existiert, die es ermög-
lichen würde, sowohl alle Verkehrssicher-
heits- als auch alle Landschaftsaspekte
zufriedenstellend miteinander zu verknüp-
fen. 
Landrat Stump möchte zusammen mit den
Landesbetrieb Straßenbau NRW, den kreis-
angehörigen Kommunen und der Kreispo-
lizeibehörde unter Berücksichtigung der
einschlägigen Rechtsnormen und Regel-
werke für die Neuanlegung von Alleen und
Baumreihen eine Strategie zur Senkung der
Schwerverunglücktenzahlen auf Baumstre-
cken im Rhein-Erft-Kreis entwickeln. 
Außerdem will er gemeinsam mit der Kreis-
polizeibehörde und den anderen Straßen-
baulastträgern Baumunfälle systematisch
auswerten und für die Verbesserung der
Verkehrssituation in vorhandenen Alleen
durch verkehrstechnische Maßnahmen
Prioritätenreihungen mit Kostenschätzun-
gen auf der Basis dieser Erkenntnisse und
langjährigen Erfahrungen der Unfallkom-
mission erarbeiten. 
„Erste Erfahrungen im Rhein-Erft-Kreis zei-
gen bereits, dass mit dem Einsatz von Leit-
planken eventuell in Kombination mit
anderen verkehrstechnischen Maßnahmen
erhebliche Sicherheitsgewinne in Alleen zu
erzielen sind“, freut sich der Landrat. 
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Bericht der Bundesregierung
über die Entwicklung der
Kostenunterdeckung im ÖPNV

Die Bundesregierung berichtet in regelmä-
ßigen Abständen dem Deutschen Bundes-
tag über die Kostenunterdeckung im
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).
Vor kurzem hat sie hierzu einen neuen
Bericht vorgelegt, der auf den Daten des
Jahres 1998 beruht (Bundestags-Drucksa-
che 15/3137).
Die Kosten im ÖPNV sind danach gegen-
über dem Vergleichsjahr 1993 um 14,9 %
und die Erträge aus Fahrkartenerlösen um
28 % gestiegen, was zu einer Verbesse-
rung des Kostendeckungsgrades von 
50,4 % auf 56,2 % führte. Neben Tarifer-
höhungen ist ein erhöhtes Beförderungs-
aufkommen im ÖPNV dafür verantwort-
lich. Eine weitere Verbesserung des Kos-
tendeckungsgrades konnte durch den star-
ken Anstieg der öffentlichen Finanzleistun-
gen um 28 % erreicht werden. Der Kosten-
deckungsgrad bei Einbeziehung der öffent-
lichen Finanzleistungen beträgt knapp 
75 %. Die zu 100 % noch fehlende Kos-
tendeckung erfolgte aus anderen Finanz-
quellen, wie z.B. dem Verlustausgleich
durch die Gesellschafter, Zuführungen aus
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anderen Unternehmensbereichen und dem
steuerlichen Querverbund. 
Die günstigsten Kostenstrukturen weisen
die Regionalverkehrsgesellschaften in den
alten Bundesländern mit 13,1 Cent pro
Personenkilometer auf. Kommunale und
gemischt-wirtschaftliche Unternehmen
haben etwa doppelt so hohe Kosten. Priva-
te Verkehrsunternehmen liegen bei 16
Cent pro Personenkilometer. In den neuen
Bundesländern liegen die Kosten ungefähr
in gleicher Größenordnung. Insgesamt hat
die öffentliche Hand 1998 14,322 Mrd. €
zur Förderung des ÖPNV ausgegeben. Die
Leistungen der Kommunen beliefen sich
1998 auf rd. 2,6 Mrd. €. Sie liegen damit
deutlich unter den Leistungen des Jahres
1993 mit 4,03 Mrd. €. Der Rückgang
beruht vor allem auf einem Rückgang der
Einnahmen aus dem steuerlichen Querver-
bund.
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Persönliches

Neue Kreisdirektoren in Amt
und Würden

Gleich drei Kreise in Nordrhein-Westfalen
beriefen in diesem Jahr neue Kreisdirekto-
ren.

Gerlinde D a u b e r, 
Rhein-Erft-Kreis

Der Kreistag des Rhein-Erft-Kreises hat in
seiner Sitzung am 11. Dezember 2003
Gerlinde D a u b e r zur neuen Kreisdirekto-
rin gewählt. Vor ihrem Dienstantritt zum 1.
Juni 2004 wurde sie zur Kämmerin bestellt.
Die gebürtige Sauerländerin studierte
Rechtswissenschaften an der Universität zu
Münster und trat 1989 nach einer For-
schungsreferententätigkeit am For-
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung
bei der Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften Speyer in die Dienste des Hoch-
sauerlandkreises ein. Zuletzt war sie dort
Leiterin für die Fachbereiche Gesundheit,
Soziales, Veterinärwesen und Rettungs-
dienst.
Ihr neues Aufgabengebiet beim Rhein-
Erft-Kreis erstreckt sich auf die Bereiche
Finanzwirtschaft, Controlling und Kommu-
nalaufsicht. Außerdem ist sie für das Perso-
nal- und Prüfungswesen sowie das Amt für
Informationstechnologie zuständig. Damit
gehören zu ihrem Zuständigkeitsbereich
die so genannten klassischen Querschnitts-
ämter, deren Aufgabe es insbesondere ist,
Service und Steuerungsleistungen inner-
halb des Hauses zu entwickeln und umzu-
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Gerlinde Dauber ist die neue Kreisdirekto-
rin des Rhein-Erft-Kreises

Landrat Gerd Wiesmann (links) gratulierte
Werner Haßenkamp zu seiner Wahl zum
Kreisdirektor des Kreises Borken

setzen. „Eines steht für mich im Vorder-
grund“, sagt Gerlinde Dauber: „Der Bür-
gerservice, also eine bürgerfreundliche
Verwaltung.“

Werner H a ß e n k a m p, 
Kreis Borken

Auch der Kreis Borken freut sich über seinen
neuen Kreisdirektor, Werner H a ß e n -
k a m p. Er wurde am 13.07.1953 in Münster
geboren, ist verheiratet und hat zwei Söhne.
Nach Schule und Wehrdienst studierte er an

der Westfälischen Wilhelms-Universität
(WWU) Münster Rechtswissenschaften.
Anschließend arbeitete er für etwas mehr als
ein Jahr als Assistent am Lehrstuhl für öffent-
liches Recht der WWU. Ende 1983 wechsel-
te er als Rechtsrat zum Kreis Borken. Seit
Januar 1986 leitete er dann dort das Rechts-

amt und war gleichzeitig persönlicher Refe-
rent des Oberkreisdirektors. Von 1988 und
1991 war er zusätzlich juristischer Ko-Dezer-
nent des technischen Dezernates der Kreis-
verwaltung. 1991 wurde er zum Leiter des
„Dezernates Finanzen, Personal, Recht“
ernannt und gleichzeitig zum Kreiskämmerer
bestellt – eine Aufgabe, die er bis heute
wahrnimmt. Unter seiner Federführung
wurde bereits 1994 die Budgetierung über
den gesamten Kreishaushalt eingeführt. Der
Kreis Borken war darin seinerzeit landesweit
Vorreiter. 1992 wurde Werner Haßenkamp
auch Dezernent für den Sozialbereich. Nach
der Restrukturierung der Kreisverwaltung im
Jahre 1998 wurde Werner Haßenkamp im
neu gebildeten Verwaltungsvorstand die
Zuständigkeit für den Bereich Finanzen,
Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie
übertragen. Werner Haßenkamp trat im
Februar 2004 die Nachfolge von Kreisdirek-
tor Dr. Rudolf Voßkühler an, der nach 28
Dienstjahren in den verdienten Ruhestand
trat.

Georg B e y ß, Kreis Düren

Einen neuen Kreisdirektor gibt es ebenso
im Kreis Düren: Der Kreistag wählte in sei-
ner Sitzung am 16.12.2003 Kreisrechtsdi-
rektor Georg B e y ß ab dem 01.01.2004
für die Dauer von acht Jahren zum neuen
Kreisdirektor.

Der 47-jährige Jurist ist seit dem 01.02.2001
als Dezernent für das Amt für Schule und
Weiterbildung, Kultur und Sport, das Sozial-
amt, das Jugendamt und das Gesundheits-
amt beim Kreis Düren tätig. 
Als Kreisdirektor und somit allgemeiner
Vertreter von Landrat Wolfgang Spelthahn
ist er weiterhin Dezernent für die genann-
ten Verwaltungsbereiche.
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Georg Beyß ist der neue Kreisdirektor im
Kreis Düren
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Hinweise auf Veröffentlichungen

Umzugskostenrecht Nordrhein-Westfa-
len, Kommentar von K.-H. M o h r und H.
S a b o l e w s k i, 33. EL, 294 Seiten, DIN A
5, Loseblattausgabe, Grundwerk, einge-
ordnet bis zum Liefertag, 1.246 Seiten im
Ordner, 76,-- EUR, ISBN 3-7922-0156-9,
Verlag Reckinger & Co., Siegburg.
Neben den umzugskostenrechtlichen Neurege-
lungen im engeren Sinne sind auch die das
Umzugskostenrecht ergänzenden Vorschriften
auf neuestem Stand in das Werk aufgenommen
worden. Darüber hinaus wurden die im Rahmen
des Umzugskostenrechtsrelevanten reisekosten-
rechtlichen Bestimmungen neu kommentiert
und zu zahlreichen Zweifelsfragen Stellung
genommen.
Ein umfangreiches Stichwortverzeichnis rundet
die Lieferung ab.

Datenschutzrecht, Kommentar zum Bun-
desdatenschutzgesetz, den Datenschutz-
gesetzen der Länder und zum bereichsspe-
zifischen Datenschutz, Lutz B e rg m a n n,
Roland M ö h r l e, Armin H e r b, 29. Ergän-
zungslieferung (Stand Februar 2004),
erschienen im Richard Boorberg Verlag
GmbH & Co. G, Scharrstr. 2, 70563 Stutt-
gart bzw. Levelingstr. 6a, 81673 München 
Die 29. Ergänzungslieferung (Stand Februar
2004) enthält u.a.: die Synopse BDSG 01-BDS
90 in Teil II, die Kommentierung von § 5 BDSG
Datengeheimnis mit neuer Verpflichtungserklä-
rung, die Kommentierung von § 9 BDSG Techni-
sche und organisatorische Maßnahmen mit
neuem Maßnahmenkatalog und 6 neuen Anla-
gen, die Kommentierung von § 10 BDSG Ein-
richtung automatischer Ab ruf verfahre n, den
ersten Teil der Kommentierung von § 28 BDSG
Datenerhebung, -Verarbeitung und -nutzung
für eigene Zwecke.
Außerdem sind enthalten: die Synopse BDSG 01
zuLDSG BW 00 mit weiteren Kommentierun-
gen, BrDSG 02 mit dessen text, DSG MV 02 mit
dessen Text, DSG NRW 00 mit dessen neuem
Text, LDSG RP 02 mit geänderter DSO-LT und
zum SächsDSG 03 mit dessen Text sowie die
aktuellen Vorschriften TKG, TDSV, TDG, TDDSG
in Teil VI.

Das Personalvertretungsrecht in Nord-
rhein-Westfalen, Kommentar von Alfred P.
C e s i o r, Vorsitzender Richter am Oberver-
waltungsgericht NRW a.D., Hartmut Dietz,
Richter am Oberverwaltungsgericht NRW
a.D., Willi Vallendar, Richter am Bundes-
verwaltungsgericht Berlin, Dirk Lechter-
mann, Richter am Oberverwaltungsgericht
NRW, unter Mitarbeit von Michael Klein,
Vorsitzender Richter am Verwaltungsge-
richt, Arnsberg.
29. EL, 220 Seiten, DIN A 5, Preis 54,30 €.
Stand 01.04.2004. Grundwerk, eingeord-

net bis zum Liefertag, 1.914 Seiten in zwei
Ordnern, 102,-- EUR, ISBN 3-8073-0540-
8, Verlagsgruppe Jehle Rehm GmbH,
München.

Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen
(LHundG NRW), Günter H a u r a n d, Kom-
mentar, 4. Auflage 2004, kartoniert, 264
Seiten, Format 16,5 x 23,5 cm, Preis 28,-€, 
ISBN 3-8293-0716-0, Kommunal- und
Schul-Verlag GmbH & Co. KG, Postfach 36
29, 65026 Wiesbaden
Der Gesetzgeber des Landes NRW hat die bisher
geltende Landeshundeverordnung (LHV NRW)
aufgehoben und sie durch ein formelles Gesetz -
das Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen
(LHundG NRW) – ersetzt, das am 1.1.2003 in
Kraft getreten ist. Dies führte nicht nur zu einer
sichtbaren Erweiterung der Vorschriften, son-
dern auch zu deutlichen Veränderungen gegen-
über der vorherigen Rechtslage. Diese Neukom-
mentierung betrifft sowohl das Landeshundege-
setz Nordrhein-Westfalen (LHundG NRW), als
auch die bundesrechtlichen Regelungen zur
Hundehaltung, wobei die Verwaltungsvorschrif-
ten zum LHundG NRW (W LHundG NRW) den
jeweiligen Erläuterungen vorangestellt wurden.
Die wichtige Entscheidung des BVerfG vom 16.
März 2004 zu Rasselisten, § 143 StGB und
bundesrechtlichen Zuchtverboten wurde
berücksichtigt. Aktuell, zuverlässig und betont
praxisnah zeigt das Landeshundegesetz Nordr-
hein-Westfalen (LHundG NRW) auf, wie die
Neuregelungen in der Praxis zu handhaben sind
und welche Vorschriften – wie z. B. Anzeige-
pflicht, Sachkundebescheinigung, Kennzeich-
nung, Erlaubnispflicht, sichere Unterbringung,
Zuchtverbot, Anleinzwang, Maulkorbzwang,
Haftpflichtversicherung – besonders beachtet
werden müssen.
Der Verfasser, Regierungsdirektor Günter Hau-
rand, Dozent für Polizei- und Verwaltungsrecht
an der Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung Nordrhein-Westfalen, lässt seine profunde
Sachkenntnis und weit reichenden Erfahrungen
in die Kommentierung einfließen. Ein kurzes
Vorwort nimmt zu der aktuellen Situation kri-
tisch Stellung; eine informative Einführung ver-
mittelt einen zusammenfassenden Querschnitt
des derzeitigen Geschehens. Aus praktischen
Erwägungen wurde der Kommentierung der
Gesetzestext im Zusammenhang vorangestellt.
Anschaulich und leicht verständlich informiert
die Ausgabe über alle wesentlichen Einzelvor-
schriften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie
über einschlägige bundesrechtliche Regelungen,
wie z.B. das Tierschutzgesetz, die Tierschutz-
Hundeverordnung oder das Gesetz zur Bekämp-
fung gefährlicher Hunde, das neue Strafvor-
schriften im StGB und im Nebenstrafrecht einge-
führt hat.
Ein systematisch gegliedertes Inhaltsverzeichnis,
ein übersichtliches Abkürzungsverzeichnis und
ein ausführliches Stichwortverzeichnis führen

zielsicher zu den jeweils gewünschten Informa-
tionen. Ein praxisdienlicher Anhang mit der
überarbeiteten Kommentierung des (Bundes)
Gesetzes zur Bekämpfung gefährlicher Hunde,
Hilfen zur Formulierung von Entscheidungen,
der Durchführungsverordnung und dem Gebüh-
renverzeichnis zum LHundG NRW rundet die
Darstellung sinnfällig ab.
Das Landeshundegesetz Nordrhein-Westfalen
(LHundG NRW) richtet sich an die gesamte
Kommunalverwaltung, an Polizei- und Ord-
nungsbehörden, an Gerichte und Rechtsanwälte
sowie an alle Hundezüchter und Hundeausbil-
der. Gleichzeitig ist der neue Praxis-Kommentar
ein unverzichtbarer Ratgeber für jede(n) Hunde-
halter(in), Tierasyle und alle sonstigen mit Hun-
den befassten Institutionen und Personen im
Land Nordrhein-Westfalen.

Gesetz über Aufbau und Befugnisse der
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG NRW) – mit Erläuterungen,
Dr. jur. Kay-Uwe R h e i n, 2004, 336 Sei-
ten, Euro 34,80, ab 5 Expl. Euro 33,80, ab
10 Expl. Euro 32,80, ab 15 Expl. Euro
31,80, ISBN 3-415-03160-8, erschienen
im Boorberg Verlag GmbH & Co. KG,
Scharrstr. 2, 70563 Stuttgart bzw. Leve-
lingstr. 6 a, 81673 München 
Fragen des Aufbaus und der Organisation von
Ordnungsbehörden spielen für einen reibungs-
losen Ablauf bei der Erfüllung polizeilicher Auf-
gaben eine immer größere Rolle. Mit prägnan-
ten und übersichtlich gefassten Erläuterungen
stellt der Verfasser das Ordnungsbehördenge-
setz Nordrhein-Westfalens (OBG NRW) dar.
Besonders hilfreich für die tägliche Arbeit ist die
ausführliche Dokumentation der Rechtspre-
chung des Oberverwaltungsgerichtes für das
Land Nordrhein-Westfalen, auf die der Autor
besonderen Wert gelegt hat. Vertiefende und
weiter gehende Hinweise an angezeigten Stellen
machen aus dem Werk eine zuverlässige Infor-
mationsquelle rund um das OBG. Ferner berück-
sichtigt die Kommentierung die Verwaltungsvor-
schrift zur Durchführung des Ordnungsbehör-
dengesetzes. Den einzelnen Vorschriften zuge-
ordnet ist der Verweis auf das Gesetz über Auf-
bau und Befugnisse der Ordnungsbehörden des
Landes Brandenburg, wodurch auch eine rechts-
vergleichende Nutzung ermöglicht wird.
Als Abteilungsleiter eines städtischen Rechtsam-
tes und als Dozent bei verschiedenen kommu-
nalen Studieninstituten hat der Autor seine jah-
relangen praktischen und wissenschaftlichen
Erfahrungen in das Werk eingebracht.

H a u c k / N o f t z, Sozialgesetzbuch SGB V
– Gesetzliche Krankenversicherung
Von Prof. Dr. Wolfgang Noftz, Wolfgang
E n g e l h a r d, Werner Ger lach, Dr. Harald
K l ü c k m a n n, Dr. Andreas K r a n i g,
Michael K r u s c h i n s k y, Reinhard S t e e -
g e und Wilfried Va h l d i e k, Loseblatt-
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Kommentar einschl. Lieferungen 7/03 bis
2/04, 7491 Seiten, DIN A 5, einschl. 4
Ordnern Euro 149,-, ISBN 3 503 02788 2,
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. Genthi-
ner Straße 30 G, 10785 Berlin Tiergarten.
Die Stärken dieses Kommentars zum SGB V –
Gesetzliche Krankenversicherung liegen eindeu-
tig in seiner Aktualität und in der fachlich fun-
dierten Kommentierung von hochrangigen und
sachkundigen Autoren. Die inhaltsreichen zügig
erscheinenden Nachlieferungen helfen bei der
Bearbeitung schwieriger Fragen.
Die Lieferungen 7/03 und 8/03 aktualisieren
den Kommentar-Teil.
Die Lieferung 1/04 enthält insbesondere das
Inhaltsverzeichnis und den Gesetzestext neu.
GKV-Modernisierungsgesetz, 8. Zuständigkeits-
anpassungsVO, 3. Gesetz für moderne Dienst-
leistungen am Arbeitsmarkt sowie 2. und 3.
Gesetz zur Änderung des 6. Buches Sozialge-
setzbuch und andere Gesetze machten den voll-
ständigen Neusatz erforderlich.
Die Ergänzungslieferung 2/04 erweitert – der
bewährten Tradition dieses Bandes folgend –
den Materialien-Teil um die Begründung des für
die Entwicklung der GKV sehr wesentlichen
GKV-Modernisierungsgesetzes und die
Beschlussempfehlung sowie den Bericht des
Bundestagsausschusses für Gesundheit und
Soziale Sicherung. 

Empfehlungen zum Sozialhilferecht, her-
ausgegeben vom Arbeitsausschuss der
Sozialdezernenten Westfalen-Lippe, red-
aktionelle Bearbeitung: Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe, Abt. Soziales, Pfle-
ge und Rehabilitation, erschienen im
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG,
Scharrstraße 2, 70563 Stuttgart bzw. Leve-
lingstraße 6a, 81673 München, Loseblatt-
werk, etwa 1270 Seiten, € 31,- einschl.
Ordner, ISBN 3-415-01404-5
Zu aktuellen Fragen des Sozialhilferechts gibt
der Arbeitsausschuss der Sozialhilfedezernenten
Westfalen-Lippe Empfehlungen heraus. Das
Anliegen der Empfehlungen – das auch von der
Verwaltungsrechtsprechung getragen wird – ist
die stetige Gleichbehandlung der Hilfesuchen-
den bei der Anwendung des Gesetzes.
Die Empfehlungen sind im Sinne von § 96 Abs.
2 BSHG und § 3 AG-BSHG Verwaltungsrichtli-
nien für den überörtlichen und die örtlichen Trä-
ger der Sozialhilfe bei der Durchführung derjeni-
gen Aufgaben des Landschaftsverbandes, die
durch Satzung auf sie übertragen sind. Die Emp-
fehlungen bauen auf einer vergleichenden
Zusammenfassung entsprechender Regelungen
des Deutschen Vereins, der kommunalen Spit-
zenverbände und vieler Träger der Sozialhilfe
auf. Die Loseblattform macht den Benutzern alle
Neuerungen rasch zugänglich.
Neben den sehr detaillierten Empfehlungen ver-
mittelt das Werk Praktikern gleichzeitig einen
schnellen Zugriff auf die benötigten Vorschrif-
ten.
Die 22. Ergänzungslieferung enthält die bis
31.12.2003 verkündeten Rechtsänderungen.
Die neuen Sozialgesetzbücher XII (Sozialhilfe)
und II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)
wurden – vorerst – im Rahmen einer Sonder-

Ergänzungslieferung berücksichtigt. Hinzuwei-
sen ist insbesondere auf die Änderungen durch
folgende Gesetze:
– GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) vom

14.11.2003,
– Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003,
– Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in

das Sozialgesetzbuch vom 27.12.2003.
Schließlich sei auch noch auf die Verordnung zur
Änderung der AV-BSHG vom 20.06.2003 hinge-
wiesen. Im Empfehlungsteil enthält die Ergän-
zungslieferung im Wesentlichen die Aktualisie-
rung von T91 (Elternunterhalt), T100 (unter
Berücksichtigung der geänderten AV-BSHG),
T120 (unter Berücksichtigung der neuen Rege-
lungen zur Landeserstattung). Des Weiteren
wurden zahlreiche Empfehlungsteile im Hinblick
auf die veränderten Regelungen im BGB sowie
der ergangenen Rechtsprechung des BVerwG
überarbeitet. Besonders hinzuweisen ist zudem
auf die neue Düsseldorfer Tabelle samt Düssel-
dorfer Leitlinien zum Unterhalt, die neuen Ham-
mer Leitlinien zum Unterhaltsrecht, die Kölner
Unterhaltsleitlinien, sowie die Satzung des LWL.

Umsetzungsstand und Perspektiven der
Regelungen nach §§ 78a – g SGB VIII
Dokumentation der Fachtagung des Ver-
eins für Kommunalwissenschaften e.V. in
Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft
für Erziehungshilfe (AFET) e.V. – Bundes-
vereinigung, Hannover, am 26.-27. Juni
2003 in Berlin.
Aktuelle Beiträge zur Kinder- und Jugend-
hilfe 45, Berlin 2004, ca. 190 Seiten, 17
Euro; ISBN 3-931418-49-9, Verein für
Kommunalwissenschaften e.V., Arbeits-
gruppe Fachtagungen Jugendhilfe, Strasse
des 17. Juni 112, 10623 Berlin
Die Neuregelung des Entgeltrechts zum
01.01.1999 hat einen erheblichen Paradigmen-
wechsel für die Jugendhilfe mit sich gebracht.
Neue Begriffe wie Leistungsvereinbarung, Qua-
litätsentwicklung und Entgeltkalkulation waren
inhaltlich zu füllen, Aushandlungsprozesse ein-
zuüben und Verhandlungspositionen zu erarbei-
ten. Anliegen der Tagung war es, den Umset-
zungsstand und die Perspektiven der Regelun-
gen nach §§ 78 a ff. SGB VIII mit leitenden Fach-
kräften der öffentlichen und freien Jugendhilfe
zu diskutieren und nach Wegen zu suchen, wie
die bundesgesetzlichen Vorgaben in die Praxis,
auch vor dem Hintergrund schwieriger Finanzsi-
tuationen in den Kommunen, überführt werden
und die Qualität in den Hilfen zur Erziehung
befördert werden kann.
Ziel der Tagung war es, inhaltliche Zielperspekti-
ven zu entwickeln und das gesamte Instrumen-
tarium in seinen Zusammenhängen und Wirkun-
gen überschaubarer und transparenter zu
gestalten, um es gerade in Krisenzeiten als hilf-
reiches Arbeits- und Orientierungsmittel nutzen
zu können. Es wurden verschiedene Zusammen-
hänge (z.B. Jugendhilfeplanung und Vereinba-
rungen; Einzelhilfepläne und Vereinbarungen
etc.) mit Blick darauf diskutiert, welche Wirkun-
gen die getroffenen Vereinbarungen ausüben
und wie damit umgegangen werden sollte. 
Auf der Tagung wurden praxisnahe Ansätze vor-

gestellt, die von öffentlichen und freien Trägern
gemeinsam mit Leben erfüllt werden und die
eine fachliche Weiterentwicklung befördert
haben. Es entwickelt sich im Tagungsverlauf eine
konstruktive Diskussion, bei der die fachliche
Seite trotz der knappen finanziellen Ressourcen
im Mittelpunkt stand.

C h o l e w a / D y o n g / v o n  d e r  H e i d e /
A r e n z , Raumordnung in Bund und Län-
dern, Kommentar zum Raumordnungsge-
setz des Bundes und Vorschriftensamm-
lung aus Bund und Ländern, 9. Lieferung
der 4. Auflage, Stand: November 2003,
366 Seiten zzgl. Faltblatt, € 130,80, ISBN 
3-17-018359-1, W. Kohlhammer GmbH,
70549 Stuttgart.

Helmut E s c h k ö t t e r, Die mechanisch-
biologische Restabfallbehandlung als
Bestandteil eines verwertungsorientierten
Stoffstrommanagements, 2004, XIX,
Reihe: Abfallwirtschaft in Forschung und
Praxis, Band 131, 241 Seiten, kartoniert, €
46,80, ISBN 3 503 07873 8, Erich Schmidt
Verlag GmbH & Co., Genthiner Straße 30
G, 10785 Berlin.
Das Buch untersucht, welche Voraussetzungen
ein Stoffgemenge aus aufbereiteten Abfällen
erfüllen muss, um mit einer geeigneten Technik
getrennt zu werden, dass Stoffströme in einer
Qualität erzeugt werden, die industriellen
Anforderungen gerecht wird bzw. eine Naturin-
tegration ermöglicht. Die mechanisch-biologi-
sche Restabfallbehandlung wird hierbei als zen-
traler Bestandteil eines Stoffstrommanagements
angesehen. Einerseits übt sie die Funktion einer
ersten Stoffstromtrennung aus, andererseits
schafft sie die Voraussetzung für eine weitere
Trennung. Der Autor zeigt ein nachhaltiges
Gesamtkonzept zur Behandlung kommunaler
Abfälle auf und prüft dessen Zielsetzung, das
vorhandene Schadstoffpotential zu sichern, die
verbleibende Restabfallmenge zu minimieren
sowie eine emissionsarme Kreislaufführung und
Naturintegration verwertbarer Teilströme zu
ermöglichen. Die Arbeit zeichnet sich dadurch
aus, dass die biologische Abfallstabilisierung und
die Trennung der Hauptgruppen im volltechni-
schen Maßstab mit der Genauigkeit eines Labor-
versuchs durchgeführt wurden. Die Ergebnisse
sind deshalb unmittelbar in der Praxis nutzbar.

S t o r m / B u n g e (Hrsg.), Handbuch der
Umweltverträglichkeitsprüfung (HdUVP), Los-
eblatt-Kommentar, einschließlich Lieferungen
4/03 bis 2/04, 6.113 Seiten, 20 Ausschlagtafeln,
DIN A 5, einschließlich 4 Ordnern € 168,00;
Ergänzungen bei Bedarf, ISBN 3-503-02709-2, 
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. Genthiner
Straße 30 G, 10785 Berlin.
Das HdUVP bietet umfassend und auf dem neu-
esten Erkenntnisstand Informationen zu dem
komplexen Bereich der UVP, vor allem über die
rechtlichen Grundlagen, deren Inhalt und
Methodik und die besonderen Anforderungen
an die UVP einzelner Vorhabensarten (mit Aus-
nahme von Kernkraftwerken und Anlagen zur
Entsorgung radioaktiver Abfälle). Darüber hin-
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aus enthält das Handbuch Hinweise zur UVP
von Plänen und Programmen sowie von Entwür-
fen zu Rechts- und Verwaltungsvorschriften. In
einem Anhang werden die wichtigsten einschlä-
gigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften,
Richtlinien, Technischen Regeln und ähnliche
Dokumente teils mit Wortlaut, teils im Auszug
wiedergegeben. Das Werk wird mit Folgeliefe-
rungen 4/03 bis 2/04 ausgebaut und auf dem
aktuellen Rechtsstand gehalten.

S t o l l m a n n, Landschaftsgesetz Nord-
rhein-Westfalen (LG), Kommentar, 8.
Ergänzungslieferung, Stand: Juni 2004,
114 Seiten, € 16,40, Gesamtwerk: 1.010
Seiten, € 79,40, Kommunal- und Schulver-
lag GmbH & Co. KG, Postfach 36 29,
65026 Wiesbaden.
Die Erläuterungen des LG wurde durch die Kom-
mentierung der §§ 42 a bis 42 e weiter vervoll-
ständigt. Diese Paragraphen befassen sich u. a.
mit Schutzmaßnahmen, Abgrenzung geschütz-
ter Flächen und dem Veränderungsverbot. Die
Texte im Anhang (OWiG, Abgrabungsgesetz,
OBG, VwVG NRW) wurden auf den neuesten
Stand gebracht. Neu aufgenommen wurden die
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendun-
gen im Vertragsnaturschutz, die Richtlinien über
die Gewährung von Zuwendungen zum Aus-
gleich der Interessen bei Ausweisung von Wald-
naturschutzgebieten, FFH-Gebieten und EG-
Vogelschutzgebieten und der RdErl. zu Natur-
schutz und Landschaftspflege in Verfahren nach
dem Flurbereinigungsgesetz. 

Musterverwaltungsvorschriften zur
Durchführung der §§ 25 Abs. 2, 42-47, 49
und 51 des Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes, der Nachweisverordnung
und der Transportgenehmigungsverord-
nung, herausgegeben von der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall (LAGA), Stand
19.08.2002, Reihe: LAGA, Band 27, 2.
aktualisierte Auflage 2004, 106 Seiten,
kartoniert, € 19,85, ISBN 3 503 07858 4,
Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Genthi-
ner Straße 30 G, 10785 Berlin.
Der Anwendungsbereich der abfallrechtlichen
Überwachung, insbesondere der Nachweisver-
fahren, ist durch die Erweiterung des Abfallbe-
griffs auf die bisher als „Reststoffe“ oder „Wirt-
schaftsgüter“ bezeichneten Stoffe, die einer
Verwertung zugeführt werden, erheblich ausge-
dehnt worden. Die Einzelheiten über den Inhalt
der Nachweisverfahren sind in der Nachweisver-
ordnung geregelt. Der Umfang der Nachweis-
pflicht im Einzelfall ist abhängig von der Stufe
der Überwachungsbedürftigkeit des zur Entsor-
gung anstehenden Abfalls. Sowohl das Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz als auch die
Nachweisverordnung enthalten eine Reihe von
Sonderregelungen für die Vorab- und Verbleibs-
kontrolle. Die Musterverwaltungsvorschrift der
LAGA enthält umfassende Konkretisierungen
und Erläuterungen zu den neuen Regelungen

über Form, Verfahren und Inhalt der Überwa-
chung der Abfallentsorgung. Sie ist nicht nur
Vollzugshilfe für die Verwaltung, sondern ist
auch für die an der Entsorgung Beteiligten
geeignet, um Fragen zur Umsetzung der abfall-
rechtlichen Überwachungsvorschriften abzuklä-
ren; sie ist insbesondere bei der Handhabung der
jeweiligen Formulare eine wesentliche Hilfe.

Georg M i l b r a d t /Ingolf D e u b e l
(Hrsg.), Ordnungspolitische Beiträge zur
Finanz- und Wirtschaftspolitik, Festschrift
für Heinz Grossekettler zum 65. Geburts-
tag, Studien zu Finanzen, Geld und Kapital,
Band 14, Frontispiz, Tab., Abb., 277 Seiten,
2004, € 98,00, ISBN 3-428-11370-5,
Duncker & Humblot GmbH, Postfach 41
03 29, 12113 Berlin.
Am 6. April vollendete Professor Heinz Grosse-
kettler sein 65. Lebensjahr. Zu diesem Anlass
widmen ihm Freunde, Schüler und wissenschaft-
liche Wegbegleiter diese Festschrift. Heinz Gros-
sekettler hat sich in seiner wissenschaftlichen
Laufbahn mit einem breiten Spektrum volkswirt-
schaftlicher Probleme und Fragen beschäftigt.
Dabei hat er stets besonderen Wert auf eine
konsequente theoretische und ordnungspoliti-
sche Fundierung gelegt und auch den Anspruch
auf praktische Verwertbarkeit erhoben. Die Bei-
träge dieser Festschrift spiegeln das sehr breit
gefächerte Interessenspektrum sowie die beson-
deren Ansprüche des Jubilars wider.
In den unterschiedlichen Themenblöcken des
Bandes werden deshalb zumeist grundsätzliche
Fragestellungen und auch aktuelle finanzpoliti-
sche Probleme diskutiert. Im Stabilisierungspoli-
tischen Teil reicht das von theoretischen Wirkun-
gen staatlicher Defizite in einer Währungsunion
über die Implikationen verschiedenartiger Diffe-
renzierungen von konjunkturellen und struktu-
rellen Defiziten bis hin zur Einschätzung der
Stärken und Schwächen des Europäischen Stabi-
litäts- und Wachstumspaktes. Im steuerpoliti-
schen Bereich werden Fragen nach der Stellung
der Energiebesteuerung im Steuersystem, nach
der ökonomischen Rechtfertigung einer Boden-
wertzuwachssteuer sowie die aktuellen Reform-
optionen der Gewerbesteuer diskutiert.
Im ersten Beitrag des ordnungs- und wettbe-
werbspolitischen Teils wird eine sorgsame Diffe-
renzierung von Angst und Furcht sowie deren
Rolle in unterschiedlichen Freiheitsregimes vor-
genommen. In den weiteren Beiträgen diskutie-
ren die Autoren grundsätzlich die zunehmende
Wirkungslosigkeit prozesspolitischer Maßnah-
men in komplexen Volkswirtschaften und das
Interaktionsverhältnis von Politikern und Fach-
spezialisten einerseits und Journalisten anderer-
seits. Darüber hinaus findet eine kritische Dis-
kussion über die Nutzen und Kosten vertikaler
Preisbindungsverbote statt.
Primär anwendungsorientiert sind der Finanz-
ausgleichsblock, in dem die Bedeutung des Soli-
darpaktes für die Entwicklung der neuen Länder
sowie Möglichkeiten zur Verstetigung der
Zuweisungen der Länder an die Kommunen dar-

gestellt werden, und die umweltpolitischen Bei-
träge, die die globalen klimaschutzpolitischen
Verhandlungen und den von der EU geplanten
Zertifikatehandel kritisch erörtern.
Besonders lesenswert aus der Interessenlage der
Kreise sind vor allem die Beiträge zum Finanz-
ausgleich von Ingo Deubel, der über den Teller-
rand rheinland-pfälzischer Landesregelungen
verallgemeinerungswürdige Hinweise zur Aus-
gestaltung des Gemeindefinanzausgleichs gibt,
sowie die Aufsätze zur Reform der Gewerbe-
steuer(Bernd Huber, Rolf Peffekoven).

F l u c k, Kreislaufwirtschafts-, Abfall- und
Bodenschutzrecht, KrW-/AbfG, Abf-
VerbrG, EG-AbfVerbrVO, BBodSchG,
Kommentar, 50. Ergänzungslieferung,
Stand: Mai 2004, 240 Seiten, davon 2 kos-
tenfrei, € 66,70, Bestellnummer: 8114
7900 050, Verlagsgruppe Hüthig Jehle
Rehm GmbH, Im Weiher 10, 69121 Hei-
delberg.
Neu aufgenommen wurden in den Kommentar
Einf. und Kommentierung der §§ 1, 2 GewAbfV
sowie das TierNebG. Änderungen erfolgten im
KrW-/AbfG, der EG-AbfVerbrVO, AbfKoBiV,
VerbrNichtOECD VO, EG-VerpackRL und der
Elektro-AltgeräteRL.

Mobilitätsmanagement: Ziele, Konzepte
und Umsetzungsstrategien 
Im Rahmen des Forschungsprogramms
„Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in
Gemeinden“ wurde ein Vorhaben durch-
geführt, das den Stand des Mobilitätsma-
nagements in Deutschland erfasst. Die
Ergebnisse des Forschungsvorhabens wur-
den in einem Sonderheft der Reihe
„direkt“ des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen veröf-
fentlicht. In der Publikation werden Hinter-
grundwissen, Anregungen, konkrete Hilfs-
mittel und Beispiele für die Praxis bereitge-
stellt, um eine weitere Umsetzung des
Mobilitätsmanagements in Deutschland zu
fördern. Die Publikation ist wie ein Hand-
buch aufgebaut und richtet sich vor allem
an Praktiker in den Kommunen und Ver-
kehrsunternehmen.
Das Sonderheft Nr. 58/2004 (ISBN: 3-
86509-100-8) der Reihe „direkt“ kann
beim Referat A 32 des Bundesministeriums
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen,
Invalidenstraße 44, 10115 Berlin, Telefon
030/2008-0, Telefax 030/2008-1920 in
begrenzter Zahl kostenfrei oder beim Wis-
senschaftsverlag NW, Verlag für neue Wis-
senschaft GmbH, Bürgermeister-Smidt-
Straße 74-76 in 27568 Bremerhaven, Tele-
fon 0471-9454455, Telefax 0471-
9454488, E-Mail: vertrieb@nw-verlag.de
zum Preis 17,00 € bezogen werden.

264

Hinweise auf Veröffentlichungen

Druck: Knipping Druckerei und Verlag GmbH, Düsseldorf



Schriftenreihe des Freiherr-vom-Stein-Instituts

Wissenschaftliche Forschungsstelle des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
an der Universität Münster

Die Veröffentlichungen der Schriftenreihe des Freiherr-vom-Stein-Instituts sind im
Deutschen Gemeindeverlag/Verlag W. Kohlhammer, Köln, erschienen und nur über

den Buchhandel zu beziehen.

Band 12 - Schink, Naturschutz- und Landschaftspflegerecht
Nordrhein-Westfalen, 1989 - vergriffen -

Band 13 - Wolff, Bedarfsgerechte Struktur der Kreiseinnah-
men, 1980

Band 14 - Erichsen, Die Vertretung der Kommunen in den Mit-
gliederorganen von juristischen Personen des Privatrechts,
1980

Band 15 - Humpert, Genehmigungsvorbehalte im Kommunal-
verfassungsrecht, 1990 - vergriffen -

Band 16 - Hoppe/Schink (Hrsg.), Kommunale Selbstverwaltung
und europäische Integration, 1990

Band 17 - Hoppe/Erichsen/Leidinger (Hrsg.), Aktuelle Probleme
der kommunalen Selbstverwaltung - 10 Jahre Freiherr-vom-
Stein-Institut, 1991

Band 18 - Vietmeier, Die staatlichen Aufgaben der Kommunen
und ihrer Organe - Auftragsverwaltung und Organleihe in
Nordrhein-Westfalen, 1992

Band 19 - Faber, Europarechtliche Grenzen kommunaler Wirt-
schaftsförderung - Die Bedeutung des Art. 92 - 94 EWGV für
die kommunale Selbstverwaltung, 1992 

Band 20 - Hoppe/Schulte (Hrsg.), Rechtsschutz der Länder in
Planfeststellungsverfahren des Bundes - Dargestellt am Bei-
spiel des Denkmalschutzes in Nordrhein-Westfalen, 1993

Band 21 - Bodanowitz, Organisationsformen für die kommuna-
le Abwasserbeseitigung, 1993

Band 22 - Brügge, Bodendenkmalrecht unter besonderer
Berücksichtigung der Paläontologie, 1993

Band 23 - Adam, Veterinärrecht - Eine systematische Darstel-
lung unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in
Nordrhein-Westfalen, 1993

Band 24 - Hoppe/Bauer/Faber/Schink (Hrsg.), Rechts- und
Anwendungsprobleme der neuen Bauordnung NW, 1996

Band 25 - Krebs, Rechtliche Grundlagen und Grenzen kommu-
naler Elektrizitätsversorgung, 1996 

Band 26 - Twehues, Rechtsfragen kommunaler Stiftungen,1996

Band 27 - Hoppe/Bauer/Faber/Schink (Hrsg.), Auswirkungen des
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes auf die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger, 1996 

Band 28 - Otting, Neues Steuerungsmodell und rechtliche
Betätigungsspielräume der Kommunen, 1997

Band 29 - Schnell, Freie Meinungsäußerung und Rederecht der
kommunalen Mandatsträger unter verfassungsrechtlichen,
kommunalrechtlichen und haftungsrechtlichen Gesichts-
punkten, 1997

Band 30 - Oebbecke/Bauer/Faber (Hrsg.), Umweltrecht und
Kommunalrecht, 1998

Band 31 - Freisburger, Public Private Partnership in der kom-
munalen Museumsarbeit, 2000

Band 32 - Oebbecke/Bauer/Pünder (Hrsg.), Perspektiven der
kommunalen Sparkassen, 2000

Band 33 - Obermann, Die kommunale Bindung der Sparkas-
sen: Verfassungsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen ihrer
Ausgestaltung, 2000

Band 34 - Lohmiller, Kapitalbeteiligungsgesellschaften der
Sparkassen - Eine Untersuchung über die Rechtsgrundlagen
der Beteiligungsfinanzierung durch kommunale Sparkassen,
2000

Band 35 - Schefzyk, Der kommunale Beteiligungsbericht - Ein
Instrument zur verbesserten Berichterstattung über die
Unternehmenstätigkeit der Kommunen, 2000

Band 36 - Faber, Gesellschaftliche Selbstregulierungssysteme
im Umweltrecht - unter besonderer Berücksichtigung der
Selbstverpflichtungen, 2001

Band 37 - Schulenburg, Die Kommunalpolitik in den Kreisen
Nordrhein-Westfalens: Eine empirische Bestandsaufnahme,
2001

Band 38 - Oebbecke/Ehlers/Schink/Pünder (Hrsg.), Kommunalfi-
nanzen, 2001

Band 39 - Oebbecke/Ehlers/Schink/Pünder (Hrsg.), Die nord-
rhein-westfälische Gemeindeprüfung in der Diskussion, 2001

Band 40 - Lüttmann, Aufgaben und Zusammensetzung der Ver-
waltungsräte der kommunalen Sparkassen, 2002

Band 41 - Oebbecke/Ehlers/Schink/Pünder (Hrsg.) Aktuelle Fra-
gen der Sparkassenpolitik, 2002

Band 42 - Hörster, Die Wahrnehmung der Sozialhilfeaufgaben
im kreisangehörigen Raum in Nordrhein-Westfalen, 2002

Band 43 - Pünder, Haushaltsrecht im Umbruch – eine Untersu-
chung der erfordernisse einer sowohl demokratisch legiti-
mierten als auch effektiven und effizienten Haushaltswirt-
schaft am Beispiel der Kommunalverwaltung, 2003

Band 44 - Harks, Kommunale Arbeitsmarktpolitik – Rechtliche
Vorgaben und Grenzen, 2003

Band 45 - Schepers, Internet-Banking und sparkassen-rechtli-
ches Regionalprinzip, 2003

Band 46 - Kulosa, Die Steuerung wirtschaftlicher Aktivitäten
von Kommunen – Eine betriebswirtschaftliche Analyse, 2003

Band 47 - Placke, Interkommunale Produktvergleiche als Basis
für den kommunalen Finanzausgleich, 2004


